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Abkürzungsverzeichnis

ABl. Amtsblatt
Abs. Absatz
AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AQ Austria Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria
Art. Artikel

BGBl. Bundesgesetzblatt
BIP Bruttoinlandsprodukt
BMB Bundesministerium für Bildung
BMF Bundesministerium für Finanzen
BMLFUW Bundesministerium für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
BMLVS Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
BMWFW Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
bspw. beispielsweise
B–VG Bundes–Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930
bzw. beziehungsweise

d.h. das heißt
DUK–Gesetz 2004 Bundesgesetz über die Universität für Weiterbildung Krems, BGBl. I Nr. 22/2004

ECTS European Credit Transfer System
EG Europäische Gemeinschaft
ERA European Research Area
etc. et cetera
EU Europäische Union
EUR Euro
exkl. exklusive

F&E Forschung und Entwicklung
(f)f. folgend(e) (Seite, Seiten)
FHStG  Fachhochschul–Studiengesetz, BGBl. Nr. 340/1993

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GP Gesetzgebungsperiode
GZ Geschäftszahl



  7

Österreichischer Hochschulraum

Bericht des Rechnungshofes

HG  Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006
Hg. Herausgeber
HSG 14 Hochschülerinnen– und Hochschülerschaftsgesetz 2014, BGBl. I Nr. 45/2014
HS–QSG Hochschul–Qualitätssicherungsgesetz, BGBl. I Nr. 74/2011

i.d.(g.)F. in der (geltenden) Fassung
inkl. inklusive
ISCED International Standard Classification of Education

KLR–VO Kosten– und Leistungsrechnungs–Verordnung

MINT Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
Mio. Million(en)
Mrd. Milliarde(n)

Nr. Nummer

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PUG Privatuniversitätengesetz, BGBl. I Nr. 74/2011

rd. rund
RH Rechnungshof

S. Seite
SZ Systemziel(e)

TZ Textzahl(en)

u.a. unter anderem
UG Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002
UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
USD US–Dollar

v.a. vor allem
vgl. vergleiche
VZÄ Vollzeitäquivalent(e)

z.B. zum Beispiel
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Wirkungsbereich

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Bundesministerium für Bildung

Österreichischer Hochschulraum

Kurzfassung

Prüfungsziel

Der RH überprüfte von November 2015 bis April 2016 den Österreichischen Hoch-
schulraum, der aus der Gesamtheit der tertiären Bildungseinrichtungen in Öster-
reich gebildet wird. Er bestand aus 21 öffentlichen Universitäten, der Donau–Uni-
versität Krems, zwölf Privatuniversitäten, 21 Fachhochschulen und 
14 Pädagogischen Hochschulen. (TZ 1, TZ 2)

Ziel der Gebarungsüberprüfung war es, die rechtlichen Rahmenbedingungen und 
–vorgaben, die Hochschulstrategie des BMWFW, den Österreichischen Hochschul-
plan als Steuerungsinstrument sowie die finanziellen Rahmenbedingungen des Ös-
terreichischen Hochschulraums anhand ausgewählter Indikatoren zu beurteilen 
und einen Vergleich mit der Schweiz herzustellen. Der überprüfte Zeitraum um-
fasste im Wesentlichen die Jahre 2010 bis 2015. (TZ 1)

Rechtliche Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten

Die einzelnen Sektoren des Österreichischen Hochschulraums (öffentliche Univer-
sitäten, Privatuniversitäten, Fachhochschulen und öffentliche bzw. private Pädago-
gische Hochschulen) fußten aufgrund der jeweiligen Ausrichtung und der Entwick-
lung auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen und stellten nebeneinander 
bestehende, historisch gewachsene Systeme dar. Die Zuständigkeit hinsichtlich der 
Wahrnehmung der Vollziehungsaufgaben im Österreichischen Hochschulraum war 
auf mehrere Ressorts aufgeteilt: Die Verantwortung für den Hochschulbereich lag 
nicht bei einem Bundesministerium, sondern beim BMWFW, hinsichtlich der Päda-
gogischen Hochschulen aber beim BMB und für eine Pädagogische Hochschule 
beim BMLFUW. Für die zukünftige Pädagogenausbildung bestand eine geteilte Zu-
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ständigkeit zwischen BMB und BMWFW. Außerdem gab es Tendenzen zu einer 
unkoordinierten Verländerung der Hochschulstrategie. (TZ 3, TZ 4, TZ 19)

In der Schweiz dagegen hatten der Bund und die Kantone gemeinsam für einen 
qualitativ hochwertigen Hochschulraum zu sorgen; beiden kamen Rechtssetzungs-
befugnisse zu. Ab Jänner 2015 waren drei gemeinsame hochschulpolitische Organe 
von Bund und Kantonen — nämlich die Schweizerische Hochschulkonferenz, die 
Rektorenkonferenz und der Akkreditierungsrat — für einen koordinierten Schwei-
zer Hochschulraum zuständig. (TZ 36)

Hochschulstrategie des BMWFW

Der Österreichische Hochschulplan

Der Österreichische Hochschulplan war ein zentrales Dokument der Hochschulstra-
tegie. Seine übergeordnete Zielsetzung lag darin, den Österreichischen Hochschul-
raum weiterzuentwickeln, die internationale Sichtbarkeit zu erhöhen und höchste 
Qualität in Lehre und Forschung unter Beachtung der gegebenen Rahmenbedin-
gungen und einer effizienten Erbringung von Leistungen nach internationalen Stan-
dards sicherzustellen. Der Hochschulplan wurde im Dezember 2011 fertiggestellt. 
Eine formale Beschlussfassung im Ministerrat, die ihm eine von der gesamten Bun-
desregierung getragene Verbindlichkeit gäbe, lag jedoch nicht vor; er blieb somit 
ein Strategieinstrument des BMWFW. (TZ 29, TZ 30)

Der Hochschulplan sah zur koordinierten Weiterentwicklung des Österreichischen 
Hochschulraums die Einrichtung der Österreichischen Hochschulkonferenz vor, in 
der ab Anfang 2012 mit den wichtigsten Akteuren des Hochschulraums zentrale 
Aspekte der Hochschulentwicklung gemeinsam erarbeitet und abgestimmt werden 
sollten. Die Kerngruppe der Hochschulkonferenz war zwar „breiter“ als ursprüng-
lich im Hochschulplan vorgesehen aufgestellt, die Pädagogischen Hochschulen 
— als ein wesentlicher Sektor des Österreichischen Hochschulraums — waren je-
doch nicht in der Hochschulkonferenz vertreten. (TZ 20)

Im Gegensatz dazu war die Schweizerische Hochschulkonferenz ein Koordinations-
gremium für den gesamten Hochschulbereich (universitäre Hochschulen, Fach-
hochschulen und Pädagogische Hochschulen), in das die Träger der Hochschulen 
(Kantone, Bund, Private) eingebunden waren. (TZ 36)

In der Österreichischen Hochschulkonferenz hatte jedes Mitglied der Kerngruppe 
— mit Ausnahme der Bundesministerin bzw. des Bundesministers — ein Stimm-
recht; die Beschlüsse zu den Empfehlungen, die teilweise in Gesetzesnovellierun-
gen und Verordnungen, wie die Hochschulraumstrukturmittelverordnung, sowie in 
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die Leistungsvereinbarungsverhandlungen einflossen, hatten im Einvernehmen zu 
erfolgen, womit den kleinen Sektoren (z.B. Privatuniversitäten) der gleiche Stellen-
wert wie größeren Sektoren (z.B. Universitäten) eingeräumt wurde. Eine Geschäfts-
ordnung, wie sie bspw. im Hochschulplan vorgesehen war, lag nicht vor. (TZ 20)

Seit dem Jahr 2011 war der Hochschulplan nicht mehr aktualisiert worden. Da-
durch flossen weder zwischenzeitliche Ergebnisse der Arbeitsgruppen der Hoch-
schulkonferenz in das Dokument ein, noch erfolgte die vorgesehene Präzisierung 
der quantitativen und qualitativen Umsetzungsziele sowie deren Priorisierung. Im 
Rahmen des Projekts „Zukunft Hochschule“ sollte bis zu dessen geplantem Ab-
schluss im Jahr 2017 der Hochschulplan entsprechend adaptiert und darin den Pri-
vatuniversitäten und den Pädagogischen Hochschulen größeres Augenmerk ge-
schenkt werden. (TZ 33)

Das BMWFW erstellte im Rahmen des Hochschulplans einen Bauleitplan. Diese 
Festlegung einer Prioritätenreihung für absehbare Bau– und Sanierungsvorhaben 
von Universitätsbauten, die im Einvernehmen mit den beteiligten Institutionen 
— den Universitäten und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften — 
erstellt wurde, war grundsätzlich zweckmäßig. Die in einer Novelle des Universi-
tätsgesetzes Anfang 2015 für den Bauleitplan festgelegten inhaltlichen Vorgaben 
über die Darstellung der Investitionskosten berücksichtigte das BMWFW jedoch 
nicht. Die Veröffentlichung des Bauleitplans als Teil des mehrere Sektoren des 
Hochschulraums betreffenden Hochschulplans war nicht stimmig, weil der Bauleit-
plan nur universitäre Immobilienprojekte umfasste. (TZ 31)

Mittelfristplanung, Zugangsregelungen

Während an den Universitäten mit dem gesamtösterreichischen Universitätsent-
wicklungsplan und an den Fachhochschulen mit dem Fachhochschulentwicklungs– 
und Finanzierungsplan umfassende Planungsdokumente für die Mittelfristplanung 
vorlagen, wurde ein solches zur Zeit der Gebarungsüberprüfung vom BMB für die 
Pädagogischen Hochschulen erst erstellt. Die Privatuniversitäten waren in den ge-
samtösterreichischen Universitätsentwicklungsplan 2016–2021 nicht einbezogen. 
(TZ 21)

Der gesamtösterreichische Universitätsentwicklungsplan 2016–2021 listete für alle 
Universitäten (exkl. Donau–Universität Krems) kalkulatorische Über– bzw. Unterka-
pazitäten nach deutschen bzw. schweizerischen Richtwerten je Fächergruppe auf. 
Österreichweit gab es 61 Studienfelder, wobei 37 überlastet waren, während 
20 noch freie Kapazitäten hatten. Nicht für alle im gesamtösterreichischen Univer-
sitätsentwicklungsplan 2016–2021 dargestellten, überlasteten Studienfelder an 
Universitäten waren Zugangsregelungen erlassen. Eine Ausweitung der Zugangsre-
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gelungen auf weitere Studienfelder war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht 
angedacht, obwohl bspw. die Rechtswissenschaften an allen österreichischen Uni-
versitäten mit juridischen Fakultäten überlastet waren. (TZ 22)

Mitteleinsatz

Ausgaben im internationalen Vergleich

Für den tertiären Bereich galt auf nationaler und internationaler Ebene das soge-
nannte „2 %–Ziel“, also der öffentliche und private Mitteleinsatz von 2 % des Brut-
toinlandsprodukts (BIP). Österreich war von seinem Ziel, die öffentlichen und pri-
vaten Bildungsausgaben für den Tertiärbereich auf 2 % bis zum Jahr 2020 zu 
steigern, mit 1,7 % im Jahr 2013 noch deutlich entfernt. (TZ 6, TZ 7)

Insbesondere der Anteil der privaten Ausgaben für tertiäre Bildungseinrichtungen 
war in Österreich mit rd. 0,1 % (0,3 Mrd. EUR) im Vergleich zum OECD–Durchschnitt 
(0,5 %) und dem EU–Durchschnitt (0,3 %) sehr gering. Gleichzeitig lag in Österreich 
die private Bildungsrendite (412.700 USD) deutlich über jener des Staates 
(272.100 USD). Somit profitierte man als Privatperson stärker von Investitionen in 
den tertiären Bereich als der Staat als Hauptinvestor in die Bildung. Der RH empfahl 
in diesem Kontext, bei künftigen den Hochschulraum betreffenden Steuerungsent-
scheidungen auf eine Verbreiterung der Finanzierungsbasis Bedacht zu nehmen. 
(TZ 6, TZ 7, TZ 17)

Österreich war im Jahr 2013 mit seinen öffentlichen und privaten Ausgaben für 
Bildungseinrichtungen im Tertiärbereich mit einem Anteil am BIP von 1,7 % über 
dem OECD–Durchschnitt von 1,5 % platziert und nahm den 9. Rang jener 32 OECD–
Länder ein, die Daten meldeten (im Jahr 2011: 17. Rang). Auch innerhalb der EU lag 
Österreich mit einem Anteil von 1,7 % über dem Durchschnitt von 1,4 % und be-
legte den 4. Rang (im Jahr 2011: 9. Rang). Diese Verbesserung gegenüber dem 
Jahr 2011 war auch auf eine geänderte Berechnungsweise zurückzuführen. (TZ 6)

Das 2 %–Ziel sollte allerdings nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit quanti-
fizierbaren Wirkungsindikatoren gesehen werden. Für sich allein ist es weder ein 
geeigneter noch ein aussagekräftiger und steuerungsrelevanter Wirkungsindikator, 
weil es eine reine Input–Größe darstellt und auch von der Entwicklung des BIP be-
stimmt wird, das seinerseits von vielen nicht hochschulrelevanten Faktoren ab-
hängt. (TZ 6)
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Verteilung der staatlichen Bildungsausgaben

Im Durchschnitt über die Bereiche Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogi-
sche Hochschulen entfielen gemäß Daten der Statistik Austria im Zeitraum 2010 
bis 2014 rd. 88 % der staatlichen Bildungsausgaben auf Universitäten, rd. 7 % auf 
Fachhochschulen und rd. 5 % auf Pädagogische Hochschulen. Die höchste Steige-
rung wiesen im Zeitraum 2010 bis 2014 die Pädagogischen Hochschulen mit 
rd. +38 % auf. Die staatlichen Bildungsausgaben für Fachhochschulen nahmen um 
rd. 15 % und jene für Universitäten um rd. 8 % zu. (TZ 9)

Wesentliche Teile des Fachhochschul– sowie des Privatuniversitätensektors wur-
den — unabhängig von den für Fachhochschul–Studienplätze steuernden Bundes-
förderungen — mit öffentlichen Mitteln finanziert. Bei nicht bundesgeförderten 
Fachhochschulplätzen und bei Privatuniversitäten hatte das BMWFW keine Steue-
rungsmöglichkeit bzw. es bestand keine zentrale Koordination zwischen den einzel-
nen öffentlichen Geldgebern. Somit setzten verschiedene Gebietskörperschaften 
ohne Abstimmung mit dem BMWFW Mittel für Bildungseinrichtungen des tertiä-
ren Sektors ein. Bei der Finanzierung tertiärer Bildungseinrichtungen durch meh-
rere Gebietskörperschaften bestanden Regelungen, welche die Komplexität der 
Zahlungsströme zwischen den Gebietskörperschaften weiter erhöhten. (TZ 10)

Das Universitätsbudget stieg von rd. 6,95 Mrd. EUR (2007–2009) auf 
rd. 9,73 Mrd. EUR (2016–2018) oder um rd. 40,1 %. Der Prozentanteil des Grund-
budgets an der Gesamtsumme stieg von 74,6 % (2007–2009) auf 84,8 % (2016–
2018), also um rd. 13,7 %, während der Prozentanteil der Hochschulraum–Struk-
turmittel (bis 2012 Formelbudget) im selben Zeitraum um 52,5 % zurückging. 
International war eine klare Tendenz zu erkennen, dass der Staat den Anteil jener 
Mittel, die er als aufgabenorientierte Basisfinanzierung bereitstellte, verringerte 
und den Anteil jener Mittel, die er leistungsbezogen auf Basis von spezifischen In-
dikatoren vergab, steigerte. Zusätzlich wurden Forschungsmittel verstärkt über 
kompetitive Verfahren ausgeschüttet. In Österreich hingegen sank der Anteil der 
indikatorgebundenen Mittel (Formelbudget bis 2012 bzw. Hochschulraum–Struk-
turmittel ab 2013) am Universitätsbudget (Gesamtsumme). (TZ 11, TZ 13)

Kosten– und Leistungsrechnung an Universitäten

Der RH hatte bereits in seinem Bericht „Leistungsvereinbarungen“ (Reihe 
Bund 2012/11) eine Vereinheitlichung der Kosten– und Leistungsrechnung an den 
Universitäten empfohlen. Obwohl ein diesbezügliches Studienergebnis bereits 
seit 2013 vorlag, gab es die entsprechende Kosten– und Leistungsrechnungs–Ver-
ordnung bis Ende 2016 noch nicht, obwohl eine einheitliche Kosten– und Leistungs-
rechnung Voraussetzung sowohl für eine allfällige kostenorientierte Studienplatzfi-
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nanzierung als auch für die Beurteilung der wirtschaftlichen Folgen einer Verlagerung 
von Studienplätzen von den Universitäten zu den Fachhochschulen ist; immerhin 
wären davon bei einem angestrebten Verhältnis von 40 (Universitäten) zu 60 (Fach-
hochschulen) nicht weniger als rd. 149.000 Studierende betroffen. In der Schweiz 
konnte — aufgrund einer harmonisierten Kostenrechnung — hingegen ein Kosten-
vergleich zwischen den Hochschulbereichen angestellt werden. Der Empfehlung des 
RH entsprechend trat die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft über einheitliche Standards für die Kosten– und Leistungs-
rechnung an Universitäten am 1. März 2017 in Kraft. (TZ 14, TZ 42)

Rankings, Bildungsausgaben je Studierenden im Tertiärbereich, Absolventenzahlen

Hochschulrankings bewerteten die Qualität von Hochschulen anhand von Kriterien 
aus Forschung und Lehre und stellten somit ein Klassifikationssystem im hochschu-
lischen Bildungswesen dar. Die Universitäten nutzten Rankingergebnisse für ihre 
Öffentlichkeitsarbeit und stellten auch zunehmend einen Einfluss von Rankings auf 
die Attraktivität ihrer Universität für Forschungspersonal, Forschungskooperatio-
nen und für Studierende fest. (TZ 35)

Österreich lag zwar beim Mitteleinsatz für den Hochschulbereich im Spitzenfeld der 
OECD– und EU–Staaten — die Bildungsausgaben je Studierenden lagen bspw. im 
Jahr 2013 um 13,4 % über dem OECD–Durchschnitt und 17,4 % über dem EU–Durch-
schnitt —, die österreichischen Universitäten waren in den Rankings auf Ebene der 
Gesamtuniversität aber trotzdem kaum sichtbar. Nach Fachbereichen — bspw. im 
Times Higher Education World University Ranking (THE–Ranking) 2015/16, wo welt-
weit nur die ersten 100 Universitäten gereiht wurden — erreichten die Universität 
Wien Platz 47 in den Geisteswissenschaften, die Medizinische Universität Wien 
Platz 58 in den klinischen/medizinischen Wissenschaften und die Technische Univer-
sität Wien Platz 91 in den Ingenieur–/Technologiewissenschaften. (TZ 8, TZ 35)

Die österreichischen öffentlichen Universitäten kamen bei den Absolventinnen und 
Absolventen nur auf einen Anteil von rd. 64 %, obwohl sie einen Studierendenan-
teil im tertiären Sektor von rd. 80 % aufwiesen. Im Vergleich zur Schweiz zeigte 
sich, dass die österreichischen öffentlichen Universitäten trotz rund doppelt so ho-
her Studierendenzahlen kaum mehr Absolventinnen und Absolventen hervor-
brachten. Im Jahr 2014 lag die Absolventenzahl in der Schweiz bei 31.500, in Öster-
reich bei 34.000. (TZ 40)
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Kenndaten

Österreichischer Hochschulraum

Rechtsgrundlagen

Bundes–Verfassungsgesetz, BGBl. 1/1930

Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002

Bundesgesetz über die Universität für Weiterbildung Krems, BGBl. I Nr. 22/2004

Fachhochschul–Studiengesetz, BGBl. Nr. 340/1993

Privatuniversitätengesetz, BGBl. I Nr. 74/2011

Hochschulgesetz, BGBl. I Nr. 30/2006

Hochschul–Qualitätssicherungsgesetz, BGBl. I Nr. 74/2011

staatliche Bildungsausgaben nach 
Bildungsbereichen

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Veränderung 
2010 bis 2015

in Mio. EUR in %

Universitäten 3.605,1 3.609,0 3.798,5 3.837,1 3.885,3 4.098,6 13,7

Fachhochschulen 295,6 308,1 320,6 327,6 338,9 360,9 22,1

Pädagogische Hochschulen 160,2 173,8 206,2 220,8 221,4 209,8 31,0

Summe 4.060,9 4.090,9 4.325,3 4.385,5 4.445,6 4.669,3 15,0

ordentliche Studierende Anzahl

öffentliche Universitäten 265.030 272.061 275.523 273.280 277.508 280.550 5,9

Fachhochschulen 37.564 39.276 41.366 43.593 45.660 48.051 27,9

Pädagogische Hochschulen 11.400 13.696 15.025 15.393 15.356 14.454 26,8

Privatuniversitäten 5.661 6.555 6.778 7.643 8.777 9.682 71,0

Summe 319.655 331.588 338.692 339.909 347.301 352.737 10,3

Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: BMWFW, uni:data; Statistik Austria; RH

Prüfungsablauf und –gegenstand

1 Der RH überprüfte von November 2015 bis April 2016 den Österreichischen Hoch-
schulraum. Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2010 
bis 2015.

Ziel der Gebarungsüberprüfung war es, die rechtlichen Rahmenbedingungen und 
–vorgaben, die Hochschulstrategie des BMWFW, den Österreichischen Hochschul-
plan (Hochschulplan) als Steuerungsinstrument sowie die finanziellen Rahmenbe-
dingungen des Österreichischen Hochschulraums zu beurteilen und anhand ausge-
wählter Indikatoren einen Vergleich mit der Schweiz herzustellen.

Zu dem im März 2017 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen das BMB sowie das 
BMWFW im Juni 2017 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im Novem-
ber 2017.
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Rahmenbedingungen und –vorgaben

Überblick

2 Die Gesamtheit der tertiären Bildungseinrichtungen bildet den Österreichischen 
Hochschulraum. Innerhalb des Hochschulraums sind verschiedene Sektoren zu un-
terscheiden: Universitäten, Privatuniversitäten, Fachhochschulen1 und Pädagogi-
sche Hochschulen:

Abbildung 1: Sektoren des Österreichischen Hochschulraums

Tabellen und Grafiken

 2

Österreichischer Hochschulraum

Abbildung 1

Österreichischer Hochschulraum1

öffentliche  
Universitäten

280.550 
79,6 %

Studierende

Privatuniversitäten 

9.682
2,7 %

Studierende

Fachhochschulen 

48.051
13,6 %

Studierende

öffentliche/private 
Pädagogische  
Hochschulen

14.454 
4,1 %

Studierende

Quellen: BMWFW, uni:data; BMB

1 2015/2016, ohne Weiterbildung

Der Österreichische Hochschulraum bestand zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
aus 21 öffentlichen Universitäten nach § 6 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 (UG), der 
Universität für Weiterbildung Krems (Donau–Universität Krems)2, 21 Fachhoch-
schulen, zwölf Privatuniversitäten und 14 Pädagogischen Hochschulen. Die fol-
gende Abbildung zeigt die geografische Verteilung der Hochschulen:

1 bzw. Erhalter von Fachhochschullehrgängen

2 Rechtsgrundlage für 21 öffentliche Universitäten war das UG, die Donau–Universität Krems, die ebenfalls 
vom Bund getragen ist, hatte ihre Rechtsgrundlage im Bundesgesetz über die Universität für Weiterbildung 
Krems (DUK–Gesetz 2004).



  17

Österreichischer Hochschulraum

Bericht des Rechnungshofes

Abbildung 2: Hochschulen in Österreich
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Tabellen und Grafiken

Abbildung 2

Quelle: BMWFWAnmerkung: Hochschulen teilweise mit mehreren Standorten
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Rechtliche Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten im Österreichischen 
Hochschulraum

3.1 (1) Die Kompetenzverteilung gemäß Bundes–Verfassungsgesetz (B–VG) ordnete 
das Hochschulwesen in Gesetzgebung und Vollziehung dem Bund zu.3 Die Regelun-
gen der Sektoren fanden sich in verschiedenen Bundesgesetzen, zur Vollziehung 
waren unterschiedliche Organe berufen.

(2) Die einzelnen Sektoren des Österreichischen Hochschulraums stellten sich wie 
folgt dar:

Die 21 öffentlichen Universitäten sind selbstständige Bildungseinrichtungen, die 
mit dem UG als juristische Personen des öffentlichen Rechts eingerichtet wurden. 
Zu ihren Hauptaufgaben zählen insbesondere die Forschung und die forschungsge-
leitete Lehre. Die Studien dienen zu einem wesentlichen Teil der wissenschaftli-
chen und künstlerischen Berufsvorbildung. Die Universität für Weiterbildung Krems 

3 Der maßgebliche Art. 14 B–VG, BGBl. 1/1930, regelte die Kompetenzverteilung im Bereich des Schulwe-
sens, das in diesem Zusammenhang den Begriff des Hochschulwesens mitumfasst. Während die zitierte 
Norm im Schulbereich einzelne sachliche Zuständigkeiten zwischen dem Bund und den Ländern aufsplit-
tete, war die Zuständigkeit des gesamten Hochschulbereichs dem Bund zugeordnet.
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(Donau–Universität Krems) ist eine vom Bund gesetzlich (DUK–Gesetz 2004)4 ein-
gerichtete öffentliche Universität, die der im Zusammenhang mit Weiterbildung 
stehenden wissenschaftlichen Lehre und Forschung diente. Die Universitäten nach 
UG und die Donau–Universität Krems sind berechtigt, Doktoratsstudien abzuhal-
ten.5

Die öffentlichen Universitäten und die Donau–Universität Krems sind weisungsfreie 
(autonome) juristische Personen des öffentlichen Rechts, die ihre Aufgaben im Rah-
men der Gesetze und Verordnungen zu erfüllen hatten. Die Finanzierung hatte 
durch den Bund zu erfolgen. Das Instrument der Steuerung und Finanzierung war 
die alle drei Jahre zwischen dem BMWFW und jeder Universität abzuschließende 
Leistungsvereinbarung, in der die Leistungspflichten des Bundes und der jeweiligen 
Universität festgelegt wurden. Darüber hinaus erhielten die Universitäten ab 2013 
sogenannte Hochschulraumstrukturmittel.6 Diese wurden einerseits anhand von 
Indikatoren, die das BMWFW im Einvernehmen mit dem BMF festlegte, und ande-
rerseits nach einem Ausschreibungsverfahren zugewiesen (siehe TZ 13).

Privatuniversitäten sind private Bildungseinrichtungen, die nach den Regelungen 
des Privatuniversitätengesetzes (PUG) im Zusammenhang mit dem Hochschul–
Qualitätssicherungsgesetz (HS–QSG) als Privatuniversität akkreditiert wurden. An 
Privatuniversitäten konnten Studiengänge akkreditiert werden, die materiellen, 
fachlichen und formalen Anforderungen nach internationalen Standards entspra-
chen. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung bestanden zwölf Privatuniversitäten. Die 
Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) hatte bei 
Vorliegen der Akkreditierungsvoraussetzungen7 die Akkreditierung zu erteilen. Vor 
Akkreditierung der Bildungseinrichtung hatte das BMWFW die Möglichkeit, die Ge-
nehmigung zu versagen, wenn die in Aussicht genommene Entscheidung rechts-
widrig war oder im Widerspruch zu nationalen bildungspolitischen Interessen 
stand. Seitens des BMWFW erfolgte keine nähere Bestimmung des Begriffs der na-
tionalen bildungspolitischen Interessen; eine Verweigerung der Genehmigung 
 einer Akkreditierung erfolgte im überprüften Zeitraum nicht.

4 BGBl. I Nr. 22/2004; die Einrichtung erfolgte im Jahr 1994 mittels Bundesgesetz über die Errichtung des 
Universitätszentrums für Weiterbildung mit der Bezeichnung Donau–Universität Krems, BGBl. Nr. 269/1994; 
Grundlage für die Errichtung war eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG zwischen dem Bund und dem 
Land Niederösterreich, die auch eine Beteiligung des Landes Niederösterreich vorsah.

5 Die Donau–Universität Krems konnte Doktoratsstudien aufgrund einer Novelle des DUK–Gesetzes 2004 im 
Jahr 2014, BGBl. I Nr. 15/2014, anbieten.

6 Hochschulraumstrukturmittel betrafen nur Universitäten gemäß UG.

7 gemäß Privatuniversitätengesetz, Hochschul–Qualitätssicherungsgesetz und der darauf basierenden Ver-
ordnung der AQ Austria
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Fachhochschul–Studiengänge sind Studiengänge auf Hochschulniveau, die einer 
wissenschaftlich fundierten Berufsausbildung dienen. Die Akkreditierung erfolgte 
nach den Regelungen des Fachhochschul–Studiengesetzes8 (FHStG) im Zusammen-
hang mit dem Hochschul–Qualitätssicherungsgesetz. Fachhochschulen9 waren ju-
ristische Personen, die aufgrund der Akkreditierung der AQ Austria berechtigt wa-
ren, Fachhochschulstudienlehrgänge anzubieten. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
bestanden 21 Fachhochschulen.

Die Akkreditierung war bei Vorliegen der Akkreditierungsvoraussetzungen zu ge-
währen. Analog der Verfahren bei Privatuniversitäten hatte das BMWFW die Mög-
lichkeit, die Genehmigung zu versagen. Auf Basis eines von der Bundesregierung 
beschlossenen Fachhochschulentwicklungs– und Finanzierungsplans, der jeweils 
für mehrere Jahre10 erlassen wurde, förderte das BMWFW im Rahmen der Privat-
wirtschaftsverwaltung die überwiegende Anzahl11 der angebotenen Studienplätze 
mit einem nach Kategorien von Studienplätzen vorgesehenen Betrag.

Das Hochschulgesetz richtete neun öffentliche Pädagogische Hochschulen ein, die 
Lehramtsstudien für den Pflichtschulbereich und den berufsbildenden Bereich so-
wie Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen durchführten. Die öffentlichen Päd-
agogischen Hochschulen sind Einrichtungen des Bundes (nachgeordnete Dienst-
stellen des BMB), denen in bestimmten Bereichen Rechtspersönlichkeit zukam. Sie 
hatten dem BMB12 alle drei Jahre einen Ziel– und Leistungsplan und jährlich einen 
Ressourcenplan, jeweils unter Beachtung der vom BMB13 vorgegebenen Rahmen-
bedingungen, vorzulegen.

Private Pädagogische Hochschulen konnten auf Grundlage des Hochschulgesetzes 
vom BMB anerkannt werden. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung bestanden fünf 
private Pädagogische Hochschulen14, drei weitere private Anbieter waren zur Ab-

8 BGBl. Nr. 340/1993

9 bzw. die Träger von Fachhochschul–Studiengängen; die Bezeichnung Fachhochschule dürfen Träger derarti-
ger Lehrgänge unter bestimmten Voraussetzungen führen (vgl. § 22 FHStG). In weiterer Folge wird generell 
von Fachhochschulen gesprochen.

10 Der Fachhochschulentwicklungs– und Finanzierungsplan 2010/2011 bis 2012/2013 wurde im August 2010, 
der Fachhochschulentwicklungs– und Finanzierungsplan bis 2017/2018 im Mai 2015 in den Ministerrat ein-
gebracht, für den Zwischenzeitraum bestand kein entsprechendes Dokument.

11 Für Lehrgänge zweier Fachhochschulen erfolgte generell keine Förderung, weil das BMWFW keine Förderung 
für Lehrgänge im Gesundheitsbereich ausschüttete; keine Förderung erhielt auch ein Fachhochschulstudien-
gang des BMLVS; insgesamt förderte das BMWFW 2014/2015 rd. 83 % der rd. 45.000 Plätze (TZ 10, TZ 16).

12 hinsichtlich der Hochschule für Agrar– und Umweltpädagogik: BMLFUW

13 hinsichtlich der Hochschule für Agrar– und Umweltpädagogik: BMLFUW

14 vier kirchliche Einrichtungen; Führung einer Pädagogischen Hochschule durch eine Stiftung
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haltung einzelner Lehramtsstudiengänge15 berechtigt. Den Rechtsträgern privater 
Pädagogischer Hochschulen stellte der Bund die Lehrpersonen zur Verfügung, die 
zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich waren.

(3) Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über Zuständigkeiten und Steu-
erung des Österreichischen Hochschulraums:

Tabelle 1: Zuständigkeiten und Steuerung des Österreichischen Hochschulraums

Bildungs einrichtungen

Zuständigkeit 
(laut Bundes
ministerien

gesetz)

Akkreditierung/ 
Anerkennung

Steuerungsinstrument Rechtsgrundlage

öffentliche Universitäten BMWFW – Leistungsvereinbarung

Hochschulraumstruktur-
mittel1

UG, DUK– 
Gesetz 2004

Privatuniversitäten BMWFW AQ Austria – PUG, HS–QSG

Fachhochschulen BMWFW AQ Austria Förderverträge2 FHStG, HS–QSG

öffentliche Pädagogische Hoch-
schulen

BMB/BMLFUW3 – Ziel– und Leistungsplan 
Ressourcenplan4

HG

private Pädagogische Hochschulen BMB BMB – HG

1 Hochschulraumstrukturmittel waren nur für Universitäten gemäß UG relevant.
2 Es bestanden auch Fachhochschul–Studienplätze bzw. Fachhochschulen, die nicht vom Bund gefördert waren.
3 In Bezug auf die Hochschule für Agrar– und Umweltpädagogik war das BMLFUW in Angelegenheiten der Erhaltung zuständig.
4 Die öffentlichen Pädagogischen Hochschulen waren nachgeordnete Dienststellen des Bundes.

Quelle: RH

3.2 Der RH hielt fest, dass die einzelnen Sektoren des Hochschulbereichs aufgrund ih-
rer Ausrichtung und aufgrund der Entwicklung des jeweiligen Sektors auf unter-
schiedlichen Rechtsgrundlagen fußten und somit historisch gewachsene, neben-
einander bestehende Systeme darstellten.

Eine über die einzelnen Sektoren reichende Regelung, die den Hochschulraum in 
seiner Gesamtheit zum Gegenstand hatte, wie bspw. Koordination oder Steuerung, 
bestand auf gesetzlicher Ebene nicht.

Der RH erachtete daher sektorenübergreifende strategische Planungen im Hoch-
schulraum bzw. eine entsprechende sektorenübergreifende Koordination für 
zweckmäßig (siehe TZ 4).

15 Studiengänge für konfessionelle Lehrämter
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4.1 Aufgrund der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung war der Bund zur Ge-
setzgebung und zur Vollziehung im Hochschulbereich berufen. Die hoheitliche Voll-
ziehung war somit dem Bund vorbehalten; außerhalb der Kompetenzzuordnung 
waren Maßnahmen des Bundes oder der Länder im Rahmen der Privatwirtschafts-
verwaltung zulässig.

Neben den Bundesministerien und den Bildungseinrichtungen selbst bestanden 
Einrichtungen, die weitere Aufgaben im Österreichischen Hochschulraum ausüb-
ten:

Tabelle 2: Gesetzliche Einrichtungen im Österreichischen Hochschulraum

Organisation Zuständigkeit Aufgabenbereich Rechtsgrundlage

AQ Austria Privatuniversitäten und 
Fachhochschulen

Akkreditierung, Auditierung1 HS–QSG

Wissenschaftsrat2 Beratung des BMWFW und 
der Gesetzgebung

Beratung hinsichtlich Universitäten, 
Wissenschaftspolitik und Kunst

UG

Österreichische Hoch-
schülerinnen– und Hoch-
schülerschaften3

Interessenvertretung der 
Studierenden

Vertretung der Studierenden 
 öffentlicher/privater Universitäten, 
 öffentlicher/privater Pädagogischer 
Hochschulen, Fachhochschulen2

HSG 2014

Qualitätssicherungsrat 
für Pädagoginnen– und 
Pädagogenbildung4

Beratung, Mitwirkung bei 
Einführung der Lehramts-
studien

Universitäten, Pädagogische Hochschu-
len

HG, HS–QSG

1 Daneben bestanden weitere Aufgaben im Bereich der externen Qualitätssicherung, wie die begleitende Aufsicht akkreditierter Bil-
dungseinrichtungen und Studien oder die Zertifizierung der Bildungseinrichtungen nach Audit (vgl. § 3 Abs. 2 HS-QSG).

2 von der Bundesregierung auf Vorschlag des BMWFW bestellt
3 Die Einbeziehung von Studierenden an Privatuniversitäten in die Österreichischen Hochschülerinnen– und Hochschülerschaften er-

folgte mit der Neufassung des Gesetzes im Jahr 2014. Ebenso wurden im Zuge dieses Gesetzgebungsvorhabens auch die Studierenden 
in Fachhochschul–Studiengängen in die Regelung einbezogen.

4 von BMWFW und BMB beschickt

Quelle: RH
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Daneben bestanden Einrichtungen zur Beratung oder Koordinierung und zur Ver-
tretung einzelner Interessengruppen. Dazu zählten:

 – die Österreichische Hochschulkonferenz (Hochschulkonferenz), ein zur Bera-
tung des BMWFW eingerichtetes Gremium, deren Kerngruppe aus Vertreterin-
nen und Vertretern des BMWFW, der Universitäten16 sowie ihrer Senate, der 
Privatuniversitäten17, der Fachhochschulen und der Österreichischen Hochschü-
lerinnen– und Hochschülerschaft bestand (siehe TZ 20),

 – die Universitätenkonferenz, Privatuniversitätenkonferenz, Fachhochschulkonfe-
renz, die Konferenz der Senatsvorsitzenden der Universitäten als Zusammen-
schluss der jeweiligen Interessengruppen sowie

 – eine unter der Bezeichnung Austauschplattform eingerichtete Arbeitsgruppe, 
an der das BMB, das BMWFW, die betroffenen Universitäten und die Pädagogi-
schen Hochschulen beteiligt waren.18 Diese hatte die neuen von den Pädagogi-
schen Hochschulen in Kooperation mit den Universitäten anzubietenden Lehr-
amtsstudien zu koordinieren.

Die Verantwortung für den Hochschulbereich war zwischen mehreren Ressorts zer-
splittert. Die Hauptverantwortung lag beim BMWFW, die Verantwortung hinsicht-
lich der Pädagogischen Hochschulen beim BMB, für eine einzige Pädagogische 
Hochschule allerdings beim BMLFUW. Im Bereich der zukünftigen Pädagogenaus-
bildung19 bestand ebenso eine geteilte Ressortzuständigkeit.

4.2 Der RH wies kritisch auf die aufgeteilte Zuständigkeit hinsichtlich der Wahrneh-
mung der Vollziehungsaufgaben im Österreichischen Hochschulraum hin. Diese 
Zuständigkeitsaufteilung war in großem Ausmaß auf die historisch gewachsenen 
Strukturen und die Entwicklung der einzelnen Sektoren (siehe TZ 3) zurückzufüh-
ren.

Unter Bezugnahme auf eine anzustrebende gesamthafte Koordinierung der Hoch-
schulsektoren (siehe TZ 3) und auf die Beteiligung der Länder durch die Träger-
schaft von Privatuniversitäten und Fachhochschulen (siehe TZ 10) wäre es aus Sicht 

16 Als Vertretung der Universitäten waren Vertreterinnen und Vertreter des Vereins Österreichische Universi-
tätenkonferenz – Die Österreichische Rektorenkonferenz eingebunden. Ordentliche Mitglieder des Vereins 
waren die öffentlichen Universitäten (ohne die Donau–Universität Krems).

17 Vertreterinnen und Vertreter der Privatuniversitäten nahmen erstmals im Mai 2014 an der Sitzung der 
Kerngruppe der Hochschulkonferenz teil.

18 vgl. dazu Bericht des RH, Reihe Bund 2016/2 (TZ 2) hinsichtlich der Parallelstrukturen im Bereich der neuen 
Pädagogenausbildung

19 vgl. Bundesrahmengesetz zur Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen, 
BGBl. I Nr. 124/2013
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des RH zweckmäßig, die Zuständigkeit für den Österreichischen Hochschulraum bei 
einem Bundesministerium anzusiedeln.

5.1 Neben dem Wissenschaftsrat und der Hochschulkonferenz waren für den For-
schungssektor weitere Beratungsorgane eingerichtet:

 – Auf gesetzlicher Grundlage bestand der Rat für Forschungs– und Technologie-
entwicklung als juristische Person des öffentlichen Rechts.20 Die Aufgabe dieser 
Einrichtung war die strategische Beratung der Bundesregierung im Bereich der 
Forschungs– und Technologieentwicklung.

 – Das ERA–Council, ein im Jahr 2014 vom BMWFW eingesetztes,21 aus Expertin-
nen und Experten bestehendes Beratungsgremium sollte Stärken und Zukunfts-
chancen des österreichischen Forschungsraums insbesondere im internationa-
len Kontext analysieren.

Die Aufgaben der zur Beratung der Bundesministerinnen und –minister eingerich-
teten Organe — des Wissenschaftsrats, des Rats für Forschungs– und Technologie-
entwicklung und des ERA–Councils — betrafen unterschiedliche Themenbereiche. 
Dennoch gaben sie mitunter Empfehlungen zu denselben Themen ab. So veröffent-
lichte bspw. sowohl der Wissenschaftsrat als auch der Rat für Forschungs– und 
Technologieentwicklung Empfehlungen zur Governance an Universitäten; sowohl 
vom Wissenschaftsrat als auch vom ERA–Council kamen Empfehlungen zur Weiter-
entwicklung des Hochschul– und Wissenschaftssystems.

Im Einzelfall gaben diese Beratungsorgane auch gegenläufige Einschätzungen ab: 
So hielt der RH im Rahmen der Gebarungsüberprüfung „Medizinische Fakultät Linz, 
Planung“ fest, dass die Hochschulkonferenz die Einrichtung einer zusätzlichen me-
dizinischen Hochschulausbildung unter bestimmten Bedingungen befürwortete; 
gleichzeitig hob der Wissenschaftsrat in seiner Stellungnahme zum Konzept der 
Medizinischen Fakultät hervor, dass der entscheidungsrelevanten Studie ein Ärz-
temangel in Österreich nicht zu entnehmen war.22

5.2 Der RH kritisierte, dass die Beratungsorgane trotz ihrer unterschiedlichen Ausrich-
tung ihre Beratungstätigkeiten in einander überschneidenden Themengebieten 
wahrnahmen.

20 Forschungs– und Technologieförderungsgesetz, BGBl. Nr. 434/1982; die Bestellung des beratenden Organs 
erfolgte je zur Hälfte durch den BMWFW und den BMVIT. Vertreterinnen und Vertreter dieser Bundesminis-
terien und des BMF gehörten dem Gremium ohne Stimmrecht an.

21 Die Einrichtung erfolgte im Jahr 2014 für einen Zeitraum von drei Jahren.

22 vgl. Berichte des RH, Reihe Bund 2015/17 bzw. Land Oberösterreich 2015/10 (TZ 8, TZ 19)
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Der RH empfahl dem BMWFW in diesem Zusammenhang, eine klare Abgrenzung 
der Aufgabenwahrnehmung der Beratungsorgane sicherzustellen.

5.3 Das BMWFW teilte in seiner Stellungnahme mit, dass eine klare Abgrenzung der 
Aufgabenwahrnehmung der Beratungsorgane auch in seinem Interesse gelegen 
sei. Die zuständigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des BMWFW 
würden darauf hinwirken.

Mitteleinsatz

Ausgaben Österreichs für den tertiären Bereich im internationalen Vergleich  
(2 %–Ziel)

6.1 (1) Als Indikator für die Priorität, die der Staat einem Bereich zuwandte, galt der 
Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Für den tertiären Bereich gab er hiefür auf 
nationaler und internationaler Ebene das sogenannte „2 %–Ziel“ vor:

 – Die Europäische Kommission23 schlug im Februar 2007 den Mitgliedstaaten eine 
Benchmark vor, derzufolge mindestens 2 % des BIP (öffentliche und private Mit-
tel) bis 2015 in ein modernisiertes Hochschulwesen fließen sollten.

 – Der Nationalrat nahm in seiner Sitzung vom Juli 2009 die Entschließung24 betref-
fend „Anstreben eines Budgetwerts von 2 % des BIP durch öffentliche und pri-
vate Investitionen für den tertiären Bildungssektor als längerfristiges Ziel“ an. 
Weitere dementsprechende Entschließungen des Nationalrats gab es bspw. im 
Juni 2012.25

23 Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Februar 2007 (Brüssel), 
KOM(2007) 61 endgültig, „Ein kohärenter Indikator– und Benchmark–Rahmen zur Beobachtung der Fort-
schritte bei der Erreichung der Lissabon–Ziele im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung“

24 Nr. 43/E, XXIV. GP

25 Entschließung Nr. 252/E (XXIV. GP) vom 14. Juni 2012 betreffend Fortsetzung des Bildungsreformprozesses 
im tertiären Bildungssektor – 2. durch öffentliche und private Investitionen das Budget für den tertiären 
Bildungssektor von 2 % des BIP zu erreichen
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 – Im Regierungsprogramm 2013–201826 erklärte die Bundesregierung, konkrete 
budgetäre Maßnahmen setzen zu wollen, um das Ziel 2 % des BIP für tertiäre 
Bildungseinrichtungen bis 2020 zu erreichen. Bereits das Regierungsprogramm 
für 2008–201327 hatte das 2 %–Ziel beinhaltet.

 – Im Österreichischen Hochschulplan vom Dezember 201128 bekannte sich der 
Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zu einer an interna-
tionalen Standards orientierten und angemessenen Hochschulfinanzierung. 
Diese umfasste auch das von der Bundesregierung deklarierte 2 %–Ziel.

 – Auch in den gesamtösterreichischen Universitätsentwicklungsplan 2016–202129 
vom Dezember 2015 fand das Ziel, 2 % des BIP für tertiäre Bildungseinrichtun-
gen bis 2020 zu erreichen, Eingang.

(2) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
veröffentlichte jedes Jahr einen internationalen Vergleich der Hochschulausgaben,30 
die Hochschulausgabenquote (Ausgaben für Hochschulen in % des BIP). Um die 
nationalen Bildungsangebote international vergleichen zu können, genehmigte die 
UNESCO im Jahr 1997 die ISCED 1997 (International Standard Classification of 
Education)31. Nach ISCED 1997 umfasste der Tertiärbereich

 – die Bildungsstufen 5A und 6 (Abschluss eines Studiums an einer Universität, 
Fachhochschule, Pädagogischen Hochschule) und

 – die Stufe 5B (hochschulverwandte Bildungseinrichtungen wie Kolleg, Akademie, 
Meister– und Werkmeisterausbildung bzw. Lehrgang einer tertiären Bildungs-
einrichtung).

Nach einer Änderung der ISCED im Jahr 2011 (ISCED 2011) umfasste der Tertiärbe-
reich die Bildungsstufen 5 (u.a. Meister– und Werkmeisterausbildungen, Kollegs, 
berufsbildende höhere Schulen), 6 (Bachelorstudien), 7 (Diplomstudien, Master-
studien) und 8 (Doktoratsstudien).

26 Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013–2018 vom Dezember 2013, S. 44 (Wissen-
schaft)

27 Regierungsprogramm für die XXIV. GP von 2008 (Präsentation November 2008), S. 210, 212 und 213 (Wis-
senschaft)

28 Österreichischer Hochschulplan „Der Gestaltungsprozess zur Weiterentwicklung des Österreichischen 
Hochschulraums“ vom Dezember 2011, S. 7 und 8

29 gesamtösterreichischer Universitätsentwicklungsplan vom Dezember 2015, S. 31 und 32 (Finanzierung)

30 Publikation „Bildung auf einen Blick“

31 ISCED war ein Instrument der Statistik und diente dem internationalen Vergleich von Bildungsabschlüssen.
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Während berufsbildende mittlere und höhere Schulen unter ISCED 1997 zur Gänze 
der Bildungsstufe 3 („Sekundarbildung Oberstufe“) zugerechnet wurden, wurden 
in ISCED 2011 die 4. und 5. Jahrgänge der berufsbildenden höheren Schulen nun-
mehr der Bildungsstufe 5 (kurzes tertiäres Bildungsprogramm) zugeordnet. Diese 
Berechnung kam erstmals im Zuge der Berechnungen für das Berichtsjahr 2012 zur 
Anwendung. Die Statistik Austria gab gegenüber dem RH an, dass die Rückrech-
nung für die Jahre vor 2012 umfangreiche Gegenrechnungen erfordere; diese wa-
ren schrittweise geplant und lagen zur Zeit der örtlichen Gebarungsüberprüfung 
noch nicht vor.

(3) Die öffentlichen und privaten Ausgaben für Bildungseinrichtungen im Tertiärbe-
reich als Anteil am BIP entwickelten sich auf Basis von ISCED im internationalen 
Vergleich wie folgt:

Tabelle 3: Entwicklung der öffentlichen und privaten Ausgaben für Bildungseinrichtungen im 
Tertiärbereich als Anteil am BIP im internationalen Vergleich

2010 2011 2012 2013
davon 

private Aus-
gaben 2013

EU–Rang 2013 OECD–Rang 2013

Länder in % des BIP

Deutschland 1,2 1,2 1,2 1,2 0,2 17/21 28/32 

Schweiz1 1,2 1,2 1,2 1,2 – – –

Norwegen2 1,7 1,6 1,6 1,6 0,1 – 16/32

Österreich3 1,5 1,5 1,8 1,7 0,1 4/21 9/32

Niederlande 1,6 1,6 1,7 1,7 0,5 6/21 11/32

Schweden 1,7 1,7 1,7 1,7 0,2 7/21 12/32

Finnland 1,8 1,9 1,8 1,8 0,1 3/21 7/32

Großbritannien und 
Nordirland

– – 1,8 1,8 0,8 2/21 6/32 

Republik Korea 2,4 2,4 2,3 2,3 1,3 – 4/32

Kanada 2,7 2,5 2,5 – 1,2 – 2/32

Vereinigte Staaten 2,6 2,7 2,7 2,6 1,7 – 1/32

EU–Durchschnitt 1,4 1,4 1,4 1,4 0,3 – –

OECD–Durchschnitt 1,6 1,6 1,5 1,5 0,5 – –

1 nur öffentliche Ausgaben im Tertiärbereich
2 nur öffentliche Ausgaben (nur im Primar–, Sekundar– und postsekundaren, nicht tertiären Bereich)
3 2010 und 2011: OECD, Bildung auf einen Blick 2014;  

2012 und 2013: OECD, Bildung auf einen Blick 2016

Quellen: OECD, Bildung auf einen Blick 2014 und 2016; BMWFW, uni:data
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Somit stellte sich die Entwicklung der öffentlichen und privaten Ausgaben für Bil-
dungseinrichtungen im Tertiärbereich als Anteil am BIP in Österreich im Vergleich 
folgendermaßen dar:

Abbildung 3: Entwicklung der öffentlichen und privaten Ausgaben für Bildungseinrichtungen im 
Tertiärbereich als Anteil am BIP im internationalen Vergleich
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Die öffentlichen und privaten Ausgaben Österreichs für Bildungseinrichtungen im 
Tertiärbereich als Anteil am BIP lagen 2010 bei 1,5 %; der EU–Durchschnitt bei 
1,4 %. Der OECD–Durchschnitt lag im Jahr 2010 bei 1,6 %.

Österreich war im Jahr 2013 mit seinen öffentlichen und privaten Ausgaben für 
Bildungseinrichtungen im Tertiärbereich als Anteil am BIP mit 1,7 % über dem 
OECD–Durchschnitt von 1,5 % platziert und nahm den 9. Rang jener 32 OECD–Län-
der ein, die Daten meldeten. Auch innerhalb der EU lag Österreich mit 1,7 % über 
dem Durchschnitt von 1,4 % und belegte den 4. Rang.32

Nach der ISCED 2011–Berechnung war Österreich im Jahr 2013 sowohl 0,2 Pro-
zentpunkte über dem OECD–Durchschnitt als auch 0,3 Prozentpunkte über dem 
EU–Durchschnitt platziert.

32 von 21 Staaten, die ihre Daten gemeldet hatten
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6.2 (1) Österreich verbesserte sich gegenüber dem Jahr 2011, als es noch auf dem 
17. Rang der 32 datenmeldenden OECD–Länder und auf dem 9. Rang der 20 daten-
meldenden EU–Mitgliedstaaten gelegen war, vordergründig deutlich. Der RH wies 
jedoch darauf hin, dass dies auch auf die nunmehr erfolgende Einrechnung der 
4. und 5. Jahrgänge der berufsbildenden höheren Schulen in die Tertiärstufe zu-
rückzuführen war.

(2) Unter Hinweis auf seinen Bericht „Forschungsfinanzierung in Österreich“, Reihe 
Bund 2016/8, TZ 6, gab der RH auch in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass 
das 2 %–Ziel an sich weder ein geeigneter noch ein aussagekräftiger und steue-
rungsrelevanter Wirkungsindikator war, weil es eine reine Input–Größe darstellte 
und die Quote auch als Verhältniszahl von der Entwicklung des BIP bestimmt 
wurde, das seinerseits von vielen nicht hochschulrelevanten Faktoren abhängt.

Der RH empfahl daher dem BMWFW, die Hochschulausgabenquote nicht isoliert, 
sondern vielmehr im Zusammenhang mit quantifizierbaren Wirkungsindikatoren 
zu betrachten.

6.3 Laut Stellungnahme des BMWFW sei die Hochschulausgabenquote („2 %–Ziel“) 
eine internationale Benchmark, insbesondere der EU, der die Forderung nach einer 
Erhöhung des aktuellen Hochschulbudgets unterstütze. Die Mehrforderung erfolge 
jedoch nicht isoliert, sondern in Verbindung mit Wirkungsindikatoren: Im Bereich 
der Fachhochschulen seien die Anzahl der Studienplätze und die Höhe des Förder-
satzes des Bundes maßgebend, im Bereich der Universitäten gebe es eine direkte 
Verknüpfung der Hochschulraum–Strukturmittel mit den prüfungsaktiv betriebe-
nen ordentlichen Studien, den Absolventinnen und Absolventen dieser Studien, 
den Erlösen aus Drittmitteln sowie den Doktoratsausbildungen. Im Zuge der ge-
planten neuen Universitätsfinanzierung solle der indikatorgebundene Budgetanteil 
überdies stark angehoben werden. Im Hinblick auf zusammenhängende Wirkungs-
indikatoren werde auch auf den gesamtösterreichischen Universitätsentwicklungs-
plan mit unterschiedlichen Indikatoren (z.B. Erhöhung prüfungsaktiver Studieren-
der) verwiesen.

7.1 (1) Der Anteil der öffentlichen Ausgaben Österreichs für tertiäre Bildungseinrich-
tungen betrug laut Statistik Austria im Jahr 2013 rd. 1,7 % (rd. 5,4 Mrd. EUR), der 
private Anteil rd. 0,1 % (rd. 0,3 Mrd. EUR) des BIP. Im Vergleich lag der OECD–
Durchschnitt der privaten Ausgaben bei 0,5 % und der EU–Durchschnitt bei 0,3 %. 
Private Ausgaben waren bspw. auch Studienbeiträge.
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(2) Unterschiedliche Dokumente33 sahen die Erreichung des 2 %–Ziels bis 2020 ge-
fährdet.

7.2 (1) Der RH hielt fest, dass der Anteil der privaten Ausgaben für tertiäre Bildungsein-
richtungen in Österreich vergleichsweise sehr gering war. In diesem Zusammen-
hang verwies er auf seinen Bericht „Studienbeiträge“, Reihe Bund 2011/1, TZ 8 
und 9, wonach die Erlöse der öffentlichen Universitäten aus Studienbeiträgen im 
Jahr 2008  153,78 Mio. EUR ausmachten.

In diesem Bericht hatte er auch festgestellt, dass sich mit der Einführung von Studi-
enbeiträgen im Wintersemester 2001/2002 wesentliche Studien–/Erfolgsindikato-
ren positiv verändert hatten. Der Anteil der prüfungsaktiven Studierenden erhöhte 
sich, wogegen der Anteil der Studierenden, die keine Prüfungen im Studienjahr 
abgelegt hatten, sank; weiters zeigte sich bei ausgewählten Diplomstudien auch 
eine Verkürzung der durchschnittlichen Studiendauer. Ebenso stieg damals der An-
teil jener Studierenden an, die einen Studienabschluss erreichten.

Der RH empfahl dem BMWFW vor dem Hintergrund dieser bereits festgestellten 
positiven Auswirkungen, bei künftigen den Hochschulraum betreffenden Steue-
rungsentscheidungen auf eine Verbreiterung der Finanzierungsbasis Bedacht zu 
nehmen.

(2) Kritisch sah der RH, dass die Bundesregierung von ihrem Ziel, die öffentlichen 
und privaten Bildungsausgaben für den Tertiärbereich auf 2 % bis zum Jahr 2020 zu 
steigern, mit 1,7 % im Jahr 2013 noch deutlich entfernt war. Der Anstieg von 2011 
auf 2012 um 0,3 Prozentpunkte war u.a. auf eine ISCED–Umstellung (Abschlüsse an 
berufsbildenden höheren Schulen wurden ab 2012 der Bildungsstufe 5 zugeord-
net) zurückzuführen.

7.3 Laut Stellungnahme des BMWFW werde eine Verbreiterung der Finanzierungsbasis 
mit dem Ziel der Erschließung zusätzlicher privater Mittel für den Tertiärbereich 
seit Langem angestrebt. So seien im Gemeinnützigkeitsgesetz 2015 steuerliche Be-
günstigungen und verbesserte Rahmenbedingungen für gemeinnützige Aktivitäten 
vorgesehen worden, um entsprechende Anreize für die Bereitstellung von mehr 
privaten Mitteln für die Wissenschaft zu bieten. Das Thema Studienbeiträge sei in 
der XXV. Gesetzgebungsperiode nicht auf der politischen Agenda (Regierungspro-
gramm) gestanden, für die Zukunft solle aus Sicht des BMWFW (insbesondere auf-

33 gesamtösterreichischer Universitätsentwicklungsplan 2016–2021 des BMWFW vom Dezember 2015 (S. 31 
und 32), Analyse des Bundesfinanzrahmens 2016–2019 des Budgetdiensts des Parlaments vom Mai 2015 
(S. 14 und 39), Monatsbericht 2/2013 eines Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts – „Hochschul-
finanzierung im internationalen Vergleich“ (S. 173, 177 und 179), Österreichischer Wissenschaftsrat – „Uni-
versität 2025“ von 2010 (S. 239 und 240) sowie Interview mit dem Präsidenten der Österreichischen Uni-
versitätenkonferenz vom Juni 2016
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grund international erfolgreicher Systeme) aber eine Neuregelung angestrebt wer-
den.

Bildungsausgaben je Studierenden im Tertiärbereich

8.1 Der Indikator „Bildungsausgaben je Studierenden“ spiegelte die direkten öffentli-
chen und privaten Ausgaben von öffentlichen und privaten Bildungsinstitutionen 
im Verhältnis zur Anzahl der Studierenden wider. Dieser entwickelte sich im inter-
nationalen Vergleich wie folgt:

Tabelle 4: Jährliche Ausgaben (ohne F&E–Aktivitäten) von Bildungseinrichtungen im Tertiär
bereich je Studierenden

2010 2011 2012 2013
Veränderung 
2010 bis 2013

Länder in USD in %

Österreich 10.488 10.487 11.616 12.398 18,2

Norwegen 10.933 11.036 12.010 11.857 8,5

Niederlande 10.818 10.665 12.505 11.856 9,6

Schweiz1 9.620 10.017 11.632 11.005 14,4

Finnland 9.802 10.973 10.728 10.882 11,0

Schweden 9.143 9.922 10.589 10.814 18,3

Deutschland – 10.164 10.025 9.880 –

Vereinigte Staaten 22.744 23.094 23.706 24.849 9,3

Großbritannien und Nordirland 10.546 10.570 18.593 20.720 96,5

Kanada1 16.300 17.006 15.788 14.914 -8,5

Republik Korea 8.226 8.168 8.026 7.553 -8,2

EU–Durchschnitt 8.334 8.741 9.963 10.560 26,7

OECD–Durchschnitt 9.274 9.635 10.309 10.935 17,9

1 nur öffentliche Bildungseinrichtungen

Quelle: OECD, Bildung auf einen Blick 2013 bis 2016

Somit stellten sich die Entwicklung der jährlichen Ausgaben (ohne F&E–Aktivitäten) 
Österreichs sowie die durchschnittlichen EU– bzw. OECD–Ausgaben von Bildungs-
einrichtungen im Tertiärbereich je Studierenden im Zeitraum 2010 bis 2013 wie 
folgt dar:
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Abbildung 4: Jährliche Ausgaben (ohne F&E–Aktivitäten) von Bildungseinrichtungen im Tertiär
bereich je Studierenden
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8.2 Der RH wies darauf hin, dass Österreich bei den jährlichen Bildungsausgaben je 
Studierenden im gesamten untersuchten Zeitraum über dem OECD–Durchschnitt 
(bspw. im Jahr 2013 um 13,4 %) bzw. über dem EU–Durchschnitt (bspw. im 
Jahr 2013 um 17,4 %) lag. Allerdings stagnierten die jährlichen Bildungsausgaben je 
Studierenden 2010 und 2011. Erst 2012 kam es v.a. wegen der beschriebenen 
 ISCED–Umstellung (siehe TZ 6) zu einer deutlichen Steigerung.

Verteilung der staatlichen Bildungsausgaben

9.1 Die staatlichen Bildungsausgaben entwickelten sich im Bereich der Universitäten, 
Fachhochschulen und der Pädagogischen Hochschulen wie folgt:
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Tabelle 5: Staatliche Bildungsausgaben nach Quellen und Bildungsbereichen

2010 2011 2012 2013 2014
Veränderung 
2010 bis 2014

in Mio. EUR in %

Universitäten 3.605,1 3.609,0 3.798,5 3.837,1 3.885,3 7,8

davon

Bund 3.589,1 3.593,8 3.780,1 3.821,8 3.868,6 7,8

Land 16,0 15,2 18,4 15,3 16,7 4,4

Fachhochschulen 295,6 308,1 320,6 327,6 338,9 14,6

davon

Bund1 218,7 227,0 239,2 245,8 255,4 16,8

Land 77,0 81,0 81,4 81,7 83,5 8,4

Pädagogische Hochschulen2 160,2 173,8 206,2 220,8 221,4 38,2

davon

Bund 159,9 173,6 205,8 220,5 221,0 38,2

Land 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 33,3

Summe 4.060,9 4.090,9 4.325,3 4.385,5 4.445,6 9,5

davon

Bund 3.967,7 3.994,4 4.225,1 4.288,1 4.345,0 9,5

Land 93,3 96,5 100,2 97,4 100,6 7,8

Rundungsdifferenzen möglich

Die von der Statistik Austria publizierten Daten boten kein umfassendes Bild der staatlichen Bildungsausgaben; bspw. waren in diesen 
Daten Zahlungen der Länder für Privatuniversitäten und Zahlungen des Bundes für private Pädagogische Hochschulen nicht enthalten.
1 Studienplatzfinanzierung
2 öffentliche Pädagogische Hochschulen

Quellen: Statistik Austria, Bildung in Zahlen 2011/2012 bis 2014/2015; RH

Im Durchschnitt über die Bereiche Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogi-
sche Hochschulen entfielen im Zeitraum 2010 bis 2014 rd. 88 % der staatlichen Bil-
dungsausgaben auf Universitäten, rd. 7 % auf Fachhochschulen und rd. 5 % auf 
Pädagogische Hochschulen.

Die höchste Steigerung wiesen im Zeitraum 2010 bis 2014 die Pädagogischen 
Hochschulen mit rd. +38 % auf. Die staatlichen Bildungsausgaben für Fachhoch-
schulen nahmen um rd. 15 % und jene für Universitäten um rd. 8 % zu.

Nach Angabe der Statistik Austria kamen die staatlichen Bildungsausgaben mehr-
heitlich vom Bund.
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9.2 Im Hinblick darauf, dass der Bund den mehrheitlichen Anteil der staatlichen Bil-
dungsausgaben trug, sollte ihm nach Auffassung des RH auch die Steuerung des 
Österreichischen Hochschulraums zukommen.

10.1 (1) Nach den gesetzlichen Bestimmungen durften nur juristische Personen eine 
Fachhochschule bzw. einen Fachhochschul–Studiengang oder eine Privatuniversi-
tät betreiben. Im Bereich der Fachhochschulen waren verschiedene rechtliche Kon-
struktionen vertreten. Die betreibenden juristischen Personen bzw. die dahinter 
stehenden Einrichtungen waren

 – bei 13 Fachhochschulen überwiegend öffentliche Stellen (Bund, Länder, Ge-
meinden und gesetzliche Interessenvertretungen);

 – an vier Fachhochschulen waren öffentliche Stellen untergeordnet beteiligt und

 – vier Fachhochschulen waren durch Vereine getragen.

Im Studienjahr 2014/2015 wurden von rd. 45.000 Fachhochschul–Studienplätzen 
rd. 83 % durch das BMWFW gefördert. Von den 21 Fachhochschulen verzichteten 
fünf auf die Einhebung eines Studienbeitrags.34 Die dem BMWFW gemeldeten Da-
ten zur Mittelherkunft der Fachhochschulen für das Jahr 2013 zeigten, dass die 
 Finanzierung des Fachhochschulsektors zu 64,7 % aus Bundesmitteln, zu 5,3 % aus 
Studienbeiträgen, zu 1,1 % aus der Wirtschaft und zu 21,5 % aus Mitteln der Län-
der, Gemeinden und gesetzlichen Interessenvertretungen erfolgte.35

34 Fachhochschulen waren berechtigt, von den Studierenden Studienbeiträge in Höhe von 363 EUR je Semes-
ter einzuheben; die Mehrzahl der Fachhochschulen machten von dieser Möglichkeit Gebrauch.

35 7,5 % entfielen auf sonstige Erträge.
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Abbildung 5: Mittelaufbringung der Fachhochschulen 2013
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(2) Privatuniversitäten erhielten keine Finanzierung durch den Bund.36 Über die 
Mittelaufbringung der Privatuniversitäten lagen dem BMWFW keine Daten vor. Aus 
einer Parlamentarischen Anfrage aus dem Jahr 201637 ging hervor, dass an der 
überwiegenden Anzahl der Privatuniversitäten eine öffentliche Beteiligung bestand 
bzw. öffentliche Mittel (etwa der Länder und Gemeinden) zur Verfügung gestellt 
wurden.

(3) Die Länder waren daneben in verschiedener Form im Hochschulbereich enga-
giert. Beispielhaft hob der RH folgenden Fall hervor:

Der RH hielt im Rahmen der Gebarungsüberprüfung über die Planung einer Medi-
zinischen Fakultät an der Universität Linz38 fest, dass die Fakultät in der Aufbau-
phase neben den Mitteln des Bundes mit Landesmitteln finanziert werden sollte. 
Um die Beteiligung des Landes zu ermöglichen, war der Abschluss einer Vereinba-
rung gemäß Art. 15a B–VG erforderlich, wodurch vom Grundsatz der Einheitlich-
keit der Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverpflichtung abgegangen und 
die Anzahl der Finanzierungsströme zwischen den Gebietskörperschaften weiter 
erhöht wurde.

10.2 Der RH wies darauf hin, dass wesentliche Teile des Fachhochschul– sowie des Pri-
vatuniversitätensektors — unabhängig von den Fachhochschulen bzw. Fachhoch-
schul–Studienplätze steuernden Bundesförderungen — mit öffentlichen Mitteln 
finanziert wurden bzw. dass für öffentliche Universitäten Landesmittel eingesetzt 
wurden. Dies war insbesondere vor dem Hintergrund bedeutsam, als dem  BMWFW 

36 vgl. § 5 Privatuniversitätengesetz, der ein Finanzierungsverbot des Bundes für Privatuniversitäten festlegt

37 XXV. GP, 9404/AB

38 vgl. Berichte des RH, Reihe Bund 2015/17 bzw. Reihe Oberösterreich 2015/10 (TZ 17, TZ 24)
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bei Privatuniversitäten keine Steuerungsmöglichkeit zukam bzw. keine zentrale Ko-
ordination zwischen den einzelnen öffentlichen Geldgebern gegeben war und weil 
verschiedene Gebietskörperschaften ohne Abstimmung mit dem BMWFW Mittel 
für Einrichtungen des tertiären Sektors einsetzten. Gleichzeitig bestanden bei ge-
meinsamer Finanzierung tertiärer Bildungseinrichtungen Regelungen, die die Kom-
plexität der Zahlungsströme zwischen den Gebietskörperschaften weiter erhöhten. 
Der Abschluss von Vereinbarungen nach Art. 15a B–VG ersetzte für den RH nicht 
eine langfristige strategische Planung.

Entwicklung der Universitätsbudgets

11.1 (1) Gemäß § 12 UG waren die Universitäten vom Bund zu finanzieren, wobei die 
finanziellen Leistungsmöglichkeiten des Bundes, seine Anforderungen an die Uni-
versitäten sowie die Aufgabenerfüllung der Universitäten zu berücksichtigen wa-
ren.

Die Universitäten erhielten also jeweils ein Globalbudget, das sich aus ihrem 
Grundbudget und ihren Hochschulraum–Strukturmitteln zusammensetzte.39 Ihr 
Grundbudget wurde für die dreijährige Periode im Voraus festgelegt. Die Hoch-
schulraum–Strukturmittel wurden entsprechend den Bestimmungen der Verord-
nung gemäß § 12 Abs. 9 UG ermittelt.

Zum Gesamtbetrag gemäß § 12 Abs. 2 UG kamen weitere Budgetpositionen, wie 
das Generalsanierungsprogramm 2005, die Hochschulraumschaffung, sonstige 
Transfers (Bezugserhöhungsvorsorge und Universität für Weiterbildung Krems) so-
wie die Studienbeitragsersätze.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Universitäts-
budgets:

39 Demnach hatte die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen den für die nächste 
Leistungsvereinbarungsperiode zur Finanzierung der Universitäten zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag 
und dessen Aufteilung auf einen Teilbetrag für die Grundbudgets und einen Teilbetrag für die Hochschul-
raum–Strukturmittel festzusetzen.
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Tabelle 6: Entwicklung der Universitätsbudgets

Leistungsvereinba
rung 2007–2009

Leistungsvereinba
rung 2010–2012

Leistungsvereinba
rung 2013–2015

Leistungsvereinba
rung 2016–2018

Veränderung des 
Prozentanteils 
2007–2009 bis 

2016–2018

in Mio. EUR in % in Mio. EUR in % in Mio. EUR in % in Mio. EUR in % in %

Grundbudgets 5.178,52 74,6 6.193,14 74,1 7.941,11 87,4 8.247,50 84,8 13,7

Formelbudgets bis 2012/ 
Hochschulraum–Struktur-
mittel ab 2013

1.127,58 16,2 1.322,40 15,8 450,00 5,0 750,00 7,7 -52,5

Gesamtbetrag  
§ 12 Abs. 2 UG

6.306,10 90,8 7.515,54 89,9 8.391,11 92,4 8.997,50 92,5 1,9

Generalsanierungs-
programm 2005

14,22 0,2 147,23 1,8 136,59 1,5 136,59 1,4 600,0

Hochschulraumschaffung 136,80 2,0 136,60 1,6 37,83 0,4 – – –

sonstige Transfers  
(Bezugserhöhungsvor-
sorge und Donau–Univer-
sität Krems)

331,34 4,8 88,79 1,1 49,24 0,5 125,60 1,3 -73,0

Studienbeitragsersätze 157,00 2,3 471,00 5,6 471,00 5,2 471,00 4,8 114,2

Gesamtsumme 6.945,46 100,0 8.359,16 100,0 9.085,77 100,0 9.730,69 100,0 –

Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: BMWFW; RH

Das Universitätsbudget stieg von rd. 6,95 Mrd. EUR (2007–2009), davon Grundbud-
get rd. 5,18 Mrd. EUR, auf rd. 9,73 Mrd. EUR (2016–2018), davon Grundbudget 
rd. 8,25 Mrd. EUR, oder um rd. 40,1 % (Grundbudget rd. 59,3 %). Dabei stieg der 
Prozentanteil des Grundbudgets an der Gesamtsumme von 74,6 % (2007–2009) 
auf 84,8 % (2016–2018), also um rd. 13,7 %, während der Prozentanteil der Hoch-
schulraum–Strukturmittel (bis 2012 Formelbudget) im selben Zeitraum um 52,5 % 
zurückging.

(2) Nach Andeßner40 war international eine klare Tendenz zu erkennen, dass der 
Staat den Anteil jener Mittel, die er als aufgabenorientierte Basisfinanzierung be-
reitstellte, verringerte und den Anteil jener Mittel, die er auf Basis von spezifischen 
Indikatoren vergab, steigerte. Diese Indikatoren knüpften nicht nur am Input, son-
dern v.a. auch am Output der Forschungs– und Lehraktivitäten an. Zusätzlich wür-
den Forschungsmittel verstärkt über kompetitive Verfahren ausgeschüttet. In Ös-
terreich hingegen ging der Anteil der indikatorgebundenen Mittel (Formelbudget 
bis 2012 bzw. Hochschulraum–Strukturmittel ab 2013) am Universitätsbudget (Ge-
samtsumme) von 16,2 % in der Leistungsvereinbarungsperiode 2007–2009 auf 
7,7 % in der Leistungsvereinbarungsperiode 2016–2018 zurück.

40 Andeßner, „Finanzierungsmodelle für Universitäten aus betriebswirtschaftlicher Sicht“ in: Funk, (Hg.): Rechtliche 
und ökonomische Fragen der Finanzierung öffentlicher Universitäten in Österreich, Wien 2014, S. 58
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11.2 Der RH wies kritisch auf den starken Rückgang im Bereich des Formelbudgets/der 
Hochschulraum–Strukturmittel im Verlauf der Leistungsvereinbarungsperioden 
hin. Er anerkannte jedoch die Anhebung der Hochschulraum–Strukturmittel von 
450 Mio. EUR (2013–2015) auf 750 Mio. EUR (2016–2018).

Der RH empfahl deshalb dem BMWFW, den Anteil jener Mittel, die es auf Basis von 
spezifischen Indikatoren bzw. über kompetitive Verfahren vergibt, weiterhin zu 
steigern (siehe TZ 13).

11.3 Laut Stellungnahme des BMWFW habe das Arbeitsprogramm der Bundesregierung 
aus der XXV. Gesetzgebungsperiode die Einführung eines „Studienplatzfinanzie-
rungsmodells“ vorgesehen, das mit Beginn der neuen Leistungsvereinbarungsperi-
ode am 1. Jänner 2019 starten solle. Ein entsprechendes Umsetzungskonzept mit 
einer signifikanten Anhebung der nach Indikatoren bzw. über kompetitive Verfah-
ren zu vergebenden Mittel sei unter der Bezeichnung „Universitätsfinanzierung 
NEU“ in Ausarbeitung.

Entwicklung der Globalbudgets je Studierenden und Jahr

12.1 Der RH ermittelte für die dreijährigen Leistungsvereinbarungsperioden aufgrund 
der Globalbudgets und der Studierendenzahlen den Budgetanteil je Studierenden 
und Jahr. Um die Unterschiede betreffend Universitäten bestimmter Ausrichtung zu 
berücksichtigen, nahm er eine Gruppierung nach medizinischen Universitäten, 
technischen Universitäten, Kunstuniversitäten und den anderen Universitäten vor, 
wobei die „anderen Universitäten“ mit rd. 44 % den größten Anteil der Budgetmit-
tel erhielten. Dabei wurde das Globalbudget der entsprechenden Leistungsverein-
barungsperioden für die Berechnung gedrittelt, um das Globalbudget je Studieren-
den und Jahr zu erhalten. Für die Zahl der Studierenden zog der RH die Werte des 
Wintersemesters 2006/2007 bzw. 2015/2016 heran, weil diese in etwa dem Beginn 
der jeweiligen Leistungsvereinbarungsperioden entsprachen.
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Tabelle 7: Entwicklung der Globalbudgets je Studierenden und Jahr

Globalbudget1 Studierende
Globalbudget je Studierenden  

und Jahr

Leistungsvereinba-
rungsperiode

Verände-
rung

Wintersemester

Verände-
rung

Leistungsvereinba-
rungsperiode

Verände-
rung Pe-

riode 
2007–

2009 bis 
2016–
2018

2007–
2009

2016–
2018

2006/ 
2007

2015/ 
2016

2007–
2009

2016–
2018

in Mio. EUR in % Anzahl in % in EUR in %

andere Universitäten
Universität Wien 833,98 1.207,50 44,8 69.489 94.759 36,4 4.001 4.248 6,2

Universität Graz 386,57 537,17 39,0 21.304 28.789 35,1 6.048 6.220 2,8

Universität Innsbruck 430,52 598,20 38,9 20.961 28.560 36,3 6.846 6.982 2,0

Universität Salzburg 262,19 355,72 35,7 13.100 17.757 35,5 6.672 6.678 0,1

Wirtschaftsuniversität Wien 199,01 362,79 82,3 22.176 23.310 5,1 2.991 5.188 73,5

Universität Linz 222,15 386,88 74,2 13.100 19.409 48,2 5.653 6.644 17,5

Universität Klagenfurt 119,93 167,62 39,8 7.838 10.321 31,7 5.100 5.414 6,1

Medizinische Universitäten
Med. Universität Wien 705,81 1.091,74 54,7 9.009 7.914 -12,2 26.115 45.983 76,1

Med. Universität Graz 253,85 404,51 59,4 4.175 4.166 -0,2 20.267 32.366 59,7

Med. Universität Innsbruck 254,74 357,70 40,4 3.374 2.973 -11,9 25.167 40.105 59,4

Veterinär–Med. Universität 
Wien

232,50 290,53 25,0 2.313 2.255 -2,5 33.506 42.946 28,2

Technische Universitäten
Techn. Universität Wien 505,81 688,23 36,1 18.118 29.141 60,8 9.306 7.872 -15,4

Techn. Universität Graz 285,83 407,24 42,5 9.396 13.772 46,6 10.140 9.857 -2,8

Montanuniversität Leoben 99,33 147,75 48,7 2.206 3.942 78,7 15.008 12.494 -16,8

Universität für Bodenkultur 
Wien

228,67 347,53 52,0 6.309 12.696 101,2 12.082 9.124 -24,5

Kunstuniversitäten
Universität für angewandte 
Kunst Wien

75,96 113,95 50,0 1.434 1.679 17,1 17.657 22.623 28,1

Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien

200,40 274,57 37,0 3.093 3.028 -2,1 21.597 30.226 40,0

Universität Mozarteum Salz-
burg

109,89 151,54 37,9 1.620 1.741 7,5 22.610 29.014 28,3

Universität für Musik und 
darstellende Kunst Graz

105,89 146,89 38,7 1.743 1.959 12,4 20.251 24.994 23,4

Universität für künstlerische 
und industrielle Gestaltung 
Linz

35,78 61,34 71,4 1.036 1.187 14,6 11.513 17.225 49,6

Akademie der bildenden 
Künste Wien

61,31 86,44 41,0 1.005 1.412 40,5 20.334 20.406 0,4

Summe aller Universitäten2 5.610,12 8.185,84 45,9 232.799 310.770 33,5 9,3

Durchschnitt 8.033 8.780

Rundungsdifferenzen möglich
1 nur Grund– und Formelbudget/Hochschulraum–Strukturmittel (ohne Kooperationen und Doktorat); ohne Klinischen Mehraufwand, 

Hochschulraumbeschaffung, Generalsanierungen etc.
2 Die Anzahl der Studierenden gemäß „uni:data“ betrug inkl. der Donau–Universität Krems im Wintersemester 2006/2007 insgesamt 

224.063 Personen bzw. im Wintersemester 2015/2016 insgesamt 309.172 Personen. Die Werte 232.799 für das Wintersemes-
ter 2006/2007 bzw. 310.770 für das Wintersemester 2015/2016 in der Tabelle ergaben sich aus der Aufsummierung der Werte der 
einzelnen Universitäten – ohne die Donau–Universität Krems –, weil „bereinigte“ Werte für die einzelnen Universitäten nicht vorlagen.

Quellen: BMWFW; Hochschulstatistisches Informationssystem (uni:data)



  39

Österreichischer Hochschulraum

Bericht des Rechnungshofes

Aus den vorliegenden Budget– und Studierendenzahlen ergab sich Folgendes:

 – An allen Universitäten war das Globalbudget von der Leistungsvereinbarungs-
periode 2007–2009 zur Leistungsvereinbarungsperiode 2016–2018 angestie-
gen, die Studierendenzahlen waren hingegen an fünf Universitäten gesunken 
(medizinische Universitäten, Veterinärmedizinische Universität Wien und Uni-
versität für Musik und darstellende Kunst Wien).

 – An Universitäten mit Auswahlverfahren — also den medizinischen Universitäten, 
der Veterinärmedizinischen Universität Wien und den Kunstuniversitäten — 
stieg das Globalbudget je Studierenden und Jahr zwischen der Leistungsverein-
barungsperiode 2007–2009 und der Leistungsvereinbarungs periode 2016–2018 
stärker an als an Universitäten ohne Auswahlverfahren. Eine der höchsten Stei-
gerungsraten verzeichneten die Medizinische Universität Wien und die Medizini-
sche Universität Innsbruck. Dies korrelierte in beiden Fällen mit den höchsten 
Rückgängen der Studierendenzahlen.

 – An der Wirtschaftsuniversität Wien stieg das Globalbudget je Studierenden und 
Jahr zwischen der Leistungsvereinbarungsperiode 2007–2009 und der Leis-
tungsvereinbarungsperiode 2016–2018 stärker an.

 – (a) An den technischen Universitäten sank das Globalbudget je Studierenden 
und Jahr im selben Zeitraum – am stärksten an der Universität für Bodenkultur 
Wien (-24,5 %), der Technischen Universität Wien (-15,4 %) und der Montanuni-
versität Leoben (-16,8 %). Hier waren die stärksten Rückgänge des Globalbud-
gets je Studierenden ein Spiegelbild der stärksten Zuwächse der Studierenden-
zahlen (+101,2 %/+60,8 %/+78,7 %).

 – (b) Gemäß dem gesamtösterreichischen Universitätsentwicklungsplan 2016–
202141 wurden etwa in MINT42–Studien weitere Steigerungen angestrebt, wie 
sie bereits in den vorausgegangenen Jahren gegeben waren.

12.2 Der RH wies darauf hin, dass

 – sich steigende Studierendenzahlen nicht im selben Ausmaß in Budgetsteigerun-
gen auswirkten,43 weshalb er vor dem Hintergrund der Entwicklung des Hoch-
schulraums auf seine Ausführungen in TZ 15 verwies;

41 S. 40; 18

42 Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik

43 siehe dazu auch den RH–Bericht „Leistungsvereinbarungen“, Reihe Bund 2012/11, TZ 9
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 – Studierende in Studien mit Auswahlverfahren hinsichtlich der für sie zur Verfü-
gung stehenden Budgetmittel profitierten,

 – sich das Bekenntnis zur Förderung der MINT–Studien nicht in steigenden bud-
getären Mitteln für die einzelnen Studierenden widerspiegelte.

12.3 Zum Hinweis des RH, dass sich das Bekenntnis zur Förderung der MINT–Studien 
nicht in steigenden budgetären Mitteln für die einzelnen Studierenden widerspie-
gelte, merkte das BMWFW in seiner Stellungnahme an, dass im Vergleich der Peri-
oden 2007–2009 und 2016–2018 (Tabelle 7) zwar der Klinische Mehraufwand, die 
Mittel der Hochschulraumbeschaffung und des Generalsanierungsprogramms 2005 
nicht berücksichtigt seien, die ebenfalls nur einzelne Universitäten betreffenden 
Mehraufwendungen für die Großprojekte Neubau Wirtschaftsuniversität Wien, 
Medizinische Fakultät Linz und Mehraufwendungen Krankenanstalten–Arbeitszeit-
gesetz aber nicht herausgerechnet worden seien. Würde man den Vergleich auch 
um diese Positionen in Höhe von insgesamt 224,9 Mio. EUR bereinigen, betrage die 
durchschnittliche Steigerung des Globalbudgets von der Leistungsvereinbarungs-
periode 2007–2009 auf das Globalbudget der Periode 2016–2018 über alle Univer-
sitäten +41,9 %. Die Erhöhung des Globalbudgets der technischen Universitäten 
läge mit 42,1 % leicht darüber. Der Rückgang des Globalbudgets je einzelnen Stu-
dierenden bei den technischen Universitäten erkläre sich daraus, dass die Anzahl 
der Studierenden an den technischen Universitäten vom Wintersemes-
ter 2006/2007 bis Wintersemester 2015/2016 mit +65,3 % etwa doppelt so stark 
gestiegen sei wie an den Universitäten insgesamt. Diese deutlich sichtbare Erhö-
hung der Studierendenzahlen an den technischen Universitäten werte das  BMWFW 
als Erfolg der Bemühungen um einen Ausbau der MINT–Fächer.

12.4 Der RH erwiderte, dass bei den dem RH zur Verfügung gestellten Unterlagen bspw. 
die Posten Medizinische Fakultät Linz (gemäß § 15a–Vereinbarung), Mehraufwen-
dungen Krankenanstalten–Arbeitszeitgesetz und Neubau Wirtschaftsuniversität 
Wien im jeweiligen Grundbudget, das Teil des Globalbudgets war, enthalten waren. 
Die Mittel bspw. für Generalsanierungen waren zusätzlich ausgewiesen.

Unter Heranziehung der Berechnungsmethode des BMWFW war die prozentuelle 
Steigerung bei der Summe der Globalbudgets der Technischen Universitäten gering-
fügig höher als die prozentuelle Steigerung bei der Summe der Globalbudgets aller 
Universitäten. Der RH stellte weiters klar, dass — auch wenn bei den fünf betroffe-
nen Universitäten die Positionen Medizinische Fakultät Linz (gemäß § 15a–Verein-
barung), Mehraufwendungen Krankenanstalten–Arbeitszeitgesetz und Neubau 
Wirtschaftsuniversität Wien herausgerechnet würden — sich die Prüfungs aussagen 
des RH, wonach
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 – sich steigende Studierendenzahlen nicht im selben Ausmaß in Budgetsteigerun-
gen auswirkten,

 – Studierende in Studien mit Auswahlverfahren hinsichtlich der für sie zur Verfü-
gung stehenden Budgetmittel profitierten und

 – sich das Bekenntnis zur Förderung der MINT–Studien nicht in steigenden bud-
getären Mitteln für die einzelnen Studierenden widerspiegelte,

dem Grunde nach nicht ändern würden.

Der RH verwies dazu auf ähnliche Feststellungen in seinen Berichten „Leistungsver-
einbarungen“ (Reihe Bund 2012/11) und „Technische Universität Wien – Finanzsi-
tuation“ (Reihe Bund 2015/15).

Hochschulraum–Strukturmittel

13.1 Die Hochschulraum–Strukturmittel44 waren Teil des Globalbudgets, das für die Uni-
versitäten im Rahmen ihrer Aufgaben und der Leistungsvereinbarung frei dispo-
nierbar war. Mit dieser Form der Universitätsfinanzierung sollte gemäß BMWFW 
die Transparenz und die Studien– und Prüfungsaktivität gesteigert werden.45

Während die Grundbudgets der Universitäten in den Leistungsvereinbarungen auf 
drei Jahre im Vorhinein festgelegt wurden, wurden vier der fünf Teilbeträge der 
Hochschulraum–Strukturmittel jährlich über klar definierte, leistungsbezogene In-
dikatoren verteilt.

Sobald die aktuellen Indikatorwerte vorlagen, erfolgte eine entsprechende Anpas-
sung der indikatorbasierten Teilbeträge. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf 
dem Indikator der prüfungsaktiv betriebenen ordentlichen Studien, über den 60 % 
der Mittel vergeben wurden.

Der Teilbetrag für Kooperationen wurde im Ausschreibungsweg kompetitiv verge-
ben und entsprechend dem Projektverlauf zugeteilt. Auf diese Weise wurden bspw. 
Kooperationsprojekte zwischen den Universitäten initiiert.46 Die Hochschulraum–

44 § 12 UG

45 siehe dazu auch Universitätsbericht 2014, 2.1.2 Finanzierung der Leistungsvereinbarungsperioden 2010–
2012 und 2013–2015, Hochschulraum–Strukturmittel, S. 55

46 z.B. das Kooperationsprojekt „VSC–Research Center (ViennaScienceCluster)“ der Technischen Universität 
Wien, der Universität Wien, der Universität für Bodenkultur Wien, der Technischen Universität Graz und der 
Universität Innsbruck oder das Projekt „Masterstudium AstroMundus“ der Universität Innsbruck, der Uni-
versität Padua, der Universität Roma Tor Vergata, der Universität Göttingen, der Universität Belgrad und der 
Europäischen Kommission
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Strukturmittel lösten ab 2013 das Formelbudget ab, dessen Neugestaltung der RH 
in seinem Bericht „Leistungsvereinbarungen“, Reihe Bund 2012/11 (TZ 6), empfoh-
len hatte.

Die Hochschulraum–Strukturmittel setzten sich wie folgt zusammen:

Tabelle 8: Zusammensetzung der Hochschulraum–Strukturmittel

Teilbetrag für Indikator
Leistungsvereinbarung 

2013–2015
Leistungsvereinbarung 

2016–2018

in Mio. EUR in % in Mio. EUR in %

Teilbetrag für prüfungsaktiv betriebene ordentliche Studien1 270,0 60,0 450,0 60,0

Teilbetrag für eingeworbene Drittmittel – Wissenstransfer1 63,0 14,0 112,5 15,0

Teilbetrag für Kooperationen2 63,0 14,0 97,5 13,0

Teilbetrag für Absolventinnen und Absolventen ordentlicher Studien1 45,0 10,0 60,0 8,0

Teilbetrag für private Spenden1 9,0 2,0 – –

Teilbetrag zur Förderung strukturierter Doktoratsausbildung1 – – 30,0 4,0

Summe 450,0 100,0 750,0 100,0

1 Verteilung der Teilbeträge über Indikatoren
2 kompetitive Vergabe des Teilbetrags im Ausschreibungsweg

Quellen: BMWFW; RH

13.2 Der RH verwies auf seine unter TZ 11 vorgebrachte Kritik, dass die indikatorgebun-
denen Mittel gesunken sind, was in der Leistungsvereinbarungsperiode 2016–2018 
nur teilweise wieder rückgängig gemacht wurde.

Er anerkannte, dass durch die für den Teilbetrag Kooperationen reservierten Mittel 
auch gemeinsame Projekte zwischen den Universitäten sowie zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft initiiert wurden.

Kosten– und Leistungsrechnung an Universitäten

14.1 (1) Der RH hatte in seinem Bericht „Leistungsvereinbarungen“, Reihe Bund 2012/11 
(TZ 15), dem BMWFW empfohlen, der Ausgestaltung bzw. Vereinheitlichung der 
Kosten– und Leistungsrechnungen an den Universitäten im Zuge der Verhandlun-
gen zur Leistungsvereinbarung 2013–2015 bzw. in diesen besonderes Augenmerk 
zu schenken. Insbesondere sollte das BMWFW Vorgaben für eine österreichweit 
einheitliche Kosten– und Leistungsrechnung an den Universitäten erstellen, um die 
Vergleichbarkeit von Leistungen unterschiedlicher Universitäten (wie bspw. die 
Kosten eines Studienplatzes) zu ermöglichen.
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(2) Im Regierungsprogramm zur XXIV. Gesetzgebungsperiode (2008 bis 2013) war 
die Einführung von vollständigen Kostenrechnungen an den Universitäten als Bei-
trag zu einer weiteren Hebung von inneruniversitären Effizienzreserven vorgese-
hen. Im Regierungsprogramm zur XXV. Gesetzgebungsperiode (2013–2018) war 
angeführt, dass u.a. im Bereich der Wissenschaft eine qualitätsorientierte Gover-
nance (z.B. Kosten– und Leistungsrechnung) ein wesentlicher Eckpfeiler war.

(3) Der Expertenbericht „Zur Entwicklung und Dynamisierung der österreichischen 
Hochschullandschaft – eine Außensicht“ vom August 2011 hielt fest, dass — wenn 
eine Studienplatzfinanzierung auf der Basis einer Normkostenfinanzierung umge-
setzt werden sollte — die österreichischen Universitäten ihre Kostenrechnung zu-
mindest teilweise adaptieren und eine Kostenträgerrechnung für Lehre und For-
schung für die einzelnen Fachbereiche vorsehen müssten.

(4) Auch die Arbeitsgruppe Studienplatzfinanzierung des BMWFW und der Öster-
reichischen Universitätenkonferenz stellte fest, dass die Kostenträgerrechnung an 
den Universitäten sehr differenziert gehandhabt wurde und unterschiedlich weit 
gediehen war.

(5) Bereits durch das Universitäts–Organisationsgesetz 1993 waren die Universitä-
ten verpflichtet, eine Kostenrechnung einzuführen. Auch das UG sah die Einrich-
tung einer Kosten– und Leistungsrechnung vor.

Mit der UG–Novelle im Jahr 201347 wurde die Bestimmung bezüglich der Kosten– 
und Leistungsrechnung an den Universitäten dahingehend ergänzt, dass nunmehr 
das BMWFW nach Anhörung der Universitäten im Einvernehmen mit der Bundes-
ministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung einheitliche 
Standards für die Kosten– und Leistungsrechnung der Universitäten sicherzustellen 
hatte (§ 16 Abs. 2a UG).

Zur Vorbereitung einer entsprechenden Kosten– und Leistungsrechnungs–Verord-
nung (KLR–VO) verpflichteten sich die Universitäten in der Leistungsvereinbarungs-
periode 2013–2015 — wie auch vom RH in seinem Bericht „Leistungsvereinbarun-
gen“, Reihe Bund 2012/11 (TZ 15), empfohlen — zur Teilnahme an einem Projekt, 
das als ersten Schritt für die Gestaltung der künftigen KLR–VO eine Erhebung der 
aktuell in Verwendung befindlichen Kosten– und Leistungsrechnungssysteme zum 
Ziel hatte. Das Ergebnis dieser Studie lag im November 2013 vor. In die Leistungs-
vereinbarungen 2016–2018 fand dieses Thema keinen Eingang mehr, weil das 
 BMWFW aufbauend auf dem Ergebnis der Studie seit Herbst 2014 ein mehrstufiges 
Projekt zur Erstellung einer KLR–VO für Universitäten bzw. deren Implementierung 
verfolgte.

47 BGBl. I Nr. 52/2013
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Die Veröffentlichung von Kennzahlen gemäß der Verordnung soll nach Abschluss 
eines Validierungsprozesses, spätestens aber fünf Jahre nach Inkrafttreten der Ver-
ordnung, erfolgen.

(6) Das BMWFW versandte Mitte November 2016 einen Entwurf für eine Verord-
nung über einheitliche Standards für die Kosten– und Leistungsrechnung an Uni-
versitäten (KLRV–Universitäten).48 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung lag diese 
Verordnung noch nicht vor.

(7) Der Österreichische Wissenschaftsrat empfahl in seiner Studie „Das österreichi-
sche Hochschul– und Wissenschaftssystem – Ein Weißbuch und eine konkrete Uto-
pie“ vom Oktober 201549 hinsichtlich der Anzahl an Studienplätzen eine Relation 
zwischen den Universitäten und den Fachhochschulen von 40 : 60.

Weiters war es ein Ziel des Projekts „Zukunft Hochschule“50, eine regionale Grund-
versorgung bei gleichzeitiger Abstimmung des bundesweiten Studienangebots an 
Universitäten und Fachhochschulen sicherzustellen. Am Ende des Prozesses könnte 
ein Fächerabgleich von derzeitigen universitären Fächern auf andere Universitäten 
oder hin zu Fachhochschulen erfolgen.

Eine „langfristige“ Verlagerung der Studierenden von den Universitäten auf die 
Fachhochschulen würde — im Sinne des angestrebten Verhältnisses von 40 : 60 — 
einen „Übergang“ von rd. 149.000 Studierenden51 auf die Fachhochschulen bedeu-
ten (bei gleichbleibender Gesamtzahl aller Studierenden). Unter Außerachtlassung 
allfälliger Änderungen hinsichtlich des Globalbudgets der Universitäten entspräche 
die damit verbundene Aufstockung der Studienplätze an Fachhochschulen — unter 
Zugrundelegung eines durchschnittlichen Bundesfördersatzes für Fachhochschul–
Studienplätze — einem Volumen von 1,13 Mrd. EUR.52

48 Entwurf einer Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft vom 15. No-
vember 2016, mit der die Verordnung über einheitliche Standards für die Kosten– und Leistungsrechnung 
an Universitäten (KLRV–Universitäten) erlassen werden soll (GZ BMWFW–52.220/0009–WF/IV/6a/2016); 
Stellungnahmefrist bis längstens 27. Dezember 2016

49 S. 43

50 Pressegespräch am 15. Februar 2016 mit Vertreterinnen und Vertretern des BMWFW zur Weiterentwick-
lung der beiden größten Hochschulsektoren „Zukunft Hochschule – strategische Ausrichtung von Universi-
täten und Fachhochschulen“

51 hochgerechnet

52 Studierende 2015/2016: 328.601 (Universitäten 280.550 + Fachhochschulen 48.051, ohne Weiterbildung); 
Aufteilung im Verhältnis 40 % Universitäten (131.440) und 60 % Fachhochschulen (197.161), dies würde 
einen Anstieg im Fachhochschulbereich um 149.110 Studierende bedeuten. Der durchschnittliche Bundes–
Fördersatz betrug 7.605 EUR (Wert ab Wintersemester 2016/2017). Die Aufstockung im Fachhochschulbe-
reich entspräche damit einem Volumen von 1,13 Mrd. EUR.
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14.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Verordnung für eine einheitliche Kosten– 
und Leistungsrechnung der Universitäten drei Jahre nach Vorliegen des Ergebnisses 
der diesbezüglichen Studie noch nicht in Kraft gesetzt war.

Er hielt fest, dass eine einheitliche universitäre Kosten– und Leistungsrechnung 
eine unabdingbare Voraussetzung für die Entscheidung über eine Verlagerung von 
Studierenden zu den Fachhochschulen sowie für eine allfällige kostenorientierte 
Studienplatzfinanzierung ist.

Der RH empfahl daher dem BMWFW, die Verordnung betreffend Vorgaben für eine 
österreichweit einheitliche Kosten– und Leistungsrechnung an den Universitäten 
ehestmöglich in Kraft zu setzen.

14.3 Das BMWFW teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Verordnung des Bundes-
ministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über einheitliche Standards 
für die Kosten– und Leistungsrechnung an Universitäten (KLRV–Universitäten) am 
1. März 2017 in Kraft getreten sei (BGBl. II Nr. 69/2017).

Strategien und Modelle zur Studienplatzfinanzierung an Universitäten

15.1 (1) Das Regierungsprogramm 2008–2013 sah hinsichtlich der neuen universitären 
Budgetgestaltung „eine künftige Teilung der Finanzierung der Universitäten nach 
studierendenbezogenen Mitteln (Lehre) und Forschung“ vor, wobei international 
übliche Modelle untersucht und die Eckpunkte eines „österreichischen Modells“ 
entwickelt werden sollten. Zu diesem Zweck wurde Anfang 2011 die vom BMWFW 
und der Universitätenkonferenz besetzte Arbeitsgruppe „kapazitätsorientierte Uni-
versitätsfinanzierung“ eingerichtet.53 Das von der Arbeitsgruppe entwickelte und in 
den Hochschulplan (siehe TZ 29) aufgenommene Modell der Studienplatzfinanzie-
rung sollte aus den drei Säulen Lehre, Forschung/Entwicklung und Erschließung der 
Künste sowie Infrastruktur bestehen:

53 Ergebnis des „Universitätengipfels“ vom 22. November 2010 zwischen der Bundesregierung und der Uni-
versitätenkonferenz
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 – Im Bereich Lehre sollten die Universitäten je prüfungsaktiv betriebenes Studium 
(„Studienplatz“) einen bestimmten Betrag — abhängig von der fachlichen Aus-
richtung des Studiums („Fächerpreis“) — erhalten. Die Anzahl der in den einzel-
nen Fächergruppen auszubildenden Studierenden wäre zwischen dem BMWFW 
und den Universitäten mittels Leistungsvereinbarung festzulegen. Überstieg die 
Nachfrage der Studierenden in einem bestimmten Ausbildungsfeld die Anzahl 
der mit den verfügbaren Lehrkapazitäten bewältigbaren Studienplätze (Betreu-
ungsverhältnisse), sollten die Universitäten die Möglichkeit erhalten, Zugangs-
regelungen einzuführen.

 – Die Finanzierung der Forschung/Entwicklung und der Erschließung der Künste 
setzte sich aus einem bestimmten Betrag bzw. Zuschlag pro Studienplatz, einer 
Wettbewerbskomponente (indikatorgestützte Mittelvergabe) sowie einer stra-
tegischen Komponente (Vergabe der Mittel im Rahmen der Leistungsvereinba-
rungen) zusammen.

 – Die gesondert angeführte Finanzierung der Infrastruktur (Gebäudekosten) er-
gab sich aufgrund der unterschiedlichen Eigentums– und Vertragsverhältnisse 
an den einzelnen Universitätsstandorten.

Im Vollausbau des Modells der Studienplatzfinanzierung wäre für Lehre sowie für 
Forschung/Entwicklung und Erschließung der Künste54 — im Vergleich zum 
 Globalbudget 2010 (rd. 1,759 Mrd. EUR)55 — mit jährlichen Mehrkosten von 
rd. 1,182 Mrd. EUR zu rechnen.

(2) Erste Schritte in Richtung Studienplatzfinanzierung erfolgten 2013 mit der UG–
Novelle zur kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen Universitätsfinanzie-
rung. Gemäß UG56 sollten die Universitäten zwar weiterhin ein durch die Leistungs-
vereinbarungen festgelegtes Globalbudget erhalten, das sich jedoch größtenteils 
indikatorbezogen auf die Teilbeträge Lehre, Forschung/Entwicklung und Erschlie-
ßung der Künste sowie Infrastruktur verteilte. Das BMWFW berechnete für die 
Leistungsvereinbarungsperiode 2016–2018, dass für eine Finanzierung der Univer-
sitäten —aufbauend auf die im Gesetz verankerte kapazitätsorientierte, studieren-
denbezogene Universitätsfinanzierung57 — zu der vereinbarten Aufstockung des 

54 ohne Infrastruktur und klinischem Mehraufwand

55 Globalbudget 2010 für Lehre und Forschung/Entwicklung und Erschließung der Künste; ohne Gebäude-
infrastruktur und Sonstiges, wie bspw. Klinischer Mehraufwand und Aufwand für Generalsanierungen

56 § 14b Abs. 2 UG i.d.F. BGBl. I Nr. 52/2013

57 Für seine Berechnungen adaptierte das BMWFW teilweise die Vorgaben der gesetzlich verankerten Univer-
sitätsfinanzierung, wie bspw. die Verteilung der Forschungsbasisleistung anhand des in der Forschung täti-
gen wissenschaftlichen und künstlerischen Personals in Vollzeitäquivalenten.
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Universitätsbudgets um 615 Mio. EUR weitere 485 Mio. EUR notwendig gewesen 
wären.

Die Regelungen zur kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen Universitätsfi-
nanzierung traten jedoch mit 31. März 2014 wieder außer Kraft, weil die für eine 
Umsetzung notwendigen Gesetzesanpassungen nicht durchgeführt wurden.

15.2 Der RH hielt fest, dass zwar Schritte in Richtung kapazitätsorientierter, studieren-
denbezogener Studienplatzfinanzierung gesetzt wurden, jedoch noch keine Umset-
zung erfolgte. Er kritisierte, dass, wie unter TZ 11 und TZ 12 dargestellt, die Univer-
sitätsfinanzierung für die Leistungsvereinbarungsperiode 2016–2018 weiterhin im 
Wesentlichen aus einem in den Leistungsvereinbarungen festgelegten Grundbud-
get ohne direkten Bezug zu den Studierendenzahlen bestand.

Der RH empfahl daher, den Kosten der Leistungserbringung, wie bspw. den Kosten 
eines Studienplatzes, beim Abschluss künftiger Leistungsvereinbarungen einen hö-
heren Stellenwert einzuräumen.

15.3 Laut Stellungnahme des BMWFW bereite es die Einführung eines neuen Universi-
tätsfinanzierungssystems ab 1. Jänner 2019 vor. Die Empfehlung werde insofern 
umgesetzt, als der Großteil der Mittel im Bereich Lehre künftig über die Anzahl der 
prüfungsaktiv betriebenen ordentlichen Studien nach Fächergruppen verteilt und 
dadurch ein direkter Bezug zwischen Budgetierung und Studierenden gegeben sein 
werde.

Fachhochschulen

16.1 (1) Wie der RH bereits in seinem Bericht „Fachhochschulwesen“, Reihe Bund 2010/1 
(TZ 8), festgestellt hatte, förderte der Bund die Fachhochschul–Studiengänge auf 
Basis eines Normkostenmodells. Dieses berücksichtigte die laufenden Kosten eines 
Studienplatzes (Personal– und Betriebskosten). Investitionen in Gebäude und sons-
tige Infrastruktur hatte der Erhalter aus anderen Finanzquellen aufzubringen.

Das BMWFW hatte die Normkosten anlässlich der Einführung des Fachhochschul-
systems aufgrund einer Kostenschätzung im Schul– und Universitätsbereich festge-
legt. Davon ausgehend berechnete der Bund seine Fördersätze (90 % der Normkos-
ten). Je nach Studienbereich gab es bspw. ab Oktober 2016 unterschiedliche 
Fördersätze je Studienplatz (zwischen 6.970 EUR und 8.850 EUR).

(2) Gemäß Fachhochschulentwicklungs– und Finanzierungsplan 2010/2011 
bis 2012/2013 sollte der Bereich Schwerpunkt Technik, Naturwissenschaften und 
techniknahe Dienstleistungen weiter ausgebaut werden. Dies überprüfte der RH 
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anhand der Entwicklung der Bundes–Fördersätze und der bundesgeförderten Stu-
dienplätze im Zeitraum 2007 bis 2018.

(3) Die Höhe der Bundes–Fördersätze für den Fachhochschulbereich entwickelte 
sich wie folgt:

Tabelle 9: Entwicklung der Bundes–Fördersätze für den Fachhochschulbereich im 
 Zeitraum 2007 bis 2018

Bundes–Fördersätze 2007 ab Oktober 2009
ab Oktober 2016  

bis Ende 2018
Veränderung 
2007 bis 2018

für Studienplätze in Studiengängen in EUR in %

mit einem Technikanteil von mindestens 50 % 6.904 7.940 8.850 28,2

mit einem Technikanteil von mindestens 25 % 6.105 6.990 7.550 23,7

mit dem Schwerpunkt Tourismus 5.887 6.580 7.050 19,8

alle anderen 5.814 6.510 6.970 19,9

Quellen: BMWFW; RH

(4) Die bundesgeförderten Fachhochschul–Studienplätze entwickelten sich im Zeit-
raum 2007 bis 2018 wie folgt:

Tabelle 10: Entwicklung der bundesgeförderten Fachhochschul–Studienplätze 2007 bis 2018

Normplatzzahl1 bundesgeförderte Fach
hochschul–Studienplätze

davon MINT–Fachhoch-
schul–Studienplätze

Anteil

Anzahl in %

2007 29.426 13.554 46,1

2008 32.279 13.981 43,3

2009 33.322 14.372 43,1

2010 31.940 14.401 45,1

2011 32.675 14.812 45,3

2012 33.958 15.464 45,5

2013 34.967 16.038 45,9

2014 36.253 16.522 45,6

2015 37.642 16.998 45,2

2016 38.937 17.585 45,2

2017 39.846 18.207 45,7

2018 40.237 18.391 45,7

Anzahl/in %

Veränderung 2007 bis 2018 +10.811/+36,7 % +4.837/+35,7 %

1 Die Normplatzzahl war die vom BMWFW geförderte Maximalzahl an Studienplätzen. Die Normplatzzahl ergab sich aus der Beilage der 
Förderverträge, in der für die einzelnen Fachhochschul–Studiengänge die Anzahl der maximal geförderten Studienplätze festgelegt 
waren.

Quellen: BMWFW; RH
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(5) Das BMWFW ermittelte anlassbezogen58 aus den jährlich von den Fachhoch-
schulen zu meldenden Finanzdaten die Kosten pro Fachhochschul–Gesamtplatz.59 
Diese entwickelten sich wie folgt:

Tabelle 11: Entwicklung der Kosten pro Fachhochschul–Gesamtplatz 2010 bis 2013

Kosten pro Gesamtplatz 2010 2011 2012 2013
Veränderung 
2010 bis 2013

für Studienplätze in Studiengängen in EUR in %

mit einem Technikanteil von mindestens 50 % 11.028 11.212 11.502 11.826 7,2

mit einem Technikanteil von mindestens 25 % 10.083 10.171 10.754 11.141 10,5

mit dem Schwerpunkt Tourismus 9.422 9.558 9.686 9.159 -2,8

für alle anderen Studienplätze 8.474 8.719 9.053 9.179 8,3

Summe 9.746 9.953 10.280 10.495 7,7

Quellen: BMWFW; RH

16.2 Die Bundes–Fördersätze für Studienplätze im Fachhochschulbereich stiegen für 
den Zeitraum 2007 bis 2018 um rd. 20 % bis rd. 28 % an; dabei wiesen die Bundes–
Fördersätze für Studienplätze in technischen Studiengängen höhere Steigerungsra-
ten auf als alle anderen bzw. als touristische Studiengänge.

Weniger stark als die Studienplätze insgesamt stieg die Anzahl der MINT–Studien-
plätze an, weshalb deren Anteil an den bundesgeförderten Fachhochschul–Studi-
enplätzen sogar geringfügig sank. Der RH hielt fest, dass der als Zielvorstellung for-
mulierte weitere Ausbau des Bereichs Schwerpunkt Technik, Naturwissenschaften 
und techniknahe Dienstleistungen sich also nur bedingt in den Fachhochschul–För-
derungen widerspiegelte.

16.3 Laut Stellungnahme des BMWFW vermische der RH bei der Beurteilung der Zieler-
reichung des im Fachhochschul–Entwicklungs– und Finanzierungsplan 2010/2011 
bis 2012/2013 formulierten Ziels des weiteren Ausbaus von Studiengängen mit 
dem Schwerpunkt Technik, Naturwissenschaften und techniknahe Dienstleistun-
gen den Ausbau in absoluten Zahlen (Studienplätze) mit einer Steigerung der Stu-
dienplatzzahlen im MINT–Bereich in Relation zur Gesamtsteigerung der Studien-
platzzahlen. Diese beiden Fragestellungen (absolute Steigerung der MINT–Plätze 
und relative Steigerung in Relation zur Steigerung der Gesamtplätze) wären jedoch 
sowohl in der Darstellung als auch in der Beurteilung klar zu trennen. Es stelle sich 
auch die Frage, ob die Zielsetzung eine relative Steigerung gewesen sei. Eine Erhö-

58 bspw. für Verhandlungen mit dem BMF

59 Die Gesamtplatzzahl war die in den Akkreditierungsbescheiden festgelegte Zahl der Studienplätze der ein-
zelnen Fachhochschul–Studiengänge. Da das BMWFW nicht alle Fachhochschul–Studiengänge förderte (z.B. 
Hebammen), war die Summe der Gesamtplätze höher als die Summe der Normplätze.
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hung in relationaler Hinsicht als Zielsetzung sei aus der Formulierung im Fachhoch-
schul–Entwicklungs– und Finanzierungsplan 2010/2011 bis 2012/2013 nicht ableit-
bar. Was es sehr wohl gebe, sei eine kontinuierliche Steigerung der Studiengänge 
und der Studierenden in diesem Studiensegment (siehe Evaluierung des Fachhoch-
schul–Entwicklungs– und Finanzierungsplans 2010/2011 bis 2012/2013). Grund-
sätzlich sei darauf aufmerksam zu machen, dass es immer auch die Nachfrageseite 
seitens potenzieller Studierender für derartige Studienangebote zu bedenken gelte 
und damit immer auch außerhochschulische Systemkomponenten zum Tragen kä-
men.

16.4 Der RH erwiderte, dass sich der als Zielvorstellung formulierte weitere Ausbau des 
Bereichs Schwerpunkt Technik, Naturwissenschaften und techniknahe Dienstleis-
tungen gesamthaft betrachtet nur bedingt in den Fachhochschul–Förderungen wi-
derspiegelte.

Private und öffentliche Bildungsrendite

17.1 (1) Unter Bildungsrendite versteht man den Zinssatz zum Ausgleich von Kosten und 
Nutzen einer Investition in die Bildung; Investitionen in die Bildung können sowohl 
Private als auch der Staat tätigen; demnach unterschied man zwischen privater und 
öffentlicher Bildungsrendite. Die OECD erhob in „Bildung auf einen Blick 2016“, 
welchen finanziellen Nettoertrag bzw. welche Bildungsrendite im Laufe eines Le-
bens ein Abschluss im tertiären Bereich — im Vergleich zu einem Abschluss im Se-
kundarbereich II bzw. postsekundaren, nicht tertiären Bereich60 — Privatpersonen 
sowie dem Staat brachte.

(2) Beim privaten Nettoertrag wurden die Gesamtkosten61 für Bildung dem Gesamt-
nutzen (Einkommensvorteil)62 gegenübergestellt. Die nachfolgende Abbildung stellt 
den Nettoertrag sowie die Bildungsrendite bei Frauen und Männern63 mit einem 
Abschluss im Tertiärbereich in Österreich und anderen OECD–Staaten dar:

60 Sekundarbereich II bzw. postsekundarer, nicht tertiärer Bereich: allgemein bildende höhere Schulen Ober-
stufe (ISCED 3A), berufsbildende höhere Schulen (ISCED 3A/4A), berufsbildende mittlere Schulen bis zu vier 
Jahren (ISCED 3B), Polytechnische Schule (ISCED 3C) und Berufsschulen bis zu vier Jahren (ISCED 3B)

61 Die Gesamtkosten setzten sich aus den direkten Kosten und dem entgangenen Einkommen zusammen. Die 
direkten Kosten umfassten die Ausgaben für Bildung pro Bildungsteilnehmerin bzw. –teilnehmer während 
der Dauer der Bildungsteilnahme. Das entgangene Einkommen stellte jenes Nettoeinkommen dar, das der 
Einzelne verdient hätte, wenn er die Ausbildung nicht fortgesetzt hätte, sondern in den Arbeitsmarkt einge-
treten wäre und einen Arbeitsplatz gefunden hätte.

62 Der Nutzen war die gewichtete Summe aus dem (höheren) Bruttoeinkommensvorteil abzüglich der Effekte 
der (höheren) Einkommensteuer, der (höheren) Sozialversicherungsbeiträge und der (geringeren) Transfer-
leistungen, die durch den höheren Bildungsstand bedingt waren.

63 Die OECD führte die Berechnungen getrennt nach Frauen und Männern durch, um den geschlechtsspezifi-
schen Einkommensunterschieden und Erwerbslosenquoten Rechnung zu tragen.
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Abbildung 6: Privater Nettoertrag und Bildungsrendite bei Frauen und Männern mit einem 
 Abschluss im Tertiärbereich in Österreich und anderen OECD–Staaten (2012)
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Abbildung 6

In allen Ländern mit verfügbaren Daten überstieg der private Nutzen die privaten 
Kosten der tertiären Bildung. Der private Nettoertrag betrug im OECD–Durchschnitt 
gesamt rd. 426.000 USD. Österreich lag mit einem privaten Nettoertrag von gesamt 
rd. 412.700 USD unter dem OECD–Durchschnitt.

Was die private Bildungsrendite betraf, so betrug der OECD–Durchschnitt bei 
Frauen rd. 11,6 % bzw. bei Männern rd. 13,9 %. In Österreich lag die private Bil-
dungsrendite der Frauen bei rd. 7,6 % und der Männer bei rd. 10,5 %.
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(3) Auch im Jahr 201664 ermittelte die OECD den staatlichen finanziellen Nettoer-
trag — eine Gegenüberstellung der staatlichen Bildungskosten65 und des staatli-
chen Nutzens66 — sowie die staatliche Bildungsrendite bei Frauen und Männern 
mit einem Abschluss im Tertiärbereich in Österreich und anderen OECD–Staaten:

Abbildung 7: Öffentlicher Nettoertrag und Bildungsrendite bei Frauen und Männern mit einem 
Abschluss im Tertiärbereich in Österreich und anderen OECD–Staaten (2012)
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Abbildung 7

64 Bildung auf einen Blick 2016

65 Die staatlichen Bildungskosten setzten sich aus den staatlichen direkten Kosten und den entgangenen Ein-
kommensteuern zusammen: Die staatlichen direkten Kosten umfassten die staatlichen Ausgaben für die 
Bildungsteilnahme einer Bürgerin oder eines Bürgers. Diese beinhalteten die direkten öffentlichen Ausga-
ben für Bildungseinrichtungen, staatliche Stipendien und sonstige Zuschüsse für Studierende und Haushalte 
sowie Transferzahlungen und sonstige Zahlungen an andere private Einheiten für Unterrichtszwecke. Die 
entgangenen Einkommensteuern stellten jene Steuereinnahmen dar, die dem Staat zugeflossen wären, 
wenn eine Bürgerin oder ein Bürger seine Ausbildung nicht fortgesetzt hätte, sondern in den Arbeitsmarkt 
eingetreten wäre und einen Arbeitsplatz gefunden hätte.

66 Der staatliche Nutzen ergab sich aus Effekten der (höheren) Einkommensteuer, (höheren) Sozialversiche-
rungsbeiträge und (geringeren) Transferleistungen, die durch einen höheren Bildungsstand bedingt waren.
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Im Durchschnitt der OECD–Länder betrug der staatliche Nettoertrag gesamt 
rd. 217.800 USD. Österreich wies einen staatlichen Nettoertrag von gesamt 
rd. 272.100 USD aus.

Hinsichtlich der öffentlichen Bildungsrendite betrug der OECD–Durchschnitt bei 
Frauen rd. 7,9 % bzw. bei Männern rd. 10 %; in Österreich lag die staatliche Bil-
dungsrendite der Frauen bei rd. 5 % und der Männer bei rd. 7,2 %.

17.2 Der RH hielt fest, dass der Staat mit Investitionen in die Bildung einen Ertrag, wie 
bspw. höhere Einkommensteuern, höhere Sozialversicherungsbeiträge bzw. gerin-
gere sozialstaatliche Transferleistungen, erzielte; für Österreich bedeuteten Inves-
titionen in den tertiären Bereich — im Laufe eines Lebens einer Frau oder eines 
Mannes — einen staatlichen Nettoertrag von gesamt rd. 272.100 USD.

In Bildung zu investieren, bedeutete aber v.a. für Privatpersonen u.a. verbesserte 
Beschäftigungschancen, Verringerung des Risikos der Erwerbslosigkeit und zumeist 
ein höheres Erwerbseinkommen. Der private Nutzen von rd. 412.700 USD über-
stieg in Österreich jenen des Staates wesentlich, nämlich um rd. 140.600 USD. So-
mit profitierte eine Privatperson stärker von Investitionen in den tertiären Bereich 
als der Staat als Hauptinvestor in die Bildung.

In diesem Zusammenhang verwies der RH — wie bereits in TZ 7 — auf seinen Be-
richt „Studienbeiträge“, Reihe Bund 2011/1, in dem er feststellte, dass die Einfüh-
rung der Studienbeiträge wesentliche Studien–/Erfolgsindikatoren, wie bspw. den 
Anteil an prüfungsaktiven Studierenden sowie die Verkürzung der durchschnittli-
chen Studiendauer, positiv veränderte.

Hochschulstrategie des BMWFW

Strategische Rahmenbedingungen

18 (1) Hinsichtlich der Zuständigkeit im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bil-
dung wies der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) die 
Verantwortung für die Gestaltung des Bildungssystems den Mitgliedstaaten zu. 
Aufgabe der Europäischen Union (EU) war es, in diesem Bereich die Förderung der 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten sowie deren Tätigkeit in diesem Bereich zu 
ergänzen und zu unterstützen.67 Somit konnten die Organe der Europäischen Union 

67 vgl. Art. 165 AEUV, ABl. C 2012/326, 47. Die EU setzte Maßnahmen im Bildungsbereich durch finanzielle För-
derungen (Erasmus+, als Programm der EU zur Unterstützung der Bildung, Ausbildung, Jugend und Sport in 
Europa, vgl. Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 zur Einrichtung von „Erasmus+“, dem Programm der Union für 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, und zur Aufhebung der Beschlüsse Nr. 1719/2006/EG, 
Nr. 1720/2006/EG und Nr. 1298/2008/EG).
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keine Rechtsakte mit verbindlichen Vorgaben für die nationalen Hochschulräume 
in den Mitgliedstaaten erlassen.

Daneben erstellten die Organe der Europäischen Union Strategiepapiere, die auch 
die europäischen Hochschulsysteme betrafen, wie bspw. die Strategie Europa 2020 
der Europäischen Kommission für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum. Dort waren auch Empfehlungen an die Mitgliedstaaten für den Hoch-
schulbereich enthalten.68

(2) Im Rahmen des sogenannten Bologna–Prozesses etablierte sich eine Konferenz 
der für die Hochschulbildung zuständigen Ministerinnen und Minister. Beginnend 
mit der gemeinsamen Erklärung der Bildungsministerinnen und –minister 29 euro-
päischer Staaten im Jahr 1999 legten die beteiligten Staaten gemeinsame Ziele fest, 
um den Europäischen Hochschulraum zu harmonisieren. An den regelmäßig statt-
findenden Nachfolgekonferenzen nahmen zuletzt 47 Staaten teil.

Die im Zuge des Bologna–Prozesses festgelegten Ziele waren insbesondere auf die 
Vergleichbarkeit der Abschlüsse, auf ein Leistungspunktesystem (ECTS), auf die För-
derung der Mobilität und der Zusammenarbeit gerichtet. Im Zuge der weiteren 
Konferenzen wurden auch darüber hinausgehende Maßnahmen, wie bspw. die Ein-
beziehung der sozialen Dimension und die Qualitätsverbesserung, vereinbart. In 
den im Rahmen des Monitoringprozesses veröffentlichten Berichten war die Um-
setzung der einzelnen Maßnahmen in den teilnehmenden Ländern ersichtlich.

(3) Im Regierungsprogramm 2013 bis 2018 waren für den Bereich Wissenschaft die 
einzelnen Maßnahmen drei übergeordneten Projekten zugeordnet:

 – Gesamtstrategie für Universitäten und Forschung in Österreich,

 – Ausbau der Fachhochschul–Studienplätze auf 50.000 (bis 2018) und

 – Qualitäts– und Leistungspaket für Studierende und Jungforscherinnen und –for-
scher.

68 bspw. die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschung und Unternehmen oder für eine 
ausreichende Zahl an Absolventinnen und Absolventen in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik 
und Ingenieurwesen zu sorgen; es wurde auch ein 40 %iger Akademikeranteil an 30– bis 34–Jährigen als 
europäisches Ziel festgelegt.
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Innerhalb dieser Projekte waren Maßnahmen festgelegt:

 – Mittelzuteilung für bestimmte Bereiche (bspw. Karrieremaßnahmen, Ausbau 
des Fachhochschulsektors) – auch unter dem Hinweis auf das Ziel bis zum 
Jahr 2020, 2 % des BIP für tertiäre Bildungseinrichtungen aufzubringen69 (siehe 
TZ 6, TZ 7);

 – bestimmte Gesetzgebungsvorhaben (bspw. weitere Schritte zur Studienplatzfi-
nanzierung (siehe TZ 15), Anpassungen im Studienrecht70) und

 – die Strategien betreffende Maßnahmen, wie die Weiterentwicklung von Pla-
nungsdokumenten.

Die einzelnen Maßnahmen waren dabei unterschiedlich konkret definiert. Im ge-
samtösterreichischen Universitätsentwicklungsplan des BMWFW war das Arbeits-
programm der Bundesregierung als ein Dokument bezeichnet, auf das Bedacht zu 
nehmen war.

Strategien zum Österreichischen Hochschulraum

19.1 Strategien zum Hochschulraum waren in unterschiedlichen Dokumenten niederge-
legt. Eine zentrale Rolle nahm dabei der 2011 erstellte Hochschulplan ein.

Die übergeordnete Zielsetzung des Hochschulplans lag darin,

 – den Österreichischen Hochschulraum weiterzuentwickeln,

 – die internationale Sichtbarkeit zu erhöhen und

 – höchste Qualität in Lehre und Forschung unter Beachtung der gegebenen Rah-
menbedingungen und einer effizienten Erbringung von Leistungen nach inter-
nationalen Standards sicherzustellen.

Als strategische Maßnahmen zur Realisierung waren insbesondere vorgesehen:

 – bessere Koordinierung des Österreichischen Hochschulraums:

Siehe hiezu die Ausführungen in TZ 20.

69 zum Ziel, 2 % des BIP für den Bereich tertiäre Bildung einzusetzen, vgl. auch die Mitteilung der Kommission, 
Kom(2007) 61 endgültig vom 21. Februar 2007 sowie die Entschließungen des Nationalrats vom 9. Juli 2009, 
43/E XXIV. GP, und vom 14. Juni 2012, 252/E XXIV. GP

70 vgl. dazu auch die Empfehlungen im Bericht des RH „Studienvoranmeldung sowie Studieneingangs– und 
– orientierungsphase“, Reihe Bund 2013/8
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 – abgestimmte Profil– und Schwerpunktsetzung zwischen den Hochschulen und 
den Hochschultypen in Lehre und Forschung:

Die Grundprofile der Hochschultypen waren gesetzlich und in den Leitlinien des 
Hochschulplans festgelegt. Die abgestimmte Profil– und Schwerpunktsetzung zwi-
schen den Hochschulen und den Hochschultypen wurde vom BMWFW über die 
Leistungsvereinbarungen gesteuert und war ebenfalls Thema des Projekts „Zukunft 
Hochschule“. So hatte die Universität Klagenfurt bspw. in ihren Entwicklungsplä-
nen 2013–2015 sowie 2016–2018 ihr Forschungsprofil geschärft dargestellt und 
damit eine diesbezügliche Empfehlung des RH (Bericht „Leistungsvereinbarungen; 
Follow–up–Überprüfung“, Reihe Bund 2015/15) umgesetzt.

 – Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen den Hochschultypen:

Dazu wurden in einer Arbeitsgruppe der Hochschulkonferenz 2013 Empfehlungen 
erarbeitet, deren Umsetzungsstand durch eine Umfrage des BMWFW evaluiert 
wurde. Aktuell wurden dazu Aktionsfeldziele für Rechtswissenschaften sowie Infor-
matik und Wirtschaftswissenschaften im Projekt „Zukunft Hochschule“ erarbeitet.

 – abgestimmter Fächerabgleich in Lehre und Forschung bzw. Entwicklung und Er-
schließung der Künste:

In den Leistungsvereinbarungen 2016–2018 sahen einige Universitäten Maßnahmen 
zum Abgleich bestimmter Lehrangebote vor; Handlungsbedarf bestand insbesondere 
bei Studien, die nur von wenigen Studierenden gewählt wurden (siehe TZ 34).

 – Standortoptimierung und Balance zwischen regionalen Bildungsangeboten:

Beispielsweise verfolgte die Medizinische Universität Graz das Ziel, durch die Ein-
bettung der Wissenschaft in den regionalen Kontext die internationale Sichtbarkeit 
und Positionierung weiter anzuheben. Dieses Kooperationskonzept bedeutete kon-
kret die enge Zusammenarbeit in der Forschung mit der Universität Graz und der 
Technischen Universität Graz im Konsortium BioTechMed, die Verbindung mit allen 
neun steirischen Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen 
in der Steirischen Hochschulkonferenz und eine Zusammenarbeit mit der Steier-
märkischen Krankenanstalten–GmbH.

In Innsbruck wurde bspw. eine stärkere Vernetzung und Kooperation der Hoch-
schulen am Standort vorangetrieben. Dieser „Campus Tirol“ hatte zum Ziel, die in-
ternationale Sichtbarkeit gemeinsam mit den anderen Hochschulen, der Wirtschaft 
und Industrie zu steigern und optimale Rahmenbedingungen für die Universitäts-
entwicklung zu schaffen.
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Die Errichtung der Medizinischen Fakultät der Universität Linz förderte hingegen 
nicht das Entstehen von kritischen Größen im Bereich der medizinischen Forschung 
Österreichs (Bericht „Medizinische Fakultät Linz – Planung“, Reihe Bund 2015/17). 
In Tirol war außerdem die Einrichtung einer Medical School geplant.

 – verstärkte Zusammenarbeit der Hochschulen:

Das Bekenntnis zur Kooperation auf nationaler und internationale Ebene fand sich 
in allen Entwicklungsplänen und Leistungsvereinbarungen.

So konnte bspw. die Universität Graz bei der Reformierung der Pädagogenbildung 
auf eine langjährige Kooperation mit den beiden Pädagogischen Hochschulen in 
Graz aufbauen. Seit 2013 war die Universität Graz Mitglied im Entwicklungsver-
bund Süd–Ost, in dem die Universitäten und Pädagogischen Hochschulen aus dem 
Burgenland, Kärnten und der Steiermark in der Lehrerbildung intensiv kooperierten 
und ein gemeinsames Lehramtsstudium entwickelt hatten.

Die Medizinische Universität Innsbruck trat 2010 dem Netzwerk „Eurolife“ bei. In 
diesem Netzwerk waren neun medizinische Fakultäten und Universitäten vertre-
ten.71

Kooperationen wurden durch die Hochschulraum–Strukturmittel gefördert. Hiefür 
standen in der Leistungsvereinbarungsperiode 2016–2018 insgesamt 97,5 Mio. EUR 
zur Verfügung (siehe TZ 13).

 – gemeinsame und koordinierte Infrastrukturplanungen:

Siehe hiezu die Ausführungen betreffend den Bauleitplan in TZ 32.

 – Entwicklung neuer Budgetstrukturen und Finanzierungsinstrumentarien:

Siehe hiezu die Ausführungen in TZ 15 und TZ 16.

19.2 Der RH sah die im Hochschulplan festgelegten Strategien insgesamt als zweckmä-
ßig an. Er anerkannte auch deren Umsetzung in den Leistungsvereinbarungen und 
Finanzierungsinstrumenten. Kritisch sah er die noch ungelöste Frage des Fächerab-
gleichs und die drohende Verländerung der Hochschulstrategie durch Projekte, wie 
die Errichtung der Medizinischen Fakultät der Universität Linz (Reihe Bund 2015/17) 
und einer Tiroler Medical School.

71 Medizinische Universität Innsbruck, Karolinska Institutet, Leids Universitair Medisch Centrum, The Univer-
sity of Edinburgh, Trinity College Dublin, Universitat de Barcelona, Universitätsmedizin Göttingen, Univer-
sité de Strasbourg, Semmelweis University Budapest
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Österreichische Hochschulkonferenz

20.1 (1) Der Hochschulplan sah zur koordinierten Weiterentwicklung des Österreichi-
schen Hochschulraums die Einrichtung einer Österreichischen Hochschulkonferenz 
vor, in der ab Anfang 2012 mit den wichtigsten Akteuren des Hochschulraums zen-
trale Aspekte der Hochschulentwicklung gemeinsam erarbeitet und abgestimmt 
werden sollten. Auf Vorschlag der jeweiligen Institution benannte die Bundesminis-
terin bzw. der Bundesminister die Mitglieder der Hochschulkonferenz, die „Kern-
gruppe“. Abweichend vom Hochschulplan72 setzte sich die Kerngruppe aus Mitglie-
dern folgender Institutionen zusammen:

 – BMWFW (zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter),

 – Österreichische Universitätenkonferenz (zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter),

 – Fachhochschulkonferenz (zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter),

 – Konferenz der Senatsvorsitzenden der österreichischen Universitäten (eine Ver-
treterin bzw. ein Vertreter),

 – Österreichischer Wissenschaftsrat (eine Vertreterin bzw. ein Vertreter) und

 – Österreichische Hochschülerschaft (eine Vertreterin bzw. ein Vertreter).

Die Bundesministerin oder der Bundesminister gehörte ebenfalls der Kerngruppe 
an. Im März 2014 erfolgte die Erweiterung des Beratungsgremiums um eine Vertre-
terin oder einen Vertreter der Österreichischen Privatuniversitätenkonferenz. Im 
Anlassfall konnte die Hochschulkonferenz Expertinnen und Experten, die „wissen-
schaftsbezogene Öffentlichkeit“73 und regionenbezogene Institutionen in die Bera-
tungen einbeziehen. Zudem setzte die Hochschulkonferenz zur tiefergehenden Be-

72 Der Hochschulplan sah als Mitglieder der Hochschulkonferenz Vertreterinnen bzw. Vertreter der Österrei-
chischen Universitätenkonferenz, der Fachhochschulkonferenz, der Senate und des BMWFW vor.

73 AQ Austria, Austrian Institute of Technology, Bologna–Follow–up–Gruppe, Bundesministerium für Finanzen, 
Bundesministerium für Bildung, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Christian 
Doppler Forschungsgesellschaft, Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, FTI–Taskforce, Fonds 
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Institute of Science and Technology Austria, Landeshaupt-
leutekonferenz/Wissenschafts–Landesräte, Ludwig Boltzmann Gesellschaft, Österreichische Akademie der 
Wissenschaften (ÖAW), OeAD (Österreichische Austauschdienst–GmbH), Österreichischer Bibliothekenver-
bund, Pädagogische Hochschulen, Rat für Forschung und Technologieentwicklung, Sozialpartner und Indus-
triellenvereinigung, Universitätsräte, UniversitätslehrerInnenverband, UniversitätsprofessorInnenverband
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handlung von Themen Arbeitsgruppen74 ein, die sich aus den jeweils betroffenen 
Institutionen zusammensetzten.

(2) Im Mai 2012 wurden in der konstituierenden Sitzung der Hochschulkonferenz 
die Organisation und Arbeitsweise sowie das Arbeitsprogramm festgesetzt. Jedes 
Mitglied der Kerngruppe — mit Ausnahme der Bundesministerin oder des Bundes-
ministers — hatte ein Stimmrecht; die Beschlüsse zu den Empfehlungen der Hoch-
schulkonferenz hatten im Einvernehmen zu erfolgen. Die Kerngruppe tagte generell 
viermal jährlich; die Koordination und Kommunikation zwischen den Gruppen der 
Hochschulkonferenz sowie die Protokollführung führte die im BMWFW eingerich-
tete Geschäftsstelle „Hochschulplan–Koordination“ durch. Eine Geschäftsordnung, 
wie sie bspw. im Hochschulplan angeführt war, lag nicht vor.

Die Aufgabe der Hochschulkonferenz war es, sich als beratendes Gremium mit sek-
torenübergreifenden Problemstellungen aus dem Hochschulbereich zu befassen 
und Empfehlungen an die Bundesministerin oder den Bundesminister für Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft bzw. zur Weiterentwicklung des Hochschulraums 
zu erarbeiten.

(3) Die Empfehlungen der Hochschulkonferenz an die Bundesministerin oder an 
den Bundesminister waren unverbindlich; die Entscheidungsverantwortung lag bei 
der ressortverantwortlichen Bundesministerin oder dem ressortverantwortlichen 
Bundesminister. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen bzw. die Empfehlungen der 
Hochschulkonferenz flossen jedoch teilweise in Gesetzesnovellierungen und Ver-
ordnungen75 wie die Hochschulraum–Strukturmittelverordnung, sowie in die Leis-
tungsvereinbarungsverhandlungen ein. Zudem fanden sie in neuen Projekten, wie 
z.B. „Zukunft Hochschule“ (siehe TZ 33), ihren Niederschlag; Beispiele für umge-
setzte Empfehlungen der Hochschulkonferenz waren u.a. die Einrichtung der Web-
site „www.gutelehre.at“76, eine Sammlung von Good Practice–Beispielen in der 
Lehre, sowie die Vergabe des Lehrpreises „Ars Docendi“77 durch das BMWFW.

20.2 (1) Der RH anerkannte, dass mit der Hochschulkonferenz ein Gremium geschaffen 
wurde, in dem die wesentlichen Akteure des Österreichischen Hochschulraums 
hochschulpolitische Themen bearbeiteten und themenbezogene Empfehlungen 

74 Im Zeitraum 2012 bis 2015 wurden fünf Arbeitsgruppen eingesetzt, die Ergebnisse zu den Themen soziale 
Absicherung Studierender, Durchlässigkeit im tertiären Sektor, Stärkung der Qualität der hochschulischen 
Lehre, Profilbildung über Studieninhalte und Förderung von nicht–traditionellen Zugängen im gesamten 
Hochschulsektor erarbeiteten.

75 z.B. Novellierung des Studienförderungsgesetzes, Hochschulraum–Strukturmittelverordnung

76 Empfehlungen der Österreichischen Hochschulkonferenz zur Verbesserung der Qualität der hochschuli-
schen Lehre, S. 13

77 Empfehlungen der Österreichischen Hochschulkonferenz zur Verbesserung der Qualität der hochschuli-
schen Lehre, S. 17

http://www.gutelehre.at
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erarbeiteten. In diesem Zusammenhang wies der RH jedoch darauf hin, dass zwar 
die Kerngruppe „breiter“ aufgestellt war als ursprünglich im Hochschulplan vorge-
sehen, dass jedoch die Pädagogischen Hochschulen — als ein wesentlicher Sektor 
des Österreichischen Hochschulraums — nicht in der Hochschulkonferenz vertre-
ten waren.

Er empfahl daher dem BMWFW, auf eine Berücksichtigung der Pädagogischen 
Hochschulen in der Hochschulkonferenz hinzuwirken.

Zudem hielt der RH fest, dass durch die einstimmige Beschlussfassung in der Hoch-
schulkonferenz den kleinen Sektoren (z.B. Privatuniversitäten) der gleiche Stellen-
wert wie größeren Sektoren (z.B. Universitäten) eingeräumt wurde.

(2) Der RH anerkannte, dass die Empfehlungen der Hochschulkonferenz für eine 
Weiterentwicklung des Hochschulraums aufgegriffen und teilweise umgesetzt wur-
den. Er wies jedoch darauf hin, dass die Organisation und Arbeitsweise der Hoch-
schulkonferenz nur formlos in der konstituierenden Sitzung festgehalten wurden. 
Nach Ansicht des RH könnten in einer Geschäftsordnung die wesentlichen Eck-
punkte zur Hochschulkonferenz, wie bspw. die Aufnahme neuer Mitglieder, ihre 
Organisation und Arbeitsweise sowie der Einsatz von Arbeitsgruppen, transparent 
und nachvollziehbar geregelt werden.

Der RH empfahl daher dem BMWFW, auf eine Geschäftsordnung für die Hochschul-
konferenz hinzuwirken.

20.3 Das BMWFW teilte in seiner Stellungnahme mit, dass einer Berücksichtigung der 
Pädagogischen Hochschulen in der Hochschulkonferenz die unterschiedlichen Rah-
menbedingungen entgegenstünden. So seien Pädagogische Hochschulen als nach-
geordnete Dienststellen geführt, Universitäten und Fachhochschulen jedoch als 
eigenständige Rechtspersönlichkeiten.

Sowohl bei der Gründung als auch in der Folge des Ministerwechsels im Jahr 2014 
hätten es die Mitglieder der Hochschulkonferenz einvernehmlich abgelehnt, die 
Organisation und Arbeitsweise der Konferenz in einer Geschäftsordnung zu regeln. 
Das BMWFW sagte jedoch zu, das Thema Geschäftsordnung erneut auf die Agenda 
der Hochschulkonferenz zu setzen.

20.4 Der RH betonte, dass es sich bei der Hochschulkonferenz um ein Beratungsgre-
mium handelte. Die wichtigsten Akteure des Hochschulraums — zu denen wären 
nach Ansicht des RH die Pädagogischen Hochschulen zu zählen — sollten in diesem 
Gremium zentrale Aspekte der Hochschulentwicklung gemeinsam erarbeiten, ab-
stimmen und Empfehlungen an den Bundesminister abgeben. Nach Ansicht des RH 
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sollte die organisatorische Eingliederung einer Institution kein Hindernis für die 
Ausübung der beratenden Funktion in der Hochschulkonferenz darstellen.

Mittelfristplanung

21.1 (1) Die Mittelfristplanung an den Universitäten erfolgte im Rahmen

 – des gesamtösterreichischen Universitätsentwicklungsplans (göUEP),

 – der Entwicklungspläne der Universitäten,

 – der Leistungsvereinbarungen und

 – der Zielvereinbarungen.

(2) An den Fachhochschulen erfolgte die Mittelfristplanung im Rahmen

 – des Fachhochschulentwicklungs– und Finanzierungsplans,

 – der Förderverträge (Finanzierungsvereinbarungen) und

 – der Strategiedokumente der Fachhochschulen.

Die Zielsetzung, Profilierung und Entwicklungsplanung erfolgte im Rahmen der Ak-
kreditierung neuer Fachhochschul–Einrichtungen und –Studiengänge.

Die Umsetzung der Ziele erfolgte in Form von Zuteilungen neuer Studienplätze. Es 
bestand keine Verpflichtung zum Abschluss von internen Zielvereinbarungen.

Im Arbeitsprogramm der Österreichischen Bundesregierung 2013–2018 wurde die 
Zielgröße hinsichtlich des Ausbaus von Fachhochschulen mit 50.000 Gesamtplät-
zen bis 2018 festgelegt. Im Fachhochschulentwicklungs– und Finanzierungs-
plan 2017–2018 wurde von 48.539 Gesamtplätzen im Jahr 2018 ausgegangen; ab-
hängig vom Einsatz privater und anderer öffentlicher Mittel wäre aber bei 
konservativer Schätzung das Erreichen der Zielgröße von 50.000 trotzdem möglich.

(3) An den Pädagogischen Hochschulen waren Aufgaben und leitende Grundsätze 
in §§ 8 und 9 Hochschulgesetz 2005 geregelt. Die Rektorate der Pädagogischen 
Hochschulen hatten

 – gemäß § 30 ff. Hochschulgesetz 2005 einen Ziel– und Leistungsplan (strategi-
sche Ziele, Schwerpunkte, Profilbildung, notwendige Maßnahmen) sowie
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 – nach § 31 Hochschulgesetz 2005 einen Ressourcenplan zu erstellen und dem 
Hochschulrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Die Ziel– und Leistungspläne waren für die jeweils folgenden drei Studienjahre, die 
Ressourcenpläne für das kommende Jahr zu erstellen. Ein den Universitäten oder 
Fachhochschulen entsprechendes strategisches Dokument für Pädagogische Hoch-
schulen gab es nach Mitteilung des BMB nicht.

(4) Privatuniversitäten waren in den gesamtösterreichischen Universitätsentwick-
lungsplan nicht einbezogen.

21.2 Der RH kritisierte, dass die Pädagogischen Hochschulen über kein übergreifendes 
strategisches Dokument verfügten, wie es der gesamtösterreichische Universitäts-
entwicklungsplan für die Universitäten war.

Der RH empfahl daher dem BMB die Erstellung eines solchen strategischen Doku-
ments.

Hinsichtlich des Erreichens der Zielgröße von 50.000 Gesamtplätzen an Fachhoch-
schulen wies der RH darauf hin, dass wegen der Unwägbarkeit der Anzahl der nicht 
bundesfinanzierten Plätze möglicherweise dieses Ziel um rd. 1.500 Plätze verfehlt 
werden könnte.

21.3 Laut Stellungnahme des BMB werde seit Anfang 2017 an der Erstellung eines ge-
samtösterreichischen Entwicklungsplans für die Pädagogischen Hochschulen gear-
beitet. Das Vorliegen eines Ergebnisses sei bis Ende 2017 in Aussicht genommen.

Laut Stellungnahme des BMWFW habe die Zielgröße von 50.000 Plätzen bereits im 
Studienjahr 2016/2017 erreicht werden können.

21.4 Der RH nahm vom Erreichen der Zielgröße Kenntnis. Er hielt fest, dass er auf die 
Diskrepanz zwischen dem Arbeitsprogramm der Österreichischen Bundesregie-
rung 2013–2018 und dem Fachhochschulentwicklungs– und Finanzierungs-
plan 2017–2018 lediglich hingewiesen, das Erreichen der Zielgröße von 50.000 Plät-
zen jedoch als trotzdem möglich dargestellt hatte.

Kapazitäts– und Bedarfsplanungen/Zugangsregelungen

22.1 (1) Der gesamtösterreichische Universitätsentwicklungsplan listete für alle Univer-
sitäten (exkl. Donau–Universität Krems) kalkulatorische Über– bzw. Unterkapazitä-
ten (nach deutschen bzw. schweizerischen Richtwerten) je Fächergruppe auf. Ös-
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terreichweit gab es 61 Studienfelder78, wobei 37 überlastet waren, 20 noch freie 
Kapazitäten hatten und vier gerade ausgelastet waren. Es ergab sich folgendes Bild:

Tabelle 12: Über– und Unterkapazitäten der Universitäten, Studienjahr 2013/2014
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Fächergruppe 1
142 Erziehungswissenschaft
146 Ausbildung von Lehrkräften in berufsbildenden Fächern
211 Bildende Kunst
212 Musik und darstellende Kunst
220 Geisteswissenschaften, allgemein
221 Religion
223 Muttersprache
225 Geschichte und Archäologie
226 Philosophie und Ethik
310 Sozial– und Verhaltenswissenschaften, allgemein
312 Soziologie und Kulturwissenschaften       
313 Politikwissenschaft und Staatsbürgerkunde
314 Wirtschaftswissenschaft
321 Journalismus und Berichterstattung
322 Bibliothek, Informationswesen, Archiv 
340 Wirtschaft und Verwaltung, allgemein
342 Marketing und Werbung
343 Kredit– und Versicherungswesen
344 Steuer– und Rechnungswesen
345 Management und Verwaltung
380 Recht, allgemein
723 Krankenpflege und Pflege von Personen
Fächergruppe 2
222 Fremdsprachen
311 Psychologie
461 Mathematik
462 Statistik
481 Informatik
541 Ernährungsgewerbe
581 Architektur und Städteplanung
813 Sport
850 Umweltschutz, allgemein
851 Umweltschutztechnologien

78 fachliche Zuordnung der Studien nach der internationalen Bildungsklassifikation
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Fächergruppe 3
421 Biologie und Biochemie
422 Umweltforschung
441 Physik
442 Chemie
443 Geowissenschaften
520 Ingenieurwesen und technische Berufe, allgemein
521 Maschinenbau und Metallverarbeitung
522 Elektrizität und Energie
523 Elektronik und Automation
524 Chemie und Verfahrenstechnik
540 Herstellung und Verarbeitung, allgemein
543 Werkstoffe (Holz, Papier, Kunststoff, Glas)
544 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
582 Baugewerbe, Hoch– und Tiefbau
621 Pflanzenbau und Tierzucht
622 Gartenbau
623 Forstwirtschaft
727 Pharmazie
852 Natürliche Lebensräume und Wildtierschutz
Fächergruppe 4
721/724 Medizin und Zahnmedizin
Fächergruppe 5
641 Veterinärmedizin
Fächergruppe 6
210 Künste, allgemein
211 Bildende Kunst
213 Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion
214 Design
581 Architektur und Städteplanung
Fächergruppe 7
146 Ausbildung von Lehrkräften in berufsbildenden Fächern
212 Musik und darstellende Kunst (inkl. La.)
726 Therapie und Rehabilitation
Gesamtergebnis

Quellen: VZÄ–Erhebung des BMWFW und Datenmeldungen  
der Universitäten gemäß Universitäts–Studienevidenzverordnung;  

gesamtösterreichischer Universitätsentwicklungsplan

 kalkulatorische freie Kapazität
 ausgewogene kalkulatorische Kapazität
 kalkulatorische Unterkapazität
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(2) Das UG sah drei verschiedene Typen von Zugangsregelungen vor:

Mindeststudienplätze für Studienanfänger waren gemäß § 71c UG bei den beson-
ders stark nachgefragten Studien — wie Architektur und Städteplanung, Biologie 
und Biochemie, Informatik, Management und Verwaltung/Wirtschaft und Verwal-
tung, allgemein/Wirtschaftswissenschaft, Pharmazie sowie Publizistik und Kommu-
nikationswissenschaft — und gemäß § 71d UG für die vom deutschen Numerus 
Clausus betroffenen Studien der Human– und Zahnmedizin, Psychologie und Vete-
rinärmedizin festgelegt.

Darüber hinaus gab es gemäß § 63 UG Zulassungsregelungen hinsichtlich der 
künstlerischen Eignung (Universitäten der Künste), der körperlich–motorischen Eig-
nung (Lehramtsstudium im Unterrichtsfach Bewegung und Sport und Studium der 
Sportwissenschaften) und der Eignung für das Lehramt an Schulen.

Nicht für alle im gesamtösterreichischen Universitätsentwicklungsplan dargestell-
ten, überlasteten Studienfelder an Universitäten waren Zugangsregelungen erlas-
sen. Eine Ausweitung auf weitere Studienfelder (z.B. Rechtswissenschaften) war 
nach Angaben des BMWFW zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht geplant. In 
einer Umfrage des BMWFW sprachen sich die Rektorinnen und Rektoren der wis-
senschaftlichen Universitäten — ohne Kunstuniversitäten und Donau–Universität 
Krems — überwiegend79 für die Beibehaltung der bisherigen Zugangsregelungen 
aus.

22.2 Für den RH war nicht nachvollziehbar, dass bspw. für die Rechtswissenschaften die 
Einführung von Zugangsregelungen nicht angedacht war, obwohl diese an allen 
sechs österreichischen Universitäten mit juridischen Fakultäten überlastet waren. 
Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Überlastungssituation und geplanten Zu-
gangsregelungen bestand in Österreich nicht.

Der RH empfahl dem BMWFW daher, hinsichtlich der Regelung des Zugangs zu 
Studien an Universitäten einen stärkeren Zusammenhang zur Überlastungssitua-
tion herzustellen und Umgehungsfächer in die Überlegungen miteinzubeziehen.

22.3 Laut Stellungnahme des BMWFW habe das überarbeitete Arbeitsprogramm der 
Bundesregierung 2017/2018 bis Juni 2017 die Vorlage eines Umsetzungskonzepts 
zur Einführung eines Studienplatzfinanzierungsmodells an öffentlichen Universitä-
ten (inklusive Aufnahmeverfahren und Zugangsregeln, wo erforderlich) vorgese-
hen. Das in diesem Zusammenhang für die weitere politische Diskussion entwi-
ckelte Umsetzungskonzept beinhalte ein Modell zur Festlegung bundesweiter/

79 mit Ausnahme der Universität Wien und der Universität für Bodenkultur Wien
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universitätsbezogener Studienplatzzahlen mit folgenden Kriterien für den Regulie-
rungsbedarf:

 – bundesweit (verpflichtend):

Die Durchführung von bundesweiten mehrstufigen Aufnahmeverfahren und da-
mit die Festlegung von Studienplatzzahlen für Anfängerinnen und Anfänger 
werde notwendig, wenn der bundesweite Durchschnittswert der Betreuungsre-
lation der letzten drei bzw. fünf Jahre (je nach Verfügbarkeit der Daten) in einem 
Studienfeld das 1,75-Fache des Betreuungsrichtwerts übersteige (z.B.: Richt-
wert 1:40 => 1:70), in diesem Studienfeld im Durchschnitt der letzten drei/fünf 
Jahre österreichweit mehr als 1.000 Prüfungsaktive zu verzeichnen seien und 
das Kapazitätsproblem zumindest an zwei Universitäten bestehe.

 – universitätsbezogen (als Möglichkeit):

Die Durchführung von universitätsbezogenen mehrstufigen Aufnahmeverfahren 
und damit die Festlegung von Studienplatzzahlen für Anfängerinnen und Anfän-
ger werde möglich, wenn

entweder (= ex post „sanierend“)

die durchschnittliche Betreuungsrelation der letzten drei/fünf Jahre in einem 
Studienfeld bzw. in einer Studienrichtung das 1,75–Fache des Betreuungsricht-
werts an einer Universität übersteige und in diesem Studienfeld bzw. in dieser 
Studienrichtung in den letzten drei/fünf Jahren mehr als 500 Prüfungsaktive zu 
verzeichnen seien

oder (= ex ante „präventiv“)

die Zahl der Studienanfängerinnen und –anfänger in einem Studienfeld bzw. in 
einer Studienrichtung binnen zweier Studienjahre um mehr als 50 % zunehme 
und dabei die absolute Zahl von 200 Studienanfängerinnen und –anfängern 
überschritten werde und gleichzeitig die Zahl der Prüfungsaktiven in einem Stu-
dienfeld bzw. in einer Studienrichtung binnen zweier Studienjahre um mehr als 
25 % zunehme und dabei die absolute Zahl von 500 Prüfungsaktiven überschrit-
ten werde.

Dieser Ansatz reagiere sowohl explizit auf bestehende Überlastungssituationen 
als auch präventiv, indem Entstehungen möglicher „By–Pass–Situationen“ in 
das Modell integriert seien und somit „Umgehungsfächer“ automatisch in das 
Zugangsreglement miteinbezogen würden.
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Aufnahmeverfahren an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen

23 An Fachhochschulen wurden gemäß § 11 Fachhochschul–Studiengesetz Aufnah-
meverfahren jedenfalls durchgeführt, wenn die Zahl der Bewerberinnen und Be-
werber für einen Studiengang die Zahl der vorhandenen Plätze überstieg. Dabei 
wurden den Ausbildungserfordernissen des jeweiligen Studiengangs entsprechend 
leistungsbezogene Kriterien festgelegt. Nach Maßgabe organisatorischer Möglich-
keiten waren mit allen Bewerberinnen und Bewerbern Aufnahmegespräche vorzu-
sehen und bei der Reihung zu berücksichtigen. Bei Bachelor– und Diplomstudien-
gängen hatte eine Einteilung der Bewerbungsgruppen mit unterschiedlicher 
Vorbildung zu erfolgen, wobei zumindest eine Gruppe von Bewerberinnen und 
Bewerbern mit einschlägiger beruflicher Qualifikation zu bilden war. Es war vorzu-
sehen, dass die Bewerbungsgruppen aliquot auf die Zahl der Aufnahmeplätze auf-
geteilt werden. Die zur Reihungsliste führenden Bewertungen waren überprüfbar 
und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens waren von den Bewerberinnen und 
Bewerbern keine Gebühren zu entrichten.

An Pädagogischen Hochschulen konnten Rektorate gemäß § 50 (2) HG 2005 „für 
den Fall, dass aus Platzgründen nicht alle Antragsteller zugelassen werden können, 
für alle in gleicher Weise geltenden Zulassungskriterien durch Verordnung 
festlegen“.80

Steuerungsinstrumente des BMWFW

Überblick

24 Die nachfolgende Abbildung stellt die Strategiedokumente und Steuerungsinstru-
mente des BMWFW einschließlich der gesetzlichen Rahmenbedingungen dar:

80 zu den Aufnahmeverfahren an Pädagogischen Hochschulen siehe auch den RH–Bericht „Hochschule für 
Agrar– und Umweltpädagogik“, Reihe Bund 2016/2 (TZ 15)



Bericht des Rechnungshofes

 68

Österreichischer Hochschulraum

Abbildung 8: Strategiedokumente und Steuerungsinstrumente des BMWFW
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Hochschulplanung (BMWFW)
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Universitätsentwicklungsplan
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Förderverträge =  

Finanzierungsvereinbarungen

Leistungsvereinbarungen (BMWFW–Uni)

Strategiedokumente

Zielvereinbarungen

Gestaltungsvereinbarungen

Quelle: BMWFW

Die Hochschulplanung des BMWFW war in europäische sowie nationale Doku-
mente, wie bspw. die Strategie Europa 2020, das Arbeitsprogramm der Österreichi-
schen Bundesregierung 2013–2018, die Wirkungsziele nach dem Bundeshaushalts-
gesetz 2013 und den Hochschulplan (siehe TZ 29), eingebettet.

Im Bereich der Universitäten war der gesamtösterreichische Universitätsentwick-
lungsplan 2016–2021 das strategische Planungsdokument des BMWFW. Die Um-
setzung der Ziele erfolgte im Wesentlichen über die Leistungsvereinbarungen, die 
zwischen dem BMWFW und den einzelnen Universitäten abgeschlossen wurden. 
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Die Universitäten legten ihre Strategien und Zielsetzungen im Rahmen ihres Ent-
wicklungsplans fest; die Ziele der Leistungsvereinbarung gaben die Rektorate wie-
derum durch Zielvereinbarungen an die Organisationseinheiten weiter.

Im Fachhochschulbereich enthielt der Fachhochschulentwicklungs– und Finanzie-
rungsplan die Entwicklungsplanung und strategischen Zielsetzungen des BMWFW. 
Die Umsetzung dieser Ziele erfolgte durch die Finanzierung von Studienplätzen; die 
Zuteilung und Verlängerung der Förderung von Studienplätzen waren jedoch an 
Kriterien, wie bspw. Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung von Studiengängen 
sowie zum Ausbau berufsbegleitender Studiengänge, gebunden. Diese beeinfluss-
ten u.a. die Strategien der Fachhochschulen.

Leistungsvereinbarungen

25.1 Mit den Leistungsvereinbarungen wurde in einem dreijährigen Rhythmus festge-
legt, welche Schwerpunktsetzungen, Ziele und Vorhaben die Universitäten und 
welche finanziellen Gegenleistungen der Bund zu erbringen hatte. Die Inhalte der 
Leistungsvereinbarungen waren grundsätzlich im UG81 geregelt; zudem setzte das 
BMWFW zur Präzisierung und Priorisierung der Inhalte nachfolgende Instrumente 
im Leistungsvereinbarungsprozess ein:

 – Muster–Leistungsvereinbarung und Arbeitsbehelf
Im Arbeitsbehelf konkretisierte das BMWFW seine Erwartungen an die inhaltli-
chen Schwerpunkte82 der Leistungsvereinbarung.

 – Information zur Vorbereitung der Leistungsvereinbarung („Rektorenbrief“)
Mit dem „Rektorenbrief“ kommunizierte das BMWFW u.a. jene inhaltlichen 
Schwerpunkte, die — unter Berücksichtigung des mit dem BMF festgelegten Ge-
samtbudgets für die Leistungsvereinbarungsperiode 2016–2018 sowie des ge-
samtösterreichischen Universitätsentwicklungsplans — eine besondere Rele-
vanz für das BMWFW darstellten.

 – Stellungnahme des BMWFW zu den Leistungsvereinbarungsentwürfen
In seiner Stellungnahme ging das BMWFW detailliert auf die strategische Aus-
richtung, die Ziele und Vorhaben der Universitäten ein und wies auf erwünschte 
Änderungen in der Leistungsvereinbarung hin.

81 § 13 UG

82 Die im Arbeitsbehelf formulierten Schwerpunkte waren zum Teil Ergebnisse aus den Begleitgesprächen zur 
Leistungsvereinbarung 2013–2015 und den Gesprächen mit der Universitätskonferenz bzw. stellten Inhalte 
aus dem zu diesem Zeitpunkt als Prototyp vorliegenden gesamtösterreichischen Universitätsentwicklungs-
plan dar.
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 – Verhandlungsgespräche zur Leistungsvereinbarung
Auf Basis der geänderten Entwürfe führte das BMWFW mit den Universitäten 
Gespräche zu den Leistungsvereinbarungen, in denen u.a. über Zusatzmittel für 
einzelne neue Vorhaben bzw. über die Streichung von Maßnahmen aufgrund 
fehlender Mittel verhandelt wurde.

25.2 Nach Ansicht des RH stellten die Leistungsvereinbarungen das zentrale Steuerungs-
instrument des BMWFW im Universitätsbereich dar; das BMWFW verfügte mit der 
Unterlage „Muster–Leistungsvereinbarung und Arbeitsbehelf“, dem „Rektoren-
brief“, der Stellungnahme zum Leistungsvereinbarungsentwurf und den Verhand-
lungsgesprächen über wirksame Instrumente, um seine Strategien und Ziele in den 
Leistungsvereinbarungen zu verankern.

Förderungsverträge im Fachhochschulbereich

26.1 (1) Wie in TZ 3 dargestellt, steuerte das BMWFW den Fachhochschulbereich durch 
die Finanzierung von Studienplätzen.

Im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel förderte das 
 BMWFW zusätzliche Anfängerstudienplätze für Fachhochschul–Studiengänge. Die 
Kriterien der Zuteilung von Studienplätzen durch das BMWFW orientierte sich 
— wenn vorhanden — an den Schwerpunkten der Fachhochschulentwicklungs– 
und Finanzierungspläne83; diese waren bspw. für zusätzliche Studienplätze des Stu-
dienjahres 2017/2018

 – Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung von Studiengängen,

 – Kooperationen und

 – berufsbegleitende Studiengänge.

Weitere Kriterien des BMWFW für die Zuteilung von Studienplätzen waren bspw. 
die Auslastung der Fachhochschule in fachverwandten Studiengängen, die Umset-
zung von Maßnahmen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und der Aus-
bau von Anfängerplätzen für Masterstudiengänge.

(2) Das BMWFW schloss mit dem Träger bzw. Erhalter der Fachhochschulen für die 
Dauer von fünf Jahren Förderverträge zu den akkreditierten Studiengängen ab. Für 
eine Verlängerung von Fachhochschul–Studiengängen bewertete das BMWFW die 

83 Für die Studienjahre 2013/2014, 2014/2015 und 2015/2016 lagen keine Fachhochschulentwicklungs– und 
Finanzierungspläne vor.
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Studiengänge u.a. hinsichtlich ihrer Entwicklung („Trend“)84, Akzeptanz, Abschluss-
quote und ihres Bedarfs.

Für Änderungen bzw. Anpassungen von genehmigten Förderplätzen und Studien-
gängen reichten die Erhalter der Fachhochschulen Umschichtungsvorhaben beim 
BMWFW ein. Für das Studienjahr 2014/2015 wurden bspw. 32 Umschichtungsvor-
haben eingereicht; acht davon wurden vom BMWFW abgelehnt bzw. den Erhaltern 
zur Überarbeitung freigegeben. Ein wesentlicher Faktor für die Zustimmung des 
BMWFW zu einer Umschichtung war zudem die Kostenneutralität des Vorhabens. 
Sowohl die Zuteilung von zusätzlichen Studienplätzen als auch deren Umschich-
tung setzten eine Akkreditierung bzw. die Zustimmung der AQ Austria voraus (siehe 
TZ 3).

26.2 Der RH hielt fest, dass das BMWFW den Fachhochschulsektor über die Finanzie-
rung der Studienplätze – insbesondere mit der Zuteilung von zusätzlichen Studien-
plätzen und deren Umschichtung – steuerte; so stärkte es mit der Förderung von 
zusätzlichen Studienplätzen bspw. Fachhochschulstandorte bzw. förderte es mit 
seiner Zustimmung zu Umschichtungsvorhaben bspw. berufsbegleitende Studien-
angebote.

Maßnahmen zur Zielerreichung

27.1 (1) Die Umsetzung der Ziele aus den strategischen Dokumenten erfolgte im Univer-
sitätsbereich im Wesentlichen über die Leistungsvereinbarungen. Der RH über-
prüfte anhand von drei Beispielen, wie das BMWFW im Universitätsbereich Ziele 
aus den Strategiedokumenten Hochschulplan 201185 und gesamtösterreichischen 
Universitätsentwicklungsplan 2016–2021 zu konkreten Vorhaben und Maßnahmen 
in den Leistungsvereinbarungen 2016–2018 mit der Technischen Universität Wien 
sowie den Universitäten Graz und Innsbruck ableitete (siehe Anhang 1, Tabelle A).

(2) Im Fachhochschulbereich erfolgte die Umsetzung der strategischen Ziele mit 
der Zuteilung von neuen zusätzlichen bzw. mit der Umschichtung von bestehenden 
Studienplätzen. Im Anhang 1 (Tabelle B) zeigt der RH exemplarisch auf, wie Ziele 
aus den Strategiedokumenten Hochschulplan 2011 und Fachhochschulentwick-

84 Für die Trendbewertung wurden folgende Kennzahlen eines Studiengangs in einer Zeitreihe herangezogen: 
Bewerberinnen bzw. Bewerber, Anfängerinnen bzw. Anfänger, Studierende, Absolventinnen und Absolven-
ten und Normplatzzahlen (= maximale Anzahl der geförderten Plätze).

85 Der Hochschulplan 2011 enthielt insgesamt 13 Systemziele zu den Themenfeldern Forschung, Lehre, Stu-
dierende und Wissenstransfer. Diesen 13 Systemzielen waren rd. 70 Umsetzungsziele zugeordnet. Aus die-
sen Umsetzungszielen leiteten sich in weiterer Folge Institutionsziele für den Universitäts– und Fachhoch-
schulbereich ab, die mit den Universitäten über die Leistungsvereinbarungen bzw. im Fachhochschulbereich 
über den Fachhochschulentwicklungs– und Finanzierungsplan thematisiert wurden.
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lungs– und Finanzierungsplan 2017/2018 in der Ausschreibung von neuen Studien-
plätzen für das Studienjahr 2016/2017 konkretisiert wurden.

27.2 Nach Ansicht des RH leiteten sich die Vorhaben und Maßnahmen der Leistungsver-
einbarungen 2016–2018 und die Zuteilungskriterien für zusätzliche Studienplätze 
für das Studienjahr 2016/2017 schlüssig aus den Zielen der einzelnen Strategiedo-
kumente des BMWFW ab.

Monitoring der Zielerreichung

28.1 (1) Das Monitoring zu den Leistungsvereinbarungen erfolgte auf Basis der Wissens-
bilanzen, welche die Universitäten jährlich zu erstellen hatten. Im Zuge dessen er-
stellte die Universität einen Bericht über die Umsetzung der Ziele und Vorhaben 
der Leistungsvereinbarung; dabei wurde jedes Vorhaben und Ziel hinsichtlich der 
Umsetzung mit einem Kommentar sowie einer Ampelbewertung dargestellt. Im 
Anhang 1 (Abbildung A) stellt der RH exemplarisch drei Vorhaben86 aus dem Bericht 
über die Umsetzung der Ziele und Vorhaben der Leistungsvereinbarung 2013–
201587 der Universität Innsbruck dar.

Weiters verfolgte das BMWFW die Umsetzung der Leistungsvereinbarung durch 
sogenannte Begleitgespräche. Diese fanden zweimal pro Jahr zwischen dem 
 BMWFW und den jeweiligen Universitäten statt. Dabei wurde erörtert, ob es Prob-
leme bei der Umsetzung von Vorhaben gab und inwiefern die vereinbarten Meilen-
steine eingehalten bzw. die Ziele erreicht wurden. Der von der Universität gesetzte 
Ampelstatus sowie die zu setzenden Maßnahmen bei Nichterreichung der Vorha-
ben und Ziele waren ebenso Teil der Begleitgespräche.

(2) Im Fachhochschulplan 2010/2011–2012/2013 war erstmalig — vor der Erstel-
lung des nächsten Planungsdokuments im Fachhochschulbereich — eine Evaluie-
rung der Kriterien für die Umschichtung und Vergabe von Studienplätzen vorgese-
hen. Das BMWFW führte diese Evaluierung als Basis für die Erstellung des 
Fachhochschulentwicklungs– und Finanzierungsplan 2017/2018 durch. Von den elf 
untersuchten Kriterien erfüllten neun Kriterien88 vollständig und ein Kriterium teil-

86 Bereich D3. Kooperationen

87 Wissensbilanz 2015

88 z.B. weiterer Ausbau des Schwerpunkts Technik, Naturwissenschaften und techniknahe Dienstleistungen: in 
den Studienjahren 2009/2010 bis 2012/2013 Steigerung der Anzahl an Studiengängen im Bereich Technik 
von 137 auf 165 (+20,4 %), an Studierenden von 12.794 auf 14.891 (+16,4 %)

Förderung von berufsbegleitenden Bildungsangeboten: in den Studienjahren 2009/2010 bis 2012/2013 
Steigerung der Anzahl an berufsbegleitenden Studiengängen von 144 auf 188 (+30,6 %), an Studierenden 
von 11.027 auf 15.315 (+38,9 %)
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weise die Ziele des Fachhochschulplans 2010/2011–2012/2013; ein Kriterium blieb 
bei der Evaluierung unerwähnt.89

28.2 (1) Der RH anerkannte das Monitoring im Bereich der Leistungsvereinbarungen; 
durch die zweimal jährlich stattfindenden Begleitgespräche sowie den jährlichen 
Bericht über die Umsetzung der Ziele und Vorhaben der Leistungsvereinbarung je-
der Universität bestand ein regelmäßiges Monitoring hinsichtlich der Erreichung 
der in der Leistungsvereinbarung angestrebten Vorhaben und Ziele.

(2) Weiters anerkannte der RH, dass vor der Erstellung des nächsten Fachhoch-
schulentwicklungs– und Finanzierungsplans eine Evaluierung hinsichtlich der 
Zielerreichung der Schwerpunkte des vorhergehenden Fachhochschulplans statt-
fand. Er bemängelte jedoch, dass die Evaluierung des Fachhochschul-
plans 2010/2011–2012/2013 nicht alle Kriterien enthielt bzw. keine weitere Vorge-
hensweise bei Nichterreichung von Zielen dargelegt wurde. Nach Ansicht des RH 
sollten auch nicht erreichte Ziele dargestellt, die Gründe der Nichterfüllung doku-
mentiert und weitere Maßnahmen bzw. Vorgehensweisen formuliert werden.

Der RH empfahl daher dem BMWFW, nicht erreichte Ziele sowie die weitere Vorge-
hensweise bei Nichterfüllung von Zielen in der Evaluierung des Fachhochschulent-
wicklungs– und Finanzierungsplans transparent darzustellen.

28.3 Das BMWFW teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die transparente Darstellung 
der Konsequenzen im Falle der Nichterfüllung von Zielen im Zuge der Evaluierung 
im kommenden Fachhochschul–Entwicklungs– und Finanzierungsplan verstärkt be-
rücksichtigt werde.

Hochschulplan

Aufbau und Ziele des Hochschulplans

29.1 (1) In seinem Bericht „Leistungsvereinbarungen“, Reihe Bund 2012/11, TZ 16, hatte 
der RH kritisiert, dass der Hochschulplan zum ursprünglich vorgesehenen Termin 
Mitte 2011 nicht vorlag, weshalb die Universitäten zu Beginn ihrer Vorbereitung 
der bereits dritten Leistungsvereinbarungsperiode noch immer nicht über die er-
forderlichen übergreifenden strategischen Vorstellungen des BMWFW verfügten, 
auf denen sie ihre Entwicklungspläne hätten aufbauen können. Der RH hatte dem 
BMWFW daher empfohlen, die Erarbeitung des Hochschulplans unverzüglich abzu-
schließen.

89 In der Evaluation des Fachhochschulplans 2010/2011–2012/2013 fehlte das Kriterium 2.1.8. Identifikation 
der Berufsfelder. Auf Anfrage des RH teilte das BMWFW mit, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuel-
len Fachhochschulentwicklungs– und Finanzierungsplans diese Daten noch nicht verfügbar waren.
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Dies geschah Ende 2011: Der Österreichische Hochschulplan wurde im Jahr 2011 in 
den vier Teilprojekten

 – Koordinierungsmaßnahmen

 – Bauleitplan

 – Großforschungsinfrastruktur/Internationales

 – Finanzierung/Finanzierungsmodell

erarbeitet und im Dezember 2011 fertiggestellt.90

(2) Ebenfalls Ende 2011 legte das BMWFW einen Vortrag an den Ministerrat bezüg-
lich der Entwicklung des Österreichischen Hochschulraums (Hochschulplan) vor. 
Diesen Bericht — nicht jedoch der Hochschulplan selbst — nahm die Bundesregie-
rung zur Kenntnis. Auch eine spätere Beschlussfassung durch die Bundesregierung 
lag nicht vor. Der Hochschulplan blieb damit ein Strategiedokument des BMWFW. 
Dies stand bspw. der Empfehlung des Wissenschaftsrats entgegen, der hinsichtlich 
des Hochschulplans eine politische Entscheidung durch die Bundesregierung emp-
fahl, um diesem eine belastbare Verbindlichkeit zu geben.91

29.2 Der RH bemängelte — insbesondere vor dem Hintergrund der unter TZ 4 beschrie-
benen aufgeteilten Ressortzuständigkeiten im tertiären Sektor —, dass der Hoch-
schulplan als Grundsatzdokument zur Gestaltung des Österreichischen Hochschul-
raums nicht von der gesamten Bundesregierung formal getragen wurde.

30.1 Der Hochschulplan definierte eingangs seine übergeordnete Zielsetzung, nämlich, 
den Österreichischen Hochschulraum weiterzuentwickeln, die internationale Sicht-
barkeit zu erhöhen sowie höchste Qualität in Lehre und Forschung unter Beachtung 
der gegebenen Rahmenbedingungen und einer effizienten Erbringung von Leistun-
gen nach internationalen Standards sicherzustellen.

Im Folgenden legte er Leitlinien der vier Hochschulsektoren öffentliche Universitä-
ten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten und Pädagogische Hochschulen als de-
ren vorrangige Ziele und strategischen Überbau dar. Im Bereich der Universitäten 
waren dies bspw. die Entwicklung der Wissenschaften und der Kunst und die Her-
anbildung und Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuch-
ses; im Bereich der Fachhochschulen die praxisbezogene Ausbildung auf Hoch-

90 Die Genesis des Hochschulplans beschrieb der RH ausführlich in seinem Bericht „Leistungsvereinbarungen“, 
Reihe Bund 2012/11 (TZ 16).

91 Konzept „Universität Österreich 2025“
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schulniveau, die Erschließung von Zielgruppen mit nicht traditionellem 
Hochschulzugang und die Sicherstellung des Innovationstransfers durch anwen-
dungsbezogene Forschung; im Bereich der Privatuniversitäten das Angebot von 
Studien, die internationalen Standards entsprachen; sowie im Bereich der Pädago-
gischen Hochschulen die Durchführung von wissenschaftlich fundierten berufsfeld-
bezogenen Bildungsangeboten in den Bereichen der Aus–, Fort– und Weiterbil-
dung in pädagogischen Berufsfeldern.

Aufbauend auf diesen Leitlinien definierte der Hochschulplan in den Themenfel-
dern Forschung, Lehre, Studierende und Wissenstransfer Systemziele mit langfris-
tiger Perspektive sowie Umsetzungsziele als Mittel zur Erreichung der Systemziele. 
Aus den Umsetzungszielen leiteten sich wiederum die Institutionsziele ab, die mit 
den Universitäten in den Leistungsvereinbarungen (siehe TZ 25) und mit den Fach-
hochschulen im Fachhochschulentwicklungs– und Finanzierungsplan thematisiert 
wurden. Der RH überprüfte die Übereinstimmung der Wirkungsziele des BMWFW 
mit den Systemzielen des Hochschulplans (siehe Anhang 2).

Was die Umsetzungsziele betraf, so fanden sich im Hochschulplan konkrete Zielset-
zungen ebenso wie nicht konkretisierte Absichtserklärungen. Beispiele für konkrete 
Zielsetzungen waren die Erhöhung der Forschungsquote von 2,76 % auf 3,76 % 
bis 2020 und die Erhöhung des Anteils von 30– bis 34–Jährigen, die ein Hochschul-
studium abgeschlossen hatten, auf 38 % bis 2020. Im Bereich der Lehre fanden sich 
hingegen überhaupt keine konkreten Zielsetzungen: Angestrebt wurden die Sen-
kung der Studiendauer, die Senkung der Drop–out–Quoten ebenso wie etwa die 
Steigerung der Zahl der Doktoratskollegs. Insgesamt überwogen die nicht konkreti-
sierten Ziele bei Weitem.

30.2 Der RH anerkannte, dass jedes Systemziel des Hochschulplans mit mindestens ei-
nem Wirkungsziel des BMWFW korrespondierte. Er bemängelte jedoch, dass die 
überwiegende Anzahl von Umsetzungszielen des Hochschulplans nicht quantifi-
ziert bzw. konkretisiert war.

Er empfahl dem BMWFW daher, in einer Neufassung des Hochschulplans die Um-
setzungsziele in einem deutlich erhöhten Ausmaß mit konkreten Zahlen zu unter-
legen.

Die Erreichung eines der wenigen konkreten Ziele, nämlich der Erhöhung der For-
schungsquote, schien überdies gefährdet (siehe auch den RH–Bericht „Forschungs-
finanzierung in Österreich“, Reihe Bund 2016/8). Der RH verwies außerdem kritisch 
darauf, dass sich die Zielsetzung der Erhöhung der internationalen Sichtbarkeit 
kaum in den internationalen Rankings widerspiegelte (siehe TZ 35).
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30.3 Laut Stellungnahme des BMWFW werde das Anliegen des RH, Ziele vermehrt so zu 
formulieren, dass deren Umsetzung überprüfbar ist, begrüßt. Künftig werde darauf 
bei der Formulierung der Ziele verstärkt geachtet werden.

Was die Rankings betreffe, so seien diese keinesfalls der einzige Indikator für inter-
nationale Sichtbarkeit; Indikatoren seien vor allem der rege internationale Aus-
tausch von Studierenden und Lehrenden, die Mitgliedschaften in internationalen 
Netzwerken oder die vielfachen, erfolgreichen Kooperationen bzw. Beteiligungen 
österreichischer Hochschulen.

30.4 Der RH erwiderte, er habe kritisch darauf verwiesen, dass sich das Ziel der interna-
tionalen Sichtbarkeit kaum in den Rankings widerspiegle, aber nicht behauptet, 
dass diese der einzige Indikator wären.

Bauleitplan

31.1 Der Bauleitplan war Teil des Hochschulplans. Gemäß einer Anfang 2015 in das UG92 
eingefügten Bestimmung hatte er alle Immobilienprojekte der Universitäten zu ent-
halten. Bauprojekte der Fachhochschulen, der Privatuniversitäten und der Pädago-
gischen Hochschulen waren nicht im Bauleitplan enthalten.

Hinsichtlich des Raumbedarfs der Universitäten gemäß UG und der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften legte er für absehbare Projekte eine Prioritä-
tenreihung fest; die Planung enthielt keine Kosten– bzw. Budgetangaben und keine 
zeitliche Komponente.93 Der Bauleitplan war in drei Planungsregionen — Ost, Süd 
und West — unterteilt, die jeweils die darin gelegenen Institutionen94 umfassten.

92 § 118a Abs. 2

93 Lediglich das Standortkonzept der Grazer Universitäten, eine Beilage des Bauleitplans, wies jeweils einen 
Planungs– und Realisierungszeitraum aus.

94 Planungsregion Ost: Wien; Planungsregion Süd: Graz, Leoben, Klagenfurt; Planungsregion West: Innsbruck, 
Salzburg, Linz; die Österreichische Akademie der Wissenschaften war in alle Regionen eingebunden.
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Tabelle 13: Auszug aus dem Bauleitplan West als Teil des Hochschulplans

Österreichischer Hochschulplan 
Bauleitplan1 
Version 0.1 

Planungsregion: WEST

Bauleitplan WEST:

WEST 0

Innsbruck GS1/1

Generalsanierung der Fakultätsgebäude für Architektur und Bauingenieurwissenschaften

Dieses Projekt gehört noch als Letztes zur Gruppe der  Generalsanierung 1 – Bauprojekte 
(500 Mio. EUR Liste).

WEST 1

Salzburg 1

Itzling

Die Finanzierung ist mit Schreiben der Frau Bundesministerin Dr. Beatrix Karl vom April 2011 
abschließend geregelt.

WEST 2

Innsbruck 1

Ersatzbau Innrain 52a

Die endgültige Festlegung der Nutzer dieses Ersatzneubaus soll bzw. kann erst nach Bestel-
lung des neuen Rektorates der LFU Innsbruck erfolgen, wobei die hochschulpolitischen Rah-
menbedingungen und die Bedürfnisse der beteiligten Institutionen zu berücksichtigen sein 
werden.

WEST 3

Linz 1

Brückenkopfgebäude (KUL)

Eine Realisierung dieses Projektes für die Kunstuniversität Linz ist nur bei einer wesentlichen 
und existenziellen Beteiligung von Stadt Linz und Land Oberösterreich möglich. Vonseiten 
des Bundes stehen maximal die Finanzmittel zur Verfügung, die für eine sicherheitstechni-
sche Sanierung des bestehenden Standortes Urfahr notwendig wären, sowie die durch die 
Übersiedlung freiwerdende Urfahr–Miete.

WEST 4

Innsbruck 2

Generalsanierung Komplex Fritz Pregl–Straße

Die Festlegung der Nutzung richtet sich nach dem Ergebnis bei Innsbruck 1 (Ersatzneubau 
Innrain 52a) und sollte gleichzeitig mit dieser Entscheidung erfolgen. Das ÖAW–Projekt „Ins-
titut für biomedizinische Altersforschung“ ist in einem der beiden Projekte räumlich zu ver-
sorgen.

WEST 5

Innsbruck 3

Ersatzbau „Haus der Musik“

Dieses Projekt entspricht dem artikulierten Wunsch der Partner, die lokalen Musikinstitutio-
nen in einem gemeinsamen Projekt baulich zusammenzuführen. Diese Maßnahme erzeugt 
neben der notwendigen kritischen Masse auch die Chance zu inhaltlich–synergetischen 
 Kooperationen.

WEST 6

Salzburg 2

Universitäts– und Landessportzentrum Rif

Das Projekt „Tribüne neu“ würde gemäß Vertrag gemeinsam mit dem Land Salzburg 
 abgewickelt.

WEST 7

Linz 2

Sanierung Hörsaalzentrum (JKU)

Hier wird nur die Sanierung der bestehenden Hörsäle gereiht.

1 Bauleitplan WEST Stand 28. November 2011
Quelle: BMWFW

Im Hochschulplan war zum Verständnis des Bauleitplans u.a. festgehalten:

 – Im Rahmen des Hochschulplans wurde vom damaligen Status quo ausgegan-
gen. Danach sollte er rollierend weiterentwickelt werden.
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 – Die Erstellung und künftige Änderungen sollten im Konsens der Institutionen 
der jeweiligen Planungsregion erfolgen.

 – Die Umsetzung sollte nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten erfolgen, 
weshalb der Bauleitplan keine zeitliche Komponente enthielt.

 – Der Bauleitplan enthielt nur Projekte, die mit finanzieller Unterstützung des 
BMWFW umgesetzt werden sollen.

Im Zuge der Novellierung des UG Anfang 201595 fügte der Gesetzgeber eine Rege-
lung über den Bauleitplan in das UG ein. Demnach waren alle Immobilienprojekte 
der Universitäten über einer bestimmten finanziellen Bedeutung96 in die Prioritä-
tenreihung aufzunehmen. Der Bauleitplan musste die entsprechenden Investitions-
kosten samt aller Einmal– und Folgekosten enthalten. Hinsichtlich der Realisierung 
der Immobilienprojekte sah die Novelle Verfahrensvorgaben einschließlich einer 
Verordnungsermächtigung für die Bundesministerin oder den Bundesminister für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft97 zur näheren Regelung des Verfahrens 
vor.

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung bestand für die Regionen Süd98 und West99 je-
weils eine informelle Abstimmung zwischen den Institutionen und dem BMWFW 
über die Aktualisierung des Bauleitplans für die jeweilige Planungsregion. Diese 
Dokumente enthielten eine Liste der fertigen Projekte und jener, die sich in der 
Phase der Realisierung (Planung bzw. Bau) befanden, sowie eine Liste nach Priorität 
gereihter und eine Liste nicht gereihter offener Projekte. Eine zeitliche Planung und 
eine Kostenschätzung waren auch in den aktualisierten Versionen nicht enthalten.

Bei der Reihenfolge der Realisierung der universitären Immobilienprojekte war die 
Prioritätenreihung nicht in allen Fällen100 eingehalten worden. Die Vorziehung von 
Projekten war mit der Finanzierung von dritter Seite begründet, die Rückstellung 
von Projekten erfolgte aufgrund von Ergebnissen der Planungsphase.

31.2 (1) Aufgrund des hohen Finanzmittelbedarfs und der längerfristigen Dauer der Pro-
jektrealisierung erachtete der RH eine gesonderte Planung und Koordinierung hin-

95 BGBl. I Nr. 21/2015

96 wenn für das Projekt nach haushaltsrechtlichen Bestimmungen das Einvernehmen mit dem BMF erforder-
lich war

97 im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen

98 als Ergebnis einer Besprechung am 14. Jänner 2016

99 als Bauleitplan West 2015 bezeichnet

100 Die Gründe waren bspw. eine Finanzierung von dritter Seite oder bei der Planung auftretende Schwierigkeiten.
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sichtlich der universitären Immobilienprojekte, wie sie im Rahmen des Bauleitplans 
erfolgte, grundsätzlich als zweckmäßig. Er wies darauf hin, dass der Bauleitplan ein 
grundsätzliches Instrument darstellte, wovon, wenn auch begründet, abgewichen 
wurde.

(2) Der RH hielt kritisch fest, dass die mit der Regelung des Bauleitplans im UG fest-
gelegten inhaltlichen Vorgaben über die Darstellung der entsprechenden Investiti-
onskosten bisher nicht berücksichtigt wurden.

Er empfahl dem BMWFW, den Prozess der Bauleitplanung, einschließlich der Erlas-
sung der im Gesetz vorgesehenen Verordnung, entsprechend voranzutreiben. Wei-
ters empfahl der RH dem BMWFW den auf dieser Basis erstellten Bauleitplan, nach 
formeller Genehmigung, wie im UG vorgesehen, zu veröffentlichen, und zwar als 
eigenständiges Dokument außerhalb des Hochschulplans oder als Teil des gesamt-
österreichischen Universitätsentwicklungsplans.

31.3 Das BMWFW teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Österreichische Akade-
mie der Wissenschaften aufgrund der erwähnten UG–Novelle in Zukunft nicht 
mehr in diese Bauleitplanung eingebunden sein werde. Betreffend die fehlenden 
budgetären Kennzahlen und die zeitliche Komponente sei festzuhalten, dass die 
Angabe von finanziellen Kennwerten erst ab einem gewissen Planungsstand sinn-
voll und belastbar machbar sei. Weiters erscheine es extrem problematisch, in ei-
nem Planungsdokument Werte zu publizieren, die mit dem BMF nicht akkordiert 
seien. Dies würde haushaltsrechtlichen Vorgaben (Verpflichtung zur Herstellung 
des Einvernehmens mit dem BMF gemäß Bundeshaushaltsgesetz) widersprechen 
und die Universitäten könnten sich berechtigt sehen, Bauprojekte mit einem glei-
chen bzw. ähnlichen Finanzbedarf auszutauschen. Der Zeitplan sei primär von den 
zur Verfügung stehenden Finanzmitteln abhängig. Die Einhaltung der Reihenfolge 
sei allein deswegen nicht möglich, weil mehrere Projekte gleichzeitig bearbeitet 
werden müssten, um einen entsprechenden Umsetzungsfaktor zu erreichen. Wei-
ters dürfe ein Problem bei einem Projekt nicht zu einem Gesamtstillstand führen 
können.

Das BMWFW sagte zu, den Prozess der Bauleitplanung kontinuierlich fortzusetzen. 
Die Verordnung gemäß § 118b Abs. 3 UG sei mit dem BMF akkordiert und werde im 
Juli 2017 in Begutachtung gehen.

Der gesamtösterreichische Bauleitplan, in den die über den Betragsgrenzen liegen-
den Bauprojekte nach Herstellung des Einvernehmens mit dem BMF aufgenom-
men würden, werde als eigenständiges Dokument im Internet unter www.bauleit-
plan.at mit allen geforderten Kennzahlen veröffentlicht werden.

http://www.bauleitplan.at
http://www.bauleitplan.at
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31.4 Der RH anerkannte, dass die Bauleitplanung kontinuierlich fortgesetzt werden soll 
und die Vorarbeiten für die Erlassung der Verordnung zur Regelung der Projektpla-
nungen geleistet wurden. Hinsichtlich der fehlenden budgetären Angaben entgeg-
nete der RH, dass den voraussichtlichen Kosten der Projekte wesentliche Bedeu-
tung für die Planung zukommt. Er wies darauf hin, dass die Anfang 2015 erlassene 
Novelle des UG formelle Regelungen für die Bauleitplanung sowie die Darstellung 
der jeweiligen Projektkosten festlegte.

Auch wenn der Bauleitplan als grundsätzliches Planungsdokument anzusehen ist, 
das einzelne ein Projekt verzögernde Schwierigkeiten nicht vorwegnehmen kann, 
sollte von der Prioritätenreihung nach Ansicht des RH nicht ohne wesentliche 
Gründe abgegangen werden, zumal die Prioritätenreihung den Universitäten eine 
entsprechende Planungsperspektive ermöglichen sollte.

32.1 Das BMWFW setzte regelmäßig Mittel zur Planung und Verwirklichung universitä-
rer Bau– oder Sanierungsvorhaben101 ein. Ein wesentlicher Bestandteil der Aufga-
ben des BMWFW war neben dem Mitteleinsatz die Koordination der beteiligten 
Partner sowie gegebenenfalls weiterer Mittelgeber. Das BMWFW leistete dabei in 
der Regel Einmalzahlungen oder Mietzahlungen nach Fertigstellung. Nach Projekt-
abschluss stellte es den Universitäten die Mittel über die Leistungsvereinbarungen 
zur Verfügung.

Zum Zeitpunkt der Festschreibung der Prioritäten der Bauleitplanung 2011 waren 
entsprechende Mittel auch für bereits laufende Bau– und Sanierungsvorhaben 
bzw. damit in Zusammenhang stehende Mietzahlungen gebunden. Deshalb setzte 
das BMWFW nur einen Teil der für Bauangelegenheiten gewidmeten Mittel für Pro-
jekte im Rahmen der Bauleitplanung ein102, nämlich:

101 Die Umsetzung der Projekte erfolgte in unterschiedlicher Weise (bspw. Mitfinanzierung von Ländern; Ein-
malzahlungen oder Mietkonstruktionen und dergleichen, teilweise auch ohne finanzieller Beteiligung des 
BMWFW).

102 In den Bauleitplan wurden Projekte aufgenommen, für die noch keine Baufreigabe des BMWFW erteilt 
wurde; aufgrund von Überschneidungen waren zwei Projekte im Bauleitplan angeführt, deren Finanzierung 
bereits sichergestellt war.
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Tabelle 14: Mitteleinsatz des BMWFW für universitäre Bau– und Sanierungsvorhaben

2012 2013 2014 2015 2012 bis 2015

in Mio. EUR

Projekte Bauleitplan2 16,2 38,51 16,0 11,0 81,7

Projekte vor 20113 62,6 47,8 75,1 78,3 263,8

Summe 78,8 86,3 91,1 89,3 345,5

Rundungsdifferenzen möglich
1 noch nicht verausgabt, zur Zeit der Gebarungsüberprüfung in Rücklage
2 Die bei Erstellung des Bauleitplans bereits freigegebenen Projekte wurden der Gruppe der Projekte vor 2011 zugeschlagen.
3 Projekte, die aus dem sogenannten Generalsanierungsprogramm und dem Konjunkturpaket II finanziert wurden, einschließlich der in 

die Leistungsvereinbarungen übertragenen Mittel

Quelle: BMWFW

32.2 Der RH zeigte auf, dass aufgrund der Projektumsetzungsdauer im Baubereich — bei 
konstantem Mitteleinsatz — der finanzielle Fokus bisher nicht auf die Umsetzung 
der Bauleitplanung gerichtet werden konnte. In den Jahren 2012 bis 2015 lag der 
Anteil dieser Mittel lediglich bei rd. 24 %. Er wies darauf hin, dass die angestrebte 
Steuerungswirkung von einer konsequenten Umsetzung der Prioritätenreihung ab-
hing. Diesbezüglich sollte die Verwirklichung der einzelnen Vorhaben in einem be-
rechenbaren Zeitraum realistisch sein, um den Bildungseinrichtungen planbare 
Perspektiven zu ermöglichen.

Der RH empfahl dem BMWFW daher, die Umsetzung der Bauleitplanung kontinu-
ierlich fortzuführen, um den Universitäten eine entsprechende Planungsperspek-
tive zu ermöglichen.

32.3 Laut Stellungnahme des BMWFW werde die Umsetzung der Bauleitplanung bereits 
jetzt kontinuierlich nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Finanzmittel fort-
gesetzt. Die Umsetzung sei von den zur Verfügung gestellten zusätzlichen Finanz-
mitteln abhängig. Die Paktierung der entsprechend benötigten Finanzmittel sei 
schwierig, weil im Regelfall die Finanzbelastung erst in der übernächsten Leistungs-
vereinbarungsperiode erfolgen würde und hierfür noch keine Finanzmittel zuge-
sagt werden könnten.

32.4 Der RH teilte die Ansicht des BMWFW, dass die Langfristigkeit der Finanzierung von 
Bauprojekten eine Herausforderung für derartige Planungen darstellt. Er wies je-
doch darauf hin, dass auch noch von 2012 bis 2015 wesentliche für Bauprojekte zur 
Verfügung stehende Mittel außerhalb der Bauleitplanung eingesetzt wurden. Der 
RH hatte nicht empfohlen, finanzielle Belastungen für Zeiträume einzugehen, für 
die aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Zusagen gemacht werden können. Er 
hielt fest, dass im Sinne der Planungssicherheit für die Universitäten und der Steu-
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erungswirkung der Blauleitplanung eine konsequente Umsetzung der Prioritäten-
reihung erforderlich ist.

Weiterentwicklung des Hochschulplans

33.1 (1) Seit Erstellung des Hochschulplans erbrachten die Arbeitsgruppen der Hoch-
schulkonferenz die in TZ 19 näher dargestellten Ergebnisse. Da der Hochschulplan 
zwischenzeitlich nicht adaptiert wurde, flossen die Ergebnisse dieser Arbeitsgrup-
pen nicht in das Gesamtdokument ein.

(2) Obwohl der Hochschulplan den gesamten Österreichischen Hochschulraum im 
Blick hatte, adressierte er als Strategiedokument des BMWFW nicht die Pädagogi-
schen Hochschulen – abgesehen von der Darstellung ihrer Leitlinien.

(3) Auch der wachsende Sektor der Privatuniversitäten spielte eine untergeordnete 
Rolle.

(4) Der Hochschulplan sah hinsichtlich des weiteren Vorgehens die Präzisierung der 
quantitativen und qualitativen Umsetzungsziele sowie deren Priorisierung vor. Wei-
ters sollte die Hochschulkonferenz verschiedene Kennzahlen– und Indikatorensys-
teme auf ihre Auswirkungen und Sinnhaftigkeit hin prüfen. Dies geschah in dieser 
Form bisher nicht.

(5) Die Weiterentwicklung des Hochschulplans war ein Vorhaben des Regierungs-
programms für die XXV. Gesetzgebungsperiode (2013–2018).

(6) Anfang 2016 rief das BMWFW das Projekt „Zukunft Hochschule“ ins Leben. Zur 
Zeit des Abschlusses der Gebarungsüberprüfung des RH befand sich das Projekt am 
Beginn der Planungsphase. Dieses sollte sich in fünf Aktionsfelder gliedern:

 – Abstimmung des Studienangebots im Bereich Life Science unter Berücksichti-
gung des Forschungskontextes v.a. im Großraum Wien

 – Informatik

 – Durchlässigkeit im tertiären Sektor

 – Abstimmung des Studienangebots zwischen den Hochschulen

 – Geistes–, Sozial– und Kulturwissenschaften



  83

Österreichischer Hochschulraum

Bericht des Rechnungshofes

Der Abschluss des Projekts war für 2017 geplant, die Ergebnisse sollten in die Leis-
tungsvereinbarungen 2019–2021 einfließen.

33.2 Der RH wies darauf hin, dass der Hochschulplan seit dem Jahr 2011 nicht mehr 
aktualisiert worden war.

Der RH empfahl dem BMWFW spätestens am Ende des Projekts „Zukunft Hoch-
schule“ die Erarbeitung eines aktualisierten Hochschulplans, wobei

 – die Ergebnisse der Arbeitsgruppen der Hochschulkonferenz geeignetenfalls 
einzuarbeiten wären,

 – im Hinblick darauf, dass der Schwerpunkt des Hochschulplans bei den Univer-
sitäten und Fachhochschulen lag, die Privatuniversitäten und die Pädagogi-
schen Hochschulen stärker zu berücksichtigen wären,

 – darin die in Aussicht genommene Präzisierung der quantitativen und qualita-
tiven Umsetzungsziele sowie deren Priorisierung vorzunehmen bzw. diese 
Ziele verstärkt zu quantifizieren und mit Zeitplänen zu hinterlegen wären,

 – die Ergebnisse des Projekts „Zukunft Hochschule“, insbesondere zu den The-
men „Durchlässigkeit im tertiären Sektor“ und „Abstimmung des Studienange-
bots“ geeignetenfalls darin einfließen zu lassen wären und

 – dieser Hochschulplan von der gesamten Bundesregierung formal zu tragen 
wäre.

33.3 Das BMWFW sagte zu, eine Neuauflage des Hochschulplans in Vormerkung zu neh-
men. Dafür spreche eine Erhöhung der Transparenz in der Governance, verbunden 
mit dem Anspruch, dadurch eine Verbesserung der Abstimmung der Hochschulin-
stitutionen untereinander zu bewirken. Dagegen spreche, dass dieses Dokument 
im Wesentlichen nur eine zusammenfassende und bestenfalls priorisierende Dar-
stellung jener bestehenden Strategiepapiere darstellen könne, die ohnehin bereits 
durch Steuerungsmechanismen in ihrer Umsetzung erfasst seien. Daher sei frag-
lich, ob Aufwand und Nutzen in Relation zueinander stünden.

33.4 Der RH bekräftigte unter Hinweis auf die von ihm aufgezeigten Schwächen des ak-
tuellen Hochschulplans — vor dem Hintergrund der seit dem Jahr 2011 eingetrete-
nen Entwicklungen und des auch vom BMWFW relevierten Arguments transparen-
terer Governance und verbesserter Abstimmung der Hochschulinstitutionen — seine 
Empfehlung, spätestens am Ende des Projekts „Zukunft Hochschule“ einen aktuali-
sierten Hochschulplan zu erarbeiten.
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Unterkritische Studien – Abgleich von Lehrangeboten

34.1 Das BMWFW analysierte im Vorfeld der Erstellung der Leistungsvereinbarun-
gen 2013–2015 die Studienangebote der einzelnen Universitäten hinsichtlich un-
terkritischer Studienrichtungen, d.h. Studien mit sehr geringer Anzahl an prüfungs-
aktiven Studierenden bzw. sehr geringer Anzahl an Absolventinnen und 
Absolventen. In weiterer Folge wurden die betroffenen Universitäten in den Stel-
lungnahmen des BMWFW zum Leistungsvereinbarungsentwurf 2013–2015 aufge-
fordert, sich umfassend mit dieser Thematik im zu überarbeitenden Leistungsver-
einbarungsentwurf auseinanderzusetzen.

In den Leistungsvereinbarungen 2016–2018 sahen nun einige Universitäten Maß-
nahmen zum Abgleich bestimmter Lehrangebote vor.

Ebenso plante das BMWFW, im Projekt „Zukunft Hochschule“ im Rahmen des Akti-
onsfeldes „Abgleich des Studienangebots zwischen den Hochschulen“ diese The-
matik zu behandeln.

34.2 Der RH hielt fest, dass das Thema unterkritische Studien Eingang in die Leistungs-
vereinbarungen gefunden hat.

Er empfahl dem BMWFW, im Rahmen des Projekts „Zukunft Hochschule“ diese 
Thematik weiterzuverfolgen mit dem langfristigen Ziel, in den derzeit unterkriti-
schen Studien zweckmäßige Studierenden– und Absolventenzahlen zu erzielen, 
bspw. durch Kooperationen in der Lehre zwischen Universitäten, durch die Verän-
derung der Studieninhalte in Richtung Interdisziplinarität oder bei Mehrfachange-
boten letztendlich durch das Auflassen von Studienrichtungen an dem einen oder 
anderen Standort.

34.3 Laut Stellungnahme des BMWFW arbeite die Fokusgruppe Geistes– und Kulturwis-
senschaften derzeit genau in diese Zielrichtung, und zwar mit dem Fokus auf die 
Bereiche Altertumswissenschaften, Philosophie, Slawistik und Musikwissenschaf-
ten. Bis Ende Juni 2017 solle ein mit den Universitäten abgestimmtes Konzeptpa-
pier vorliegen.

Rankings

35.1 (1) Hochschulrankings bewerteten die Qualität von Hochschulen anhand von Krite-
rien aus Forschung und Lehre. International wurde die Bewertung von Hochschul-
rankings und ihr Nutzen kontrovers gesehen; für die einen stellten sie eine unver-
zichtbare Grundlage zur Einschätzung der Leistungsfähigkeit von einzelnen 
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Universitäten oder des gesamten Hochschulsystems eines Landes dar, für die ande-
ren waren sie mangels Vergleichbarkeit der Hochschulsysteme und Hochschul-
typen und der verwendeten Indikatoren wenig sinnvoll bis irreführend.

Die österreichischen Universitäten nutzten laut Universitätenkonferenz Rankinger-
gebnisse für ihre Öffentlichkeitsarbeit und stellten auch zunehmend einen Einfluss 
von Rankings auf die Attraktivität ihrer Universität für Forschungspersonal, For-
schungskooperationen und für Studierende fest.

(2) Die etablierten Rankings, wie das Times Higher Education World University Ran-
king (THE–Ranking) bzw. das Academic Ranking of World Universities (Shanghai–
Ranking), listeten nur rd. 200 bis 500 der insgesamt rd. 17.000 Universitäten. In der 
Regel betrachteten diese Rankings die Universität als Gesamtheit. Zunehmend 
wurden jedoch auch Fachbereichs–/Fächerrankings angeboten.

Im THE–Ranking 2015/2016 (Reihung der besten 800 Hochschulen) erreichten von 
den österreichischen Universitäten laut Auswertungen des BMWFW die Universität 
Wien Platz 142, weitere Universitäten lagen in folgenden Rangbereichen: Medizini-
sche Universität Wien (201–250), Technische Universität Wien (251–300), Univer-
sität Innsbruck (301–350), Technische Universität Graz (351–400), Universität Graz 
und Linz (401–500).

In den Beobachtungszeiträumen 2013/2014 bzw. 2014/2015 erreichten dieselben 
Universitäten ähnliche Plätze. Dabei zeigten die österreichischen Universitäten103 
v.a. bei den beiden Indikatoren Ausbildung und Forschung niedrige Werte (beide 
Indikatoren basierten auf Umfragen) und erreichten bei den Zitationen und v.a. 
beim Indikator Internationale Perspektive deutlich höhere Werte, teilweise höhere 
als jene der Top–3–gereihten Universitäten.

Nach Fachbereichen wurden im THE–Ranking weltweit nur die ersten 100 Univer-
sitäten gereiht; hier erreichte die Universität Wien Platz 47 in den Geisteswissen-
schaften, die Medizinische Universität Wien Platz 58 in den klinischen/medizini-
schen Wissenschaften und die Technische Universität Wien Platz 91 in den 
Ingenieur–/Technologiewissenschaften.

Verglichen mit anderen Nationen erreichte im THE–Ranking 2015/2016 nur eine 
der österreichischen Universitäten (Universität Wien) einen Rang unter den 
Top 200 Universitäten, ähnlich wie Finnland (1) und Norwegen (2); Deutschland 
platzierte 20 Universitäten, die Niederlande zwölf, die Schweiz sieben und Schwe-
den sechs unter den ersten 200 Universitäten.

103 laut dem Forschungs– und Technologiebericht 2014
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Im Shanghai–Ranking (weltweit 500 Universitäten) erreichten im Jahr 2015 laut 
Auswertungen des BMWFW die österreichischen Universitäten folgende Rangbe-
reiche: Universität Wien (151–200), Medizinische Universität Wien und Universität 
Innsbruck (201–300), Medizinische Universität Graz, Technische Universität Wien 
und Universität Graz (401–500). Im Jahr 2013 bzw. 2014 belegten diese Universitä-
ten jeweils den gleichen Rang. Auch in den Fachbereich– bzw. Fächerrankings fan-
den sich dieselben Universitäten wieder.

(3) In bibliometrischen Rankings104 wie bspw. dem Leiden–Ranking (CWTS) des 
Centre for Science and Technology Studies der Universität Leiden schienen 2013 
vier österreichische Universitäten in den Rängen bis 200 (Medizinische Universitä-
ten Innsbruck und Wien) bzw. bis 300 (Technische Universität Wien, Universität 
Wien) auf. In den Field–Rankings erreichten Fachbereiche österreichischer Univer-
sitäten auch Platzierungen unter den ersten 100105 bzw. auch in den Rängen bis 200, 
bis 300 und bis 400.106

(4) Einen anderen Ansatz Hochschulen zu klassifizieren unterstützte die Europäi-
sche Kommission seit 2005. Basierend auf „U–Map. The European Classification of 
Higher Education Institutions“ mit 29 Indikatoren zu den Dimensionen Lehrprofil, 
Wissenstransfer, Studierendenprofil, internationale Orientierung, Forschungsorien-
tierung und Regionales Engagement gestattete „U–Multirank“107 die Erstellung ei-
nes multidimensionalen Profils sowohl auf Hochschul– wie auch Fachbereichs– und 
Studienprogramm–Ebene, das mit anderen Hochschulen verglichen werden konn-
te.108 Das Profil wurde dabei nicht mittels eines Gesamtindikators dargestellt — es 
gab somit auch keine Rangfolge —, sondern es wurde jeder Indikator für jede 
Hochschule mit einer fünfteiligen Skala von „sehr gut“ bis „schwach“ bewertet. Ein 
Vergleich gesamter, nationaler Hochschulsysteme war durch U-Multirank nicht 
möglich.

Die Teilnahme einzelner Universitäten und Fachhochschulen an dem multidimensi-
onalen Ranking „U–Multirank“ erfolgte dabei freiwillig. 2015 umfasste der Hoch-
schulvergleich 1.200 Hochschulen aus 83 Ländern. Aus Österreich hatten 16 öffent-
liche und private Universitäten bzw. Fachhochschulen teilgenommen.

104 Diese fokussierten nur auf Forschungsleistungen und operationalisierten diese ausschließlich über biblio-
metrische Indikatoren wie der Anzahl von wissenschaftlichen Publikationen und deren Zitierungen.

105 Universität Wien, Field „Mathematics and Computer Science“

106 Medizinische Universitäten Innsbruck und Wien, Universität Wien, Technische Universität Wien

107 „European Multidimensional Global University Ranking“

108 mittels „web tool“
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(5) Um nun die Öffentlichkeit für das Thema „Rankings“ zu sensibilisieren sowie 
anhand von Hintergrundinformationen zu den einzelnen Rankings eine differen-
ziertere Wahrnehmung zu erreichen, initiierte das BMWFW im September 2013 
das Projekt „Österreichische Universitäten und Universitätsrankings“. Im Rahmen 
dieses Projektes sollten geeignete Maßnahmen und Empfehlungen entwickelt wer-
den, die sowohl auf der Ebene der einzelnen Universitäten als auch universitäts-
übergreifend umgesetzt werden sollten, um im Rahmen von geltenden Strategien 
eine Verbesserung der Position österreichischer Universitäten in den Hochschul-
rankings zu erzielen. Eine Präsentation der Projektergebnisse war für den 
Herbst 2016 geplant.

Eine dazu im Auftrag des BMWFW im Vorfeld an der Technischen Universität Graz 
durchgeführte Analyse kam, basierend auf den Daten mit Stand Mai/Juni 2013, zu 
folgenden Ergebnissen:

„Die Österreichischen Universitäten waren in allen Rankings vertreten, aber wenig 
sichtbar. Alle betrachteten Rankings listeten auf gesamtuniversitärer Ebene min-
destens vier österreichische Universitäten, zumeist jedoch auf weiter hinten liegen-
den und damit weniger gut sichtbaren Rängen. Bis auf einzelne Ausnahmen wer-
den keine Plätze unter den Top 100 erzielt und jene Rankings, bei denen dies der 
Fall ist, sind Verfahren mit einem vergleichsweise geringen Bekanntheitsgrad.

Die Universität für Bodenkultur Wien und die Wirtschaftsuniversität Wien waren 
die einzigen beiden nationalen Universitäten, die in Rankings der Gesamtuniversi-
tät unter die Top 50 kommen, allerdings in Verfahren, die weniger gut bekannt wa-
ren.

Die in diesen Verfahren am häufigsten und am weitesten vorne gelisteten Universi-
täten waren die Universität Wien, die Technische Universität Wien und die Univer-
sität Innsbruck.

Weiters zeigte sich, dass die Größe der Universität im Vergleich der österreichi-
schen Universitäten untereinander ein wichtiger Faktor im Hinblick auf das Auftre-
ten in Rankings bzw. die erzielten Platzierungen war.“

35.2 Die Positionierung der österreichischen Universitäten in den internationalen Ran-
kings — zumindest auf Ebene der Gesamtuniversität — veränderte sich seit 
der 2013 durchgeführten Analyse nicht wesentlich. Der RH hielt dazu kritisch fest, 
dass Österreich zwar beim Mitteleinsatz durchaus im Spitzenfeld der OECD– und 
EU–Staaten lag (siehe TZ 6), die österreichischen Universitäten auf Ebene der Ge-
samtuniversität in den Rankings aber trotzdem kaum sichtbar waren.
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Er anerkannte die Maßnahme des BMWFW, sich einen Überblick über die Teil-
nahme wie auch die Präsenz österreichischer Universitäten in internationalen Ran-
king–Verfahren zu verschaffen, die Ranking–Verfahren nach ihren Methoden zu 
analysieren sowie mutmaßliche Gründe für die unterschiedlichen Platzierungen 
der unterschiedlichen Universitätstypen herauszuarbeiten.

Er empfahl dem BMWFW, gemeinsam mit den Universitäten im Sinne des im Sep-
tember 2013 initiierten Projekts Maßnahmen zu treffen, um in der Öffentlichkeit 
eine differenziertere Wahrnehmung des Themas „Rankings“ zu erreichen, sowie 
geeignete Empfehlungen zu entwickeln, die mittelfristig bspw. durch eine weiter 
forcierte Zusammenarbeit zu einer Verbesserung der Position österreichischer Uni-
versitäten in den Hochschulrankings führen. Auch sollte das BMWFW auf die öster-
reichischen Hochschulen dahingehend hinwirken, möglichst vollständig bei dem 
von der Europäischen Kommission forcierten multidimensionalen Ranking „U–Mul-
tirank“ sowohl auf Institutionenebene als auch an den von „U–Multirank“ angebo-
tenen Fächer–Rankings teilzunehmen, um sich einem nationalen wie auch interna-
tionalen Vergleich zu stellen.

35.3 Laut Stellungnahme des BMWFW sei auf Basis des Projekts „Österreichische Uni-
versitäten und Universitätsrankings“ vonseiten der Universitätenkonferenz das Va-
demecum „Internationale Hochschulrankings und ihre Bedeutung für die österrei-
chischen Universitäten“ erarbeitet und im Februar 2017 auf der Webseite der 
Universitätenkonferenz vorgestellt worden, um eine differenzierte Einführung in 
das Thema Hochschulrankings und deren Interpretation zu ermöglichen. Dort 
werde dargelegt, dass die „Qualität“ einer Hochschule durch Rankings nur be-
schränkt dargestellt werden könne, weil die Indikatoren einzelne Leistungsbereiche 
adressierten und damit nur bedingt auf die Gesamtleistung einer Universität in 
Forschung und Lehre geschlossen werden könne.

Die Empfehlung des RH bezüglich Teilnahme möglichst aller Universitäten an 
 U – Multirank würde jedoch die Bemühungen um eine differenzierte Wahrnehmung 
dieses Themas in der Öffentlichkeit konterkarieren. U–Multirank wäre nicht als Sys-
temranking zu verstehen und könne aufgrund seiner methodischen Konzeption 
nicht als solches genutzt werden. Vor diesem Hintergrund sei die Empfehlung eines 
Hinwirkens auf eine möglichst vollständige Teilnahme der Hochschulen abzulehnen 
bzw. nicht zielführend.

35.4 Der RH erwiderte dem BMWFW, dass er im Sachverhalt explizit festgestellt hatte, 
dass durch U–Multirank ein Vergleich gesamter, nationaler Hochschulsysteme nicht 
möglich war. Der RH stellte deshalb klar, dass seine Empfehlung nicht darauf ausge-
richtet war, mittels U–Multirank einen Vergleich gesamter, nationaler Hochschul-
systeme herzustellen. Vielmehr intendierte die Empfehlung des RH, durch eine 
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möglichst vollständige Teilnahme der Universitäten an U–Multirank nationale wie 
auch internationale Vergleiche des multidimensionalen Profils einer Hochschule 
sowohl auf Hochschul– als auch auf Fachbereichs– und Studienprogramm–Ebene 
zu ermöglichen.

Vergleich des Österreichischen Hochschulraums mit der Schweiz

Zuständigkeiten

36.1 (1) Gemäß der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Art. 63a) 
sorgten Bund und Kantone gemeinsam für einen qualitativ hochwertigen Hoch-
schulraum. Nach einem als „kooperativer Föderalismus“ bezeichneten Prinzip ka-
men sowohl dem Bund als auch den Kantonen Rechtssetzungsbefugnisse zu. Mit 
Inkrafttreten des Hochschulförderungs– und –koordinationsgesetzes am 1. Jän-
ner 2015 wurden drei gemeinsame hochschulpolitische Organe von Bund und Kan-
tonen — nämlich die Schweizerische Hochschulkonferenz, die Rektorenkonferenz 
und der Akkreditierungsrat — für einen koordinierten Schweizer Hochschulraum 
zuständig. Sie ersetzten die Vielzahl der bisherigen Organe der universitären Hoch-
schulen, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen.

Das Hochschulförderungs– und –koordinationsgesetz regelte die Ziele und die 
Grundsätze von Organisation und Verfahren der Koordination. Eine Interkantonale 
Vereinbarung (Hochschulkonkordat) regelte die Zusammenarbeit der Vereinba-
rungskantone untereinander und mit dem Bund bei der Koordination im schweize-
rischen Hochschulbereich. Mit einer Zusammenarbeitsvereinbarung wurden die 
gemeinsamen Organe geschaffen. Jede Hochschule und jede Hochschulinstitution 
des Bundes und der Kantone verfügte jedoch weiterhin über eine eigene Gesetzes-
grundlage des jeweiligen Trägergemeinwesens.

Die Schweizerische Hochschulkonferenz war das oberste hochschulpolitische Or-
gan und sorgte für die gesamtschweizerische Koordination der Tätigkeiten von 
Bund und Kantonen im Hochschulbereich. Sie verfügte über rechtsetzende Kompe-
tenzen, gab Empfehlungen und Stellungnahmen ab und war für die gesamtschwei-
zerische hochschulpolitische Koordination und Aufgabenteilung in besonders kos-
tenintensiven Bereichen zuständig. Als Plenarversammlung behandelte sie dabei 
Geschäfte109, welche die Rechte und Pflichten des Bundes und aller Hochschulkon-

109 Festlegen von Referenzkosten und Beitragskategorien oder Empfehlungen für die Gewährung von Stipen-
dien und Darlehen
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kordatskantone, als Hochschulrat dagegen Geschäfte, welche die Aufgaben der 
Hochschulträger110 betrafen.

Der Bund hatte das Präsidium in der Hochschulkonferenz inne und war für die Ge-
schäftsführung zuständig.

Der Verein swissuniversities — ein Zusammenschluss der drei ehemaligen Rekto-
renkonferenzen (CRUS für Universitäten, KFH für Fachhochschulen und COHEP für 
Pädagogische Hochschulen) im Jahr 2012 — bildete die neue Rektorenkonferenz 
der schweizerischen Hochschulen gemäß Hochschulförderungs– und –koordinati-
onsgesetz. In ihm waren die Hochschulen durch ihre Rektoren bzw. Präsidenten 
vertreten.

Das dritte Organ gemäß Hochschulförderungs– und –koordinationsgesetz, der 
Schweizerische Akkreditierungsrat, bestand aus einem Expertengremium, das alle 
Schweizer Hochschulen nach einem einheitlichen Verfahren akkreditieren sollte. 
Die dazugehörigen Akkreditierungsverfahren wurden von der ihm unterstellten Ak-
kreditierungsagentur geführt.

(2) Hinsichtlich der Zuständigkeiten in Österreich siehe TZ 4.

36.2 Unter Hinweis auf seine Prüfungsfeststellungen in TZ 3 und TZ 4 hielt der RH fest, 
dass in der Schweiz — im Gegensatz zu Österreich — mit der Schweizerischen 
Hochschulkonferenz ein Koordinationsgremium für den gesamten Hochschulbe-
reich (universitäre Hochschulen, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen) 
geschaffen wurde, in das die Träger der Hochschulen (Kantone, Bund, Private) ein-
gebunden waren.

Hochschulen

37 (1) In der Schweiz gab es folgende Kategorien von Hochschulen:

 – die universitären Hochschulen (zwölf): die kantonalen Universitäten (zehn) und 
die vom Bund getragenen Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich 
und Lausanne (ETHZ111 und EPFL112);

110 Vorschriften über die Studienstufen und deren Übergänge, die einheitliche Benennung der Titel, die Durch-
lässigkeit und Mobilität, die Anerkennung von Abschlüssen; für die gesamtschweizerische Anerkennung der 
Abschlüsse an Pädagogischen Hochschulen blieb jedoch die Schweizerische Konferenz der kantonalen Er-
ziehungsdirektoren (EDK) zuständig.

111 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

112 École polytechnique fédérale de Lausanne
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 – die Fachhochschulen (neun): sieben kantonal bzw. interkantonal getragene 
Fachhochschulen, die in weitere Teilhochschulen untergliedert waren, sowie 
zwei privat getragene Fachhochschulen113;

 – die kantonalen bzw. interkantonalen Pädagogischen Hochschulen (14): Einige 
der vormaligen Institutionen der Lehrerausbildung wurden in Fachhochschulen 
integriert. Zusätzlich betrieb der Bund zwei Hochschulinstitutionen für die Aus-
bildung der Berufsschullehrkräfte und für Sport.114

Weiters gehörten dem Verband Schweizerischer Privatschulen rd. 15 Hochschulen 
an. Da allerdings der Titelschutz in der Schweiz kantonal geregelt war, führte dies 
in der Praxis dazu, dass nur eine Minderheit der privaten Hochschulen auch tat-
sächlich als Universität auf nationaler Ebene institutionell akkreditiert war. Laut 
Hochschulförderungs– und –koordinationsgesetz müssen private Anbieter künftig 
dieselbe Akkreditierung wie öffentliche Institutionen durchlaufen, wenn sie die Be-
zeichnung „Universität“, „Fachhochschule“ oder „Pädagogische Hochschule“ füh-
ren wollen. Zur Zeit der örtlichen Gebarungsüberprüfung waren fünf Institutionen 
vom Schweizerischen Akkreditierungsrat als Hochschule bzw. Fachhochschule an-
erkannt.115

Die folgenden Abbildungen zeigen die Lage und Größe der universitären Hochschu-
len und der Fachhochschulen der Schweiz für das Jahr 2015.

113 Eine davon nahm allerdings ab Herbstsemester 2014 keine Neueintritte mehr auf und soll ihren Betrieb im 
Sommer 2016 einstellen.

114 Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB), Eidgenössische Hochschule für Sport Magglin-
gen (EHSM)

115 Facoltà di Teologia di Lugano (FTL), Franklin University, Kalaidos FH, Staatsunabhängige Theologische Hoch-
schule Basel (STH), Theologische Hochschule Chur (THC)
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Abbildung 9: Universitäre Hochschulen (Lage und Größe, 2015)
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Abbildung 9

Quellen: Bundesamt für Statistik, Schweizerisches Hochschulinformationssystem
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Abbildung 10: Fachhochschulen (Lage und Größe, 2015)
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Abbildung 10

Quellen: Bundesamt für Statistik, Schweizerisches Hochschulinformationssystem

38.1 Die Entwicklung der Schweizer Studierendenzahlen und der Anteil in den einzelnen 
Hochschulkategorien stellte sich für den Zeitraum 2010 bis 2015 wie folgt dar:

Tabelle 15: Studierende an Schweizer Hochschulen 2010 bis 2015 (ohne Weiterbildung)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Veränderung 
2010 bis 2015

2010 
Anteil

2015 
Anteil

Anzahl in %

1 universitäre Hochschulen 125.348 128.230 131.751 134.755 136.612 138.348 10,4 65,0 62,0

2 Fachhochschulen 53.638 56.629 59.521 61.531 63.073 65.133 21,4 27,8 29,2

3 Pädagogische Hochschulen 13.923 14.991 16.832 18.185 19.081 19.747 41,8 7,2 8,8

Summe 192.909 199.850 208.104 214.471 218.766 223.228 15,7 100,0 100,0

Stand Herbstsemester

Quellen: Bundesamt für Statistik, Schweizerisches Hochschulinformationssystem

Im Jahr 2015 gab es in der Schweiz rd. 223.000 Studierende. Im Vergleich zu den 
universitären Hochschulen (rd. +10 %) stiegen die Studierendenzahlen an den 
Fachhochschulen mit rd. 21 % und an den Pädagogischen Hochschulen mit sogar 
rd. 42 % deutlich stärker.
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Demgegenüber ergab sich in Österreich für den Zeitraum 2010 bis 2015 folgendes 
Bild:

Tabelle 16: Studierende an österreichischen Universitäten und Hochschulen 2010 bis 2015 
(ohne Weiterbildung)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Veränderung 
2010 bis 2015

2010 
Anteil

2015 
Anteil

Anzahl in %

1 öffentliche Universitäten 265.030 272.061 275.523 273.280 277.508 280.550 5,9 82,9 79,6

2 Fachhochschulen 37.564 39.276 41.366 43.593 45.660 48.051 27,9 11,7 13,6

3 P ädagogische Hochschulen 11.400 13.696 15.025 15.393 15.356 14.454 26,8 3,6 4,1

4 Privatuniversitäten 5.661 6.555 6.778 7.643 8.777 9.682 71,0 1,8 2,7

Summe 319.655 331.588 338.692 339.909 347.301 352.737 10,3 100,0 100,0

Stand Wintersemester

Quellen: BMWFW, uni:data; BMB

Seit 2010 stieg die Gesamtzahl der Studierenden in Österreich auf rd. 352.700 Stu-
dierende im Jahr 2015. Das größte Wachstum verzeichneten die Privatuniversitä-
ten (71 %), gefolgt von den Fachhochschulen (rd. 28 %) und den Pädagogischen 
Hochschulen (rd. 27 %). An den öffentlichen Universitäten betrug das Wachstum 
rd. 6 %. An den Pädagogischen Hochschulen gingen die Studierendenzahlen 2015 
gegenüber 2014 leicht zurück.

38.2 Der RH hielt fest, dass bei einer ähnlichen Einwohnerzahl — in Österreich: 8,7 Mio.; 
in der Schweiz: 8,3 Mio. — Österreich im betrachteten Zeitraum um rd. 66 % (2010) 
bzw. rd. 58 % (2015) mehr Studierende aufwies. Seit 2010 nahm die Zahl der Stu-
dierenden in Österreich um rd. 10 % zu, in der Schweiz stieg sie um rd. 16 %. In 
beiden Ländern zeigte sich bei den öffentlichen Universitäten bzw. den universitä-
ren Hochschulen der geringste Studierendenzuwachs, während die Fachhochschu-
len und Pädagogischen Hochschulen ihre Anteile steigern konnten.

Vor dem Hintergrund der österreichischen Diskussion über eine Verlagerung von 
Universitätsstudien an die Fachhochschulen wies der RH darauf hin, dass in Öster-
reich — im Vergleich zur Schweiz — ein größerer Anteil an Studierenden an Univer-
sitäten, hingegen ein geringerer Anteil an den Fachhochschulen zugelassen war.

39.1 Der Anteil ausländischer Studierender betrug in der Schweiz im Jahr 2015 an den 
universitären Hochschulen 28,4 %. Jener an Fachhochschulen lag im betrachteten 
Zeitraum konstant bei rd. 19 %, an den Pädagogischen Hochschulen stieg er 
bis 2015 leicht auf 9,5 % an.
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Tabelle 17: Anteil ausländischer Studierender an Schweizer Hochschulen 2010 bis 2015 (ohne 
Weiterbildung)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Veränderung 
2010 bis 2015

2010 
Anteil

2015 
Anteil

Anzahl in %

1 universitäre Hochschulen 125.348 128.230 131.751 134.755 136.612 138.348 10,4 100,0 100,0

Schweiz 92.811 94.287 95.838 97.216 98.185 99.037 6,7 74,0 71,6

Ausland 32.537 33.943 35.913 37.539 38.427 39.311 20,8 26,0 28,4

2 Fachhochschulen 53.638 56.629 59.521 61.531 63.073 65.133 21,4 100,0 100,0

Schweiz 43.504 45.948 48.348 49.988 51.215 52.768 21,3 81,1 81,0

Ausland 10.134 10.681 11.173 11.543 11.858 12.365 22,0 18,9 19,0

3 Pädagogische Hochschulen 13.923 14.991 16.832 18.185 19.081 19.747 41,8 100,0 100,0

Schweiz 12.761 13.615 15.189 16.394 17.240 17.862 40,0 91,7 90,5

Ausland 1.162 1.376 1.643 1.791 1.841 1.885 62,2 8,3 9,5

Summe 192.909 199.850 208.104 214.471 218.766 223.228 15,7

Stand Herbstsemester

Quellen: Bundesamt für Statistik, Schweizerisches Hochschulinformationssystem

In Österreich stieg der Anteil an ausländischen Studierenden an den öffentlichen 
Universitäten im Zeitraum 2010 bis 2015 um rd. 4 Prozentpunkte auf rd. 26 %. 
Ebenso erhöhte sich jener Anteil an Fachhochschulen auf rd. 17 % und jener an 
Privatuniversitäten auf 40 %. An Pädagogischen Hochschulen lag er konstant bei 
rd. 7 %.

Tabelle 18: Anteil ausländischer Studierender an österreichischen Universitäten und Hochschu
len 2010 bis 2015 (ohne Weiterbildung)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Veränderung 
2010 bis 2015

2010 
Anteil

2015 
Anteil

Anzahl in %

1 öffentliche Universitäten 265.030 272.061 275.523 273.280 277.508 280.550 5,9 100,0 100,0

1 Inländer 205.972 208.280 207.813 204.539 206.242 206.616 0,3 77,7 73,6

2 Ausländer 59.058 63.781 67.710 68.741 71.266 73.934 25,2 22,3 26,4

2 Fachhochschulen 37.564 39.276 41.366 43.593 45.660 48.051 27,9 100,0 100,0

1 Inländer 32.819 34.092 35.481 36.905 38.325 39.991 21,9 87,4 83,2

2 Ausländer 4.745 5.184 5.885 6.688 7.335 8.060 69,9 12,6 16,8

3  Pädagogische Hoch
schulen

11.400 13.696 15.025 15.393 15.356 14.454 26,8 100,0 100,0

1 Inländer 10.590 12.846 14.033 14.416 14.354 13.467 27,2 92,9 93,2

2 Ausländer 810 850 992 977 1.002 987 21,9 7,1 6,8

4 Privatuniversitäten 5.661 6.555 6.778 7.643 8.777 9.682 71,0 100,0 100,0

1 Inländer 3.620 3.976 4.023 4.594 5.261 5.808 60,4 63,9 60,0

2 Ausländer 2.041 2.579 2.755 3.049 3.516 3.874 89,8 36,1 40,0

Summe 319.655 331.588 338.692 339.909 347.301 352.737 10,3

Stand Wintersemester

Quellen: BMWFW, uni:data; BMB
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39.2 Der RH hielt fest, dass beide Länder in allen Sektoren im betrachteten Zeitraum 
einen leicht steigenden Anteil an ausländischen Studierenden aufwiesen, ausge-
nommen bei den Pädagogischen Hochschulen in Österreich, wo der Anteil konstant 
blieb. Tendenziell war der Anteil ausländischer Studierender in der Schweiz um 
rd. 2 Prozentpunkte höher. Auffallend war, dass an den österreichischen öffentli-
chen Universitäten die Zahl der inländischen Studierenden von 2010 bis 2015 na-
hezu konstant blieb, wogegen die Zahl der inländischen Studierenden an den uni-
versitären Hochschulen der Schweiz stetig zunahm.

40.1 Die Zahl der Absolventinnen und Absolventen im tertiären Sektor lag in der Schweiz 
im Jahr 2014 bei rd. 51.000. Anteilsmäßig konnten die Fachhochschulen und die 
Pädagogischen Hochschulen dazugewinnen.

Tabelle 19: Absolventinnen und Absolventen an Schweizer Hochschulen 2010 bis 2014 (ohne 
Weiterbildung)

2010 2011 2012 2013 2014
Veränderung 
2010 bis 2014

2010 
Anteil

2014 
Anteil

Anzahl in %

1 universitäre Hochschulen 26.416 27.699 28.827 29.603 31.478 19,2 64,3 61,3

2 Fachhochschulen 10.858 12.235 13.480 14.106 14.842 36,7 26,4 28,9

3 Pädagogische Hochschulen 3.812 3.951 4.170 4.534 5.016 31,6 9,3 9,8

Summe 41.086 43.885 46.477 48.243 51.336 24,9 100,0 100,0

Anzahl je Kalenderjahr

Quellen: Bundesamt für Statistik, Schweizerisches Hochschulinformationssystem

In Österreich nahmen die Absolventenzahlen im betrachteten Zeitraum bei einem 
zwischenzeitlichen Rückgang im Studienjahr 2013/2014 um rd. 17 % zu.

Rund 64 % der Absolventinnen und Absolventen entfielen im Studienjahr 2014/2015 
auf die öffentlichen Universitäten, rd. 24 % auf die Fachhochschulen, rd. 9 % auf 
die Pädagogischen Hochschulen und rd. 3 % auf die Privatuniversitäten.

Die Verteilung der Studierendenzahlen und der Absolventenzahlen auf die einzel-
nen Hochschulkategorien war in Österreich — im Gegensatz zur Schweiz — ver-
schieden (siehe Tabelle 16: Studierende an österreichischen Universitäten und 
Hochschulen 2010 bis 2015 (ohne Weiterbildung)).
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Tabelle 20: Absolventinnen und Absolventen an österreichischen Universitäten und Hochschu
len 2010/2011 bis 2014/2015 (ohne Weiterbildung)

2010/ 
2011

2011/ 
2012

2012/ 
2013

2013/ 
2014

2014/ 
2015

Veränderung 
2010/2011 bis 

2014/2015

2010/ 
2011 
Anteil

2014/ 
2015 
Anteil

Anzahl in %

1 öffentliche Universitäten 31.115 34.460 37.312 34.300 33.968 9,2 67,9 63,7

2 Fachhochschulen 11.905 11.955 12.323 12.721 13.114 10,2 26,0 24,6

3 Pädagogische Hochschulen 1.912 2.776 3.315 3.788 4.649 143,1 4,2 8,7

4 Privatuniversitäten 892 1.207 1.236 1.389 1.635 83,3 1,9 3,1

Summe 45.824 50.398 54.186 52.198 53.366 16,5 100,0 100,0

Anzahl je Studienjahr

Quellen: BMWFW, uni:data; BMB

40.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die universitären Hochschulen in der Schweiz 
Absolventenzahlen (2014: rd. 31.500) in ähnlicher Größenordnung aufwiesen wie die 
österreichischen öffentlichen Universitäten (2014/2015: rd. 34.000), obwohl die Stu-
dierendenzahlen der österreichischen öffentlichen Universitäten (2014/2015: 
rd. 277.500) rund doppelt so hoch waren wie jene der universitären Hochschulen der 
Schweiz (2014: rd. 136.600). Dies korrespondierte damit, dass die österreichischen 
öffentlichen Universitäten bei einem Studierendenanteil im tertiären Sektor von 
rd. 80 % nur einen Anteil von rd. 64 % bei den Absolventinnen und Absolventen er-
zielten. Die Absolventenzahlen im tertiären Sektor in der Schweiz wiesen eine we-
sentlich höhere Dynamik auf als in Österreich.

Der RH empfahl dem BMWFW, die Ursachen bzw. Einflussfaktoren dafür zu unter-
suchen und Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Absolventen–Outputs 
der Universitäten zu setzen.

Weiters hielt der RH zu den Hochschulkategorien fest, dass sich in der Schweiz kein 
ähnlicher Markt an national akkreditierten privaten Hochschulen wie in Österreich 
etabliert hatte. Bislang waren erst fünf private Hochschulen national akkreditiert 
worden.

40.3 Laut Stellungnahme des BMWFW seien die Steigerung der Prüfungsaktivität der 
Studierenden an den öffentlichen Universitäten und die Steigerung der Zahl der 
Studienabschlüsse wesentliche Kriterien des gesamtösterreichischen Universitäts-
entwicklungsplans 2016–2021 und der wirkungsorientierten Steuerung des 
 BMWFW. Für die Leistungsvereinbarungsperiode 2019–2021 sehe das Teilheft zum 
Bundesvoranschlag 2017 (UG 31) vor, dass insbesondere die Zahl der prüfungsaktiv 
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betriebenen Studien durch Anreizsysteme und Strukturoptimierungen erhöht wer-
den solle.

Weiters sollten in den derzeit laufenden Arbeiten zur Einführung eines Studien-
platzfinanzierungsmodells an öffentlichen Universitäten die prüfungsaktiv betrie-
benen Studien und die Studienabschlüsse (als Output–Größe) als zentral budget-
wirksame Indikatoren des Bereichs Lehre umgesetzt werden.

Zugangsvoraussetzungen, Maturitätsquote und Hochschulübertrittsquote

41.1 Schweiz

In der Schweiz gab es für die Zulassung zu Hochschulstudien drei unterschiedliche 
Maturitäts–Typen: die gymnasiale Maturität, die Berufsmaturität und die Fachma-
turität.

Die gymnasiale Maturität war in der Regel für den Eintritt in eine universitäre 
Hochschule Voraussetzung. Ebenso berechtigte sie zum Eintritt in eine Pädagogi-
sche Hochschule und — nach vorgängigem Abschluss eines Berufspraktikums —
zum Studium an einer Fachhochschule.

Demgegenüber war die Berufsmaturität als Zulassungsausweis für die Fachhoch-
schule konzipiert. Die vergleichsweise neu eingeführte Fachmaturität wiederum 
öffnete in den jeweiligen Berufsfeldern den direkten Zugang oder den Zugang zum 
Aufnahmeverfahren zu Ausbildungen an den Fachhochschulen und Pädagogischen 
Hochschulen.

Die Maturitätsquote116 insgesamt betrug im Jahr 2012 gut ein Drittel (36 %) gemes-
sen an der entsprechenden Altersklasse der Bevölkerung. Insgesamt wurden im 
Jahr 2012 rd. 33.930 Maturitätszeugnisse ausgestellt, davon rd. 18.230 gymnasi-
ale, rd. 13.540 Berufs– und rd. 2.160 Fachmaturitäten.

Die Hochschulübertrittsquote aus dem Gymnasium betrug rd. 93 %. Bei den Be-
rufsmaturantinnen und –maturanten war die Übertrittsquote deutlich niedriger 
(56 %) und deren Eintritt in die Fachhochschule fand stark verzögert statt.

116 Anteil der Personen, die ein Maturitätszeugnis erworben haben, gemessen an der entsprechenden Alters-
klasse der Bevölkerung
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Österreich

Voraussetzung für die Zulassung zu einem ordentlichen Studium war in Österreich 
grundsätzlich die Reifeprüfung.117 An Fachhochschulen waren alternativ auch mit 
einer einschlägigen beruflichen Qualifikation die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, 
an Pädagogischen Hochschulen konnte für das Lehramt für die Sekundarstufe (Be-
rufsbildung) auch mittels Meisterbrief oder einer gleichzuhaltenden Qualifikation 
in Verbindung mit einer Berufspraxis die Zulassung erreicht werden.

Die der Maturitätsquote entsprechende Reifeprüfungsquote betrug 2012 insge-
samt rd. 41 %. Im Jahr 2012 bestanden insgesamt rd. 43.670 Schülerinnen und 
Schüler die Reifeprüfung, davon rd. 18.100 in allgemein bildenden höheren Schu-
len, rd. 23.270 in berufsbildenden höheren Schulen und rd. 2.300 in höheren Schu-
len der Lehrer– und Erzieherbildung.

Die Übertrittsrate der Maturantinnen und Maturanten des Jahres 2012 an öffentli-
che Universitäten betrug insgesamt 49,3 %, wobei aus allgemein bildenden höhe-
ren Schulen 68,7 %, aus berufsbildenden höheren Schulen 34,5 % und aus höheren 
Schulen der Lehrer– und Erzieherbildung 23,3 % der Maturantinnen und Maturan-
ten innerhalb der drei folgenden Semester zu einem ordentlichen Studium an einer 
öffentlichen Universität zugelassen wurden. Die Übertrittsrate an Fachhochschulen 
betrug insgesamt 10,5 %, von allgemein bildenden höheren Schulen 9 %, von be-
rufsbildenden höheren Schulen 11,9 % und von höheren Schulen der Lehrer– und 
Erzieherbildung 4,9 %.

41.2 Der RH hielt fest, dass die Reifeprüfungsquote in Österreich mit rd. 41 % um 
rd. 5 Prozentpunkte über der entsprechenden Maturitätsquote in der Schweiz lag.

Kostenstruktur der Schweizer Hochschulen

42.1 (1) Im Jahr 2014 beliefen sich die Gesamtkosten der universitären Hochschulen der 
Schweiz auf 6,487 Mrd. EUR. Dieser Betrag verteilte sich auf die Leistungsbereiche 
Lehre in der Grundausbildung und der vertieften Ausbildung (32 %), auf die For-
schung und Entwicklung (57 %), auf Dienstleistungen (8 %) und auf die Weiterbil-
dung (über 3 %). Bei den Fachhochschulen lagen die Kosten bei 2,121 Mrd. EUR, 
wobei 65 % für die Lehre in der Grundausbildung, 24 % für die angewandte For-
schung und Entwicklung, 7 % für die Weiterbildung und 4 % für die Dienstleistun-
gen verwendet wurden. Die Pädagogischen Hochschulen kosteten 536,5 Mio. EUR. 
Die Lehre in der Grundausbildung hatte 66 % dieser Kosten verursacht, die For-
schung und die Weiterbildung je 12 % und die Dienstleistungen fast 10 %.

117 einschließlich der Berufsreifeprüfung bzw. die Zuerkennung der Studienberechtigung für ein bestimmtes 
Studium
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(2) Für die österreichischen Universitäten lagen mangels einer einheitlichen Kos-
tenrechnung keine Auswertungen über die Verteilung auf die Bereiche vor (siehe 
TZ 14).

42.2 Der RH hielt kritisch fest, dass in Österreich — im Gegensatz zur Schweiz — man-
gels einer harmonisierten Kostenrechnung keine Möglichkeit bestand, Kostenver-
gleiche wie bspw. über die Kosten eines Studienplatzes, für ein Studium, für eine 
Absolventin oder einen Absolventen anzustellen. Er verwies in diesem Zusammen-
hang auf seine Empfehlung in TZ 14.

42.3 Das BMWFW teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Verordnung des Bundes-
ministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über einheitliche Standards 
für die Kosten– und Leistungsrechnung an Universitäten (KLRV–Universitäten) am 
1. März 2017 in Kraft getreten sei (BGBl. II Nr. 69/2017).
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Schlussempfehlungen

43 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

BMWFW

(1) Es wäre eine klare Abgrenzung der Aufgabenwahrnehmung der Beratungs-
organe sicherzustellen. (TZ 5)

(2) Die Hochschulausgabenquote wäre nicht isoliert, sondern vielmehr im Zusam-
menhang mit quantifizierbaren Wirkungsindikatoren zu betrachten. (TZ 6)

(3) Bei künftigen den Hochschulraum betreffenden Steuerungsentscheidungen 
wäre auf eine Verbreiterung der Finanzierungsbasis Bedacht zu nehmen. (TZ 7)

(4) Der Anteil jener Mittel, die das BMWFW auf Basis von spezifischen Indika-
toren bzw. über kompetitive Verfahren vergibt, wäre weiterhin zu steigern. 
(TZ 11)

(5) Die Verordnung betreffend Vorgaben für eine österreichweit einheitliche 
Kosten– und Leistungsrechnung an den Universitäten wäre ehestmöglich in 
Kraft zu setzen. (TZ 14, TZ 42)

(6) Den Kosten der Leistungserbringung, wie bspw. den Kosten eines Studien-
platzes, wäre beim Abschluss künftiger Leistungsvereinbarungen ein höhe-
rer Stellenwert einzuräumen. (TZ 15)

(7) Auf eine Berücksichtigung der Pädagogischen Hochschulen in der Hoch-
schulkonferenz wäre hinzuwirken. (TZ 20)

(8) Auf eine Geschäftsordnung für die Hochschulkonferenz wäre hinzuwirken. 
(TZ 20)

(9) Hinsichtlich der Regelung des Zugangs zu Studien an Universitäten wäre ein 
stärkerer Zusammenhang zur Überlastungssituation herzustellen und Umge-
hungsfächer wären in die Überlegungen miteinzubeziehen. (TZ 22)

(10) Nicht erreichte Ziele sowie die weitere Vorgehensweise bei Nichterfüllung 
von Zielen wären in der Evaluierung des Fachhochschulentwicklungs– und 
Finanzierungsplans transparent darzustellen. (TZ 28)
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(11) In einer Neufassung des Hochschulplans wären die Umsetzungsziele in ei-
nem deutlich erhöhten Ausmaß mit konkreten Zahlen zu unterlegen. (TZ 30)

(12) Der Prozess der Bauleitplanung, einschließlich der Erlassung der im Gesetz 
vorgesehenen Verordnung, wäre entsprechend voranzutreiben. (TZ 31)

(13) Der Bauleitplan wäre nach formeller Genehmigung, wie im Universitätsge-
setz vorgesehen, zu veröffentlichen, und zwar als eigenständiges Dokument 
außerhalb des Hochschulplans oder als Teil des gesamtösterreichischen Uni-
versitätsentwicklungsplans. (TZ 31)

(14) Die Umsetzung der Bauleitplanung wäre kontinuierlich fortzuführen, um 
den Universitäten eine entsprechende Planungsperspektive zu ermöglichen. 
(TZ 32)

(15) Spätestens am Ende des Projekts „Zukunft Hochschule“ wäre ein aktualisier-
ter Hochschulplan zu erarbeiten, wobei

 • die Ergebnisse der Arbeitsgruppen der Hochschulkonferenz geeignetenfalls 
einzuarbeiten wären,

 • im Hinblick darauf, dass der Schwerpunkt des Österreichischen Hochschul-
plans bei den Universitäten und Fachhochschulen lag, die Privatuniversitäten 
und die Pädagogischen Hochschulen stärker zu berücksichtigen wären,

 • darin die in Aussicht genommene Präzisierung der quantitativen und qualita-
tiven Umsetzungsziele sowie deren Priorisierung vorzunehmen bzw. diese 
Ziele verstärkt zu quantifizieren und mit Zeitplänen zu hinterlegen wären,

 • die Ergebnisse des Projekts „Zukunft Hochschule“, insbesondere zu den The-
men „Durchlässigkeit im tertiären Sektor“ und „Abstimmung des Studienan-
gebots“ geeignetenfalls darin einfließen zu lassen wären und

 • dieser Hochschulplan von der gesamten Bundesregierung formal zu tragen 
wäre. (TZ 33)
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(16) Im Rahmen des Projekts „Zukunft Hochschule“ wäre die Thematik der un-
terkritischen Studien weiterzuverfolgen mit dem langfristigen Ziel, in den 
derzeit unterkritischen Studien zweckmäßige Studierenden– und Absolven-
tenzahlen zu erzielen, bspw. durch Kooperationen in der Lehre zwischen Uni-
versitäten, durch die Veränderung der Studieninhalte in Richtung Interdiszi-
plinarität oder bei Mehrfachangeboten letztendlich durch das Auflassen von 
Studienrichtungen an dem einen oder anderen Standort. (TZ 34)

(17) Gemeinsam mit den Universitäten wären im Sinne des im September 2013 
initiierten Projekts Maßnahmen zu treffen, um in der Öffentlichkeit eine 
stärker differenzierte Wahrnehmung des Themas „Rankings“ zu erreichen, 
sowie geeignete Empfehlungen zu entwickeln, die mittelfristig bspw. durch 
eine weiter forcierte Zusammenarbeit zu einer Verbesserung der Position 
österreichischer Universitäten in den Hochschulrankings führen. Auch sollte 
das BMWFW auf die österreichischen Hochschulen dahingehend hinwirken, 
möglichst vollständig bei dem von der Europäischen Kommission forcierten 
multidimensionalen Ranking „U–Multirank“ sowohl auf Institutionenebene 
als auch an den angebotenen Fächer–Rankings teilzunehmen, um sich ei-
nem nationalen wie auch internationalen Vergleich zu stellen. (TZ 35)

(18) Die Ursachen bzw. Einflussfaktoren auf die in ähnlicher Größenordnung wie 
in der Schweiz liegenden Absolventenzahlen wären zu untersuchen und 
Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Absolventen–Outputs der 
Universitäten zu setzen. (TZ 40)

BMB

(19) Ein strategisches Dokument für die Pädagogischen Hochschulen, wie es 
bspw. der gesamtösterreichische Universitätsentwicklungsplan für die Uni-
versitäten war, wäre zu erstellen. (TZ 21)
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Anhang 1

Maßnahmen zur Zielerreichung

Tabelle A: Ableitung von Zielen der Strategiedokumente im Universitätsbereich zu konkreten 
Vorhaben und Maßnahmen in den Leistungsvereinbarungen 2016 bis 2018

Strategiedokumente Systemziel Umsetzungsziel

Hochschulplan 2011

Forschung – Systemziel 2:

Profilschärfung und Positio-
nierung von Forschungs-
schwerpunkten

verstärkte Zusammenführung von Forschungsfeldern und Forschungseinheiten 
im Hinblick auf die Profilschärfung (zwischen einzelnen Hochschulen sowie 
zwischen Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen)

Gesamtösterreichischer 
Universitätsentwick
lungsplan 2016–2021

Systemziel 1:

Weiterentwicklung und 
Stärkung des Hochschulsys-
tems 

Differenzierung und Diversifizierung des Hochschulsystems durch Abstimmung 
des Studienangebots und interinstitutionelle Clusterbildung im Forschungsbe-
reich 

Steuerungsinstrument Universität Vorhaben und Maßnahmen

Leistungs verein
barung 2016–2018

Technische Universität Wien 
(TU Wien)

A5.1.2.1 Erstellung und Umsetzung eines Konzepts für ein „Smart City Lab 
 Vienna“ (S. 17):

Das „Smart City Lab Vienna“ ist eine strategische Kooperation zwischen der 
Stadt Wien und der TU Wien mit dem Ziel, ein „Living Lab“ für Technologien 
und Anwendungen aus Forschung und Entwicklung der TU Wien (in weiterer 
Folge auch anderer Institutionen) modellhaft und jederzeit präsentierbar auf-
zubauen, sowie im Rahmen der Agenda „Digital City Wien“ für die Stadt Wien 
und insbesondere auch für kleine und mittlere Unternehmen nutzbar zu ma-
chen.

Universität Graz B1.2 Vorhaben zu Forschungsstärken und deren Struktur (S. 30 ff.)

(7) Integration der außeruniversitären Institute:

Die Universität Graz will die im Rahmen der letzten Leistungsvereinbarung vor-
genommene Eingliederung außeruniversitärer Institute (Österreichische Aka-
demie der Wissenschaften bzw. durch das BMWFW sonderfinanzierte Einrich-
tungen) beibehalten; im Jahr 2016 soll über Art und Ausmaß der Fortführung 
einzelner Institutionen im Rahmen der Universität auf Basis des Erfolgs und 
des Beitrags zur Weiterentwicklung der Universität entschieden werden. Im 
Rahmen des Grundbudgets erhält die Universität für diese Aktivität einen ge-
sondert ausgewiesenen Betrag von 4,76 Mio. EUR für drei Jahre.

Universität Innsbruck A5.1.2 Vorhaben zu Standortentwicklungen (S. 20)

(2) Beteiligung an der Entwicklung eines gemeinsamen Standortkonzepts der 
Hochschulen Westösterreichs – „Campus Tirol“:

Die Universität Innsbruck strebt an, unter dem Motto „Campus Tirol“ die Zu-
sammenarbeit zwischen den Hochschulen am Standort noch enger aufeinan-
der abzustimmen, Konkurrenzsituationen zu vermeiden und eine kohärente 
Weiterentwicklung des Tiroler Hochschulstandorts sicherzustellen, die bis hin 
zu einer institutionellen Verschränkung (gesellschaftlicher Beteiligung) gehen 
kann. Die Steigerung der internationalen Sichtbarkeit und Qualität des Lehr– 
und Forschungsangebots am Wissenschaftsstandort Tirol ist dabei zentrales 
Leitmotiv unter dem inhaltlichen Lead der Universität Innsbruck.

Quellen: BMWFW, Hochschulplan 2011, gesamtösterreichischer Universitätsentwicklungsplan 2016–2021,  
Leistungsvereinbarungen 2016–2018 der Technischen Universität Wien,  

Universität Graz und Universität Innsbruck; RH
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Tabelle B: Ableitung von Zielen der Strategiedokumente im Fachhochschulbereich zu Aus
schreibungen von neuen Studienplätzen

Strategiedokumente Systemziel Umsetzungsziel/Grundsätze

Hochschulplan 2011

Lehre – Systemziel 3:

Schaffung von adäquaten 
Rahmenbedingungen 
(„Governance“)

Erhöhung des Angebots an Fachhochschul–Studienplätzen

Fachhochschulentwick
lungs– und Finanzie
rungsplan 2017/2018

–

1. Quantitativer Ausbau

Im Rahmen der budgetären Möglichkeiten wird es einen weiteren Ausbau des 
Fachhochschulsektors geben. [..] Inklusive der nun vorgesehenen Ausschrei-
bungsrunden für die Studienjahre 2016/2017 und 2017/2018 werden dem 
Fachhochschulsektor im Vollausbau rd. 5.300 zusätzliche vom Bund geförderte 
Studienplätze zur Verfügung stehen.

2. Grundsätze für neue Studiengänge und Änderung bestehender Studien
gänge

Bei der Zuteilung von zusätzlichen Plätzen wird der Auslastungsgrad in fachver-
wandten Studiengängen, die Ausschöpfung der Finanzierungspotenziale der 
fachhochschulischen Einrichtungen sowie die Umsetzung von Maßnahmen für 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen Berücksichtigung finden.

Für neue Studiengänge sowie für bestehende Studiengänge, die inhaltlich geän-
dert werden bzw. deren Studienplätze umgeschichtet werden sollen, gelten fol-
gende Schwerpunkte:

– Weiterbildung und Lebenslanges Lernen

– Kooperationen

–  Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung von Studiengängen und Standorten

– Internationalisierung

Steuerungsinstrument Zuteilungskriterien

BMWFW – Ausschreibung von 320 Studienplätzen für 
das Studienjahr 2016/2017

– Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung von Studiengängen

– Kooperationen

Es wird darauf hingewiesen, dass die Auslastung der fachhochschulischen Ein-
richtung in fachverwandten Studiengängen, die Ausschöpfung der Finanzie-
rungspotenziale der fachhochschulischen Einrichtung sowie die Umsetzung von 
Maßnahmen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen (z.B. Ermöglichung 
barrierefreien Zugangs, Anpassung der Prüfungsmodi, Verbesserung der Bedin-
gungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen, sonstige Unterstützun-
gen seitens der fachhochschulischen Einrichtung) berücksichtigt werden.

Quellen: BMWFW, Hochschulplan 2011, Fachhochschulentwicklungs– und Finanzierungsplan 2017/2018; RH
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Abbildung A: Monitoring Leistungsvereinbarung 2013–2015, Universität Innsbruck
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Abbildung A

Nr.
Bezeichnung Vor

haben
Kurzbeschreibung aller hier beschriebenen geplanten Vorhaben

geplante Umset
zung bis

Ampelstatus 
2015

7 Climate Change 
Centre Austria 
(CCCA)

Die Universität Innsbruck ist Mitglied des Climate Change Centre 
Austria (CCCA) und an dessen Aufbau und Aktivitäten beteiligt. Dem 
Climate Change Centre Austria (CCCA), gegründet im Juli 2011, ge-
hören derzeit mehr als 20 Schlüsselinstitutionen der österreichi-
schen Klimaforschung an, darunter etwa zur Hälfte Universitäten. 
Die Aktivitätsfelder des CCCA dienen der Stärkung der Klimafor-
schung, der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und 
der Unterstützung des Wissenstransfers. Mit seinen Organisations-
einheiten will das CCCA zudem praxisorientiertes Wissen bereitstel-
len und Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit in Klimafragen bera-
ten. Durch die kontinuierliche und dauerhafte Vernetzung und 
Kooperation zwischen den Mitgliedern, die Erleichterung des Zu-
gangs zu allen relevanten Daten und den Austausch von Modellen, 
Werkzeugen und Forschungsansätzen zum Klimawandel leistet das 
CCCA wichtige Beiträge zur Steigerung der Qualität und Effizienz der 
Klimaforschung in Österreich sowie zu deren internationaler Profilie-
rung. Die Universität Innsbruck trägt zur Umsetzung dieser Ziele 
durch Übernahme von administrativen und wissenschaftlichen Auf-
gaben für die universitätsübergreifende Forschungsgemeinschaft 
bei (z.B. Stellung des derzeitigen Vorstands des CCCA und Erstellung 
eines Science Plan für die Klimaforschung in Österreich).

Stellung  
des Obmanns 
bis Sommer 2013

Erstellung  
des Science Plan bis 
Frühjahr 2013

Beteiligung an der 
Geschäftsstelle 
(Personalmittel) 
2013 bis 2015

Erläuterung zum Ampelstatus: Das Projekt „Climate Change Centre Austria (CCCA)“ wurde im Rahmen der 
Hochschulraumstrukturmittelprojekte beantragt und vom BM:WF mit einer Fördersumme von € 2.286.626,00 
genehmigt.

8 Interuniversitäres 
und  
interdiszipli- 
näres Doktorat-
kolleg des  
Austrian  
Center for  
Limnology (ACL)

Die Universität Innsbruck beteiligt sich am Doktoratsprogramm „In-
teruniversitäres und interdisziplinäres Doktoratskolleg des Austrian 
Center for Limnology (ACL)“. Das PhD-Kolleg wird von den Universi-
täten Innsbruck, Salzburg, Graz, Wien und der Universität für Boden-
kultur in Wien unter Mitwirkung des Wasserclusters Lunz getragen 
und am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee verwaltet. Die 
Dissertationsthemen umfassen die Bereiche Planktonökologie, Evo-
lutionsbiologie, mikrobielle Ökologie, Biogeochemie, Biodiversitäts-
forschung, Paläolimnologie und Gewässermanagement.

Entwicklung des 
Konzeptes bis 2014

Abhaltung eines ge-
meinsamen PhD–
Workshops in 
Mondsee (2015)

Erläuterung zum Ampelstatus: Die Universität Innsbruck hat dieses Vorhaben in der Leistungsvereinbarung 
2013 bis 2015 mit folgender Fußnote versehen: „Voraussichtliche Beantragung im Zuge der Ausschreibung 
„Kooperationen“ der Hochschulraum-Strukturmittelverordnung.“ Da das Projekt nicht genehmigt wurde, wird 
es aus budgetären Gründen nicht weiter verfolgt.

9 Austrian Science 
Hub Singapur Smart 
Aging

Als Sprungbrett nach Südostasien wird eine Kooperation mit der  
Eliteuniversität NTU (Nanyang Technological University) in Singapur 
im Rahmen eines „Austrian Hub Singapore“ zum Thema „Smart 
Aging“ angestrebt. Kooperation mit der Eliteuniversität NTU  
(Nanyang Technological University) in Singapur im Rahmen eines 
„Austrian Science Hub Singapore“ zum Thema „Smart Aging“

2013 bis 2015

Erläuterung zum Ampelstatus: Das Vorhaben wird seitens des Ministeriums nicht weiter verfolgt (siehe Schrei-
ben vom Mai 2013 mit der GZ BMWF-40.023/0011-II/SKIB/2013).

Quelle: Wissensbilanz 2015 Universität Innsbruck
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Anhang 2

Systemziele (SZ) des Hochschulplans:

Forschung

SZ F 1  Beitrag zur Zielerreichung der angestrebten Forschungsquote in Öster-
reich/Steigerung der Forschungsinvestitionen,

SZ F 2 Profilschärfung und Positionierung von Forschungsschwerpunkten,

SZ F 3  Ausbau der Kooperationen in der Forschung sowohl zwischen Forschungs-
einrichtungen als auch zwischen Forschungseinrichtungen und der Wirt-
schaft und

SZ F 4  Stärkung der Position Österreichs in der Forschung und Schaffung von 
adäquaten Rahmenbedingungen (Governance).

Lehre

SZ L 1  Entwicklung und Einführung transparenter und kapazitätsorientierter Fi-
nanzierungsmodelle für die Lehre (Universitäten); Ausbau der Fachhoch-
schulplätze,

SZ L 2  Bildung von Profilen und Schwerpunkten in der Lehre sowie verstärkter 
Abgleich des Lehrangebotes zur Stärkung qualitativ hochwertiger Betreu-
ung von Lehre und Forschung eines Faches in seinem gesamten Bereich,

SZ L 3 Schaffung von adäquaten Rahmenbedingungen (Governance) und

SZ L 4  Ausbau bzw. stärkere Integration der Life Long Learning–Strategien im 
Hochschulbereich und gegebenenfalls stärkere Anerkennung nicht for-
maler Qualifikationen.

Studierende

SZ S 1  Erhöhung des Anteils an Personen in der Gesellschaft mit Hochschulab-
schluss oder gleichwertiger Ausbildung sowie Heranführung der Zusam-
mensetzung der Studierenden– und Absolventenstruktur an jene der 
Gesamtbevölkerung (sozial, Geschlecht, Qualifikation, Migration); best-
mögliche Hebung der Begabtenpotenziale/Heranführen von Schülerin-
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nen und Schülern, Maturantinnen und Maturanten, bereits Berufstätigen 
aus allen Gesellschaftsschichten an den Hochschulbereich,

SZ S 2  Steigerung der Erfolgsquote sowie Optimierung der Rahmenbedingun-
gen und

SZ S 3  Förderung der Anerkennung des Bachelors als akademischer Abschluss in 
Wissenschaft, Gesellschaft und Arbeitswelt.

Wissenstransfer

SZ W 1  Stärkung der strategisch orientierten Zusammenarbeit zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft, insbesondere durch die Erhöhung der Durchläs-
sigkeit des Wissens– und Technologietransfers und

SZ W 2  Stärkung der Einbettung von Wissenschaft in die Gesellschaft sowie der 
Einbindung der Gesellschaft in die Wissenschaft.

Wirkungsziele des BMWFW (Untergliederung 31 Wissenschaft und Forschung):

Wirkungsziel 1:

Erhöhung der Anzahl der Bildungsabschlüsse an Universitäten, Fachhochschulen 
und Privatuniversitäten, unter Berücksichtigung der Kapazitäten in den Studien, 
wobei die soziale Herkunft der Studierenden die soziale Struktur der Bevölkerung 
widerspiegeln soll

Wirkungsziel 2:

Schaffung eines in Lehre und Forschung abgestimmten Hochschul– und For-
schungsraumes durch Umsetzung des österreichischen Hochschulplans

Wirkungsziel 3:

Schaffung einer möglichst breiten Öffentlichkeit mit Bewusstsein für die Bedeu-
tung von Wissenschaft und Forschung sowie die Entwicklung und Erschließung der 
Künste

Wirkungsziel 4:

ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in Führungspositionen und Gremien der 
Universitäten sowie beim wissenschaftlichen/künstlerischen Nachwuchs
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Wirkungsziel 5:

Sicherstellung eines hohen Grads an Spitzenforschung sowie einer aktiven Teil-
nahme am europäischen Forschungsraum durch Einwerbung von Forschungsmit-
teln aus dem Forschungsrahmenprogramm

Tabelle C: Unterstützung der Systemziele durch die Wirkungsziele
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Tabellen und Grafiken

Wirkungsziel 1 Wirkungsziel 2 Wirkungsziel 3 Wirkungsziel 4 Wirkungsziel 5

Systemziele (SZ):

Systemziele Forschung (SZ F)

SZ F 1 X

SZ F 2 X

SZ F 3 X

SZ F 4 X

Systemziele Lehre (SZ L)

SZ L 1 X X X

SZ L 2 X

SZ L 3 X

SZ L 4 X X X

Systemziele Studierende (SZ S)

SZ S 1 X X X

SZ S 2 X X X

SZ S 3 X X X

Systemziele Wissenstransfer (SZ W)

SZ W 1 X

SZ W 2 X

Quelle: BMWFW
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Tabellen und Grafiken

Wien, im Dezember 2017 
Die Präsidentin:

Dr. Margit Kraker
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